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VERZEICHNIS DER ABK()RZUNGEN

ADV = automatisierte Datenverarbeitung
AGBGB = Ausfijhrungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

BAT = Bundes-Angestel I tentari fvertrag
BayLPl G = Bayeri sches Landespì anungsgesetz

BayH0 = Haushaltsordnung des Freistaates Bayern ,

(Bayerische Haushaìtsordnung)
BBaUG = Bundesbaugesetz

BBC = British Broadcasting Corporation, London

BR = Bayerischer Rundfunk, München

BV = Verfassung des Freistaates Bayern

Epl . = Ei nzeì pl an

EStG = Einkommensteuergesetz

FAG = Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Staat,
Gemeinden und Gemeindeverbänden
( Fi nanzausg 1 ei chsgesetz )

FStrG = Bundesfernstragengesetz

GVFG = Gesetz ijber Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung
der Verkehrsverhä'ltnisse der Gemeinden
( Gemei ndev erkeh rs f i nanzi erungsgesetz )

HG = Haushaltsgesetz I98I/L982
HR = Hessischer Rundfunk, Frankfurt am lllain

Kap. = Kapitel (des Haushaltspl ans)

NDR = Norddeutscher Rundfunk, Hamburg

MET = Metropolitan Opera, New york

0BB = Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern
OFD = Oberfinanzdirektion
0RH = Bayenjscher 0berster Rechrrungshof

RIAS = Rundfunk im amerikanischen Sektor von Berlin
SDR = Süddeutscher Rundfunk, Stuttgart
SR = Saarländischer Rundfunk, Saarbrücken
Sl,lF = Südwestfunk, Baden-Baden

Tit. = Titel (Haushaltssteì le)
TitGr. = Titelgruppe
TNr. = Textnummer

V0B = Verdingungsordnung für Bauleistungen
lllDR = Westdeutscher Rundfunk, Köìn
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VORBEI.IERKUNG

Der vorlìegende Berjcht enthält - entsprechend dem Art.97 BayH0 - Ergeb-

nisse der Pri.,ifung der Haushalts- und Wi rtschaftsführung des Frelstaates

Bayern, die ftjr die Enttastung der Staatsregierung von Bedeutung sein

können. Er stellt kelne Zusammenfassung der gesamten Prüfungstätlgkeit
des QRH dar, sondern jst als Mittel für die Ausübung der Haushaltskon-

trolle durch das Parlament zu verstehen.

Der Berfcht befaßt sich in seinem Abschnitt I mlt der Haushaltsrechnung

des Jahres 1982 und enthält in erster Linje die von der Haushaltsordnung

vorgeschriebenen Stelìungnahmen des ORH zu ihrer Ordnungsmäßigkeit. Im

übrigen liegen ihm aber vor allem Pri.jfungsergebnisse zugrunde, die sich

auf das Verwaltungsgeschehen auch ìn den Jahren 1983 und 1984 beziehen.

D€n Staatsminjsterien wurde Gelegenheit gegeben, zu den ihren Geschäfts-

bereich berührenden Beiträgen Steì1ung zu nehmen und insbesondere etwaige

Eìnwendungen gegen die Darsteììung des Sachverhalts vorzubringen. Dìe dem

0RH darauf zugegangenen Außerungen wurden im Bericht berijcksichtigt.



-8-

I. DIE HAUSHALTSRECHNUNG UND IHR ABSCHLUSS

Haushal tspl an 1982

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 1982 ist durch das Haushaltsge-
setz 198i/1982 vom 6. August 1981 in der Fassung des Nachtragshaushalts-
gesetzes 1982 vom 23. Dezember 1981 (HG) in Einnahme und Ausgabe

auf

festgesteìlt wonden.

34 970 971 600 DM

Gegenüber den Vorjahr haben sich erhöht

- das f o r m a I e Haushaltsvolumen um

- das nach dem Berechnungsschema des Finanz-
planungsrats b e r e i n i g t e Ausgabevolumen um

1.2 Im Haushalt 1982 waren gemäß Art. 4 HG Mjnderausgaben .in

Mio DM veranschlagt und zwar

4,6 v.H. ,

4,7 v,H,

Höhe von 614,1

116,6 Mio DM bei Kap. 13 03 Tit.749 69
haushaltsgesetzì iche Ejnsparungen bei den staatl ichen
Hochbaumaßnahmen (Art. 4 Abs. 2 HG)

497,5 Mio DM bei Kap. 13 03 Tit. 972 0I
sonstige haushal tsgesetzì iche Ei nsparungen (Art. 4
Abs. 1 HG)

Darüber hinaus wurden bei Kap. 13 03 Tit.749 74 weitere Minderausgaben

von 15 Mio DM veranschlagt, um die in gìeicher Höhe bewilligten verstär-
kungsmittel fü r Baumaßnahmen zur Energi eei nsparung auszug'l ei chen. Läßt
man diesen Betrag außer Betracht, so haben d.ie globaìen Mindenausgaben

1,76 v.H. (vorjahr 1,63 v.H.) des Haushaltsvolumens betragen. sie wurden
'im Haushaltsvol l zug dadurch berücksichtigt, daß neben der haushaltsge-
setzl ichen sperre von Ausgaben für den staatl ichen Hochbau (Art. 4

Abs. 2 HG) die Ausgabeansâtze bei den Hauptgruppen 5 bis g teilweise ge-
sperrt worden sind (Beschluß der staatsregierung gemäß Art.4 Abs. l HG

im Benehmen mit dem Ausschuß für staatshaushalt und Finanzfragen des
Landtags vom 12. Januar/3. Dezember l98l).
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Haushal tsrechnung

Das Staatsministerium der Finanzen hat die Haushaltsrechnung für das

Haushaltsjahr 1982 gemäß Art.80 BV dem Landtag, dem Senat und dem ORH

mit Schreiben vom 31. 0ktober 1983 (Drucksache I0/2207, Sen-Drucksache

180/83) ijbersandt.l) In einem Vorbericht zur Haushaltsrechnung (zugleich

Abschlußbericht nach Art.84 BayHO) hat es den kassenmäßigen Abschìuß und

den Haushaltsabschluß dargestelIt sowie den HaushaltsvolIzug erläutert.
Der Vorbericht ist in Band I der Haushaltsnechnung enthalten.

Obereinstirnung der Haushaltsrechnung nlt den Kassenbüchern;
Belegung der Einnahren und Ausgaben

Die in der Haushaltsrechnung aufgeführten Beträge stimmen mit den Beträ-
gen überein, die in den Büchern nachgewiesen sind. Soweit Zahìungen in
einem automatisierten Verfahren gebucht worden sind, hat der ORH davon

abgesehen, die ()bereinstimmung im einzelnen zu prüfen; er hat sich jedoch

von der Sicherheìt und 0rdnungsmäßìgkeit des Verfahrens durch Stìchpro-
ben überzeugt.

Soweit Einnahmen und Ausgaben geprijft wurden, sind keine Beträge festge-
stellt worden, die nicht belegt waren (Art.97 Abs.2 Nr.1 BayHO).

Nachxeis bei den zutreffenden llaushaltsstellen

In einer Reihe von Fällen sind Einnahmen und Ausgaben entgegen Art. 35

Abs.1 BayHO nicht an der fün sie vorgesehenen Stelle in der Rechnung

nachgewiesen worden. Dadurch sind z.T. Ausgabemitteì in Anspnuch genommen

worden, die für andere Zwecke bewilligt waren. So hat ejn Polizeipräsi-
dj um trotz Beanstandungen i n den vorausgegangenen Jahren auch im Jahr

1982 Ausgaben für die Erstausstattung neuen Dienstndume jn Höhe von üben

100 000 DM bei den Sachausgaben, statt bei den Investitionen buchen las-
sen.

Di e ei nschl äg i gen Fäl I e wurden beanstandet; sowei t veranl apt, wurde ei n

nacht rdgì i cher Ausgì ei ch venl angt .

I ) D lê Rechnung des ORH (Ep I . I 'l )
nat mlt Schrelben vom 7. März

B lfte um Pri.lf ung und EnTlastung

fUr das Haushallsjahr 1982 wurde dem Landtag und dem Sæ
1984 (Drucksache l0/3239, Sen-Drucksacha 42/84) nl+ d€r
vorgelegf (Art. l0l BayH0).
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AbschluE der Hrushrltsrcchnung

Der kassenmäßige Abschluß nach Art. gz BayHO und der Haushaltsabschluß
nach Art. 83 BayHO slnd lm vorbericht dargestellt. Zusammengefaßt zeigt
der Abschluß für das Hausha'ltsjahr 1982 folgendes Bild:

E i nnahmen
DM

Au sgaben
DM

b)

c)

d)

e)

a) S o I I nach dem Haushalts-pìan 34 970 971 600,-- 34 970 971 600,--

aus dem Haushaltsjahr 1981
übertragene Einnahme- und
Ausgabereste

Gesamtsol l

I s t einnahmen und -ausgaben

auf das Haushaìtsjahr 1983
übertragene Einnahme- und
Au sgabereste

Summe d und e

t 039 512 266.01 I 235 587 659.59

- den vorgetragenen Bestand

- die auf das Haushaltsjahr l9B3
übertragenen Ei nnahmereste
i nsgesamt

36 010 483 866,01 36 206 559 259,59
===========================E==========

35 187 632 404,51 35 181 768 626,7L

I 059 711 992,31 1 261 651 163,69

:2 =1!'==2!! =l 3 9 : ! I = = = = 3 9 = 11 3 = 11 3 = I 3 9: 19

201 939 171,38 DM ( 16 v.H.)

1 059 711 992,31 DM ( 84 v.H.)
I 261 651 163,69 DM (100 v.H.)

f)

g) Mehrbetrag der Summe f
gegenüber dem Gesamtsol I 236 860 530,81 236 860 530,81

Das Rechnungsergebni s i st somi t ausgegì i chen.

Die Hausha'ltsreste sind dabei nach dem Prinzip des Sollabschlusses wie
bereits geleistete Ausgaben bzw. wie bereits eingegangene Einnahmen be-
rücksichtlgt. Die auf das Haushaltsjahr l9g3 übertragenen Ausgabereste
waren gedeckt durch

6 lnanspruchnahre der Krediternächtlgung

Zur Deckung des notwendigen Bedarfs mußten im Haushaltsjahr 1982 Kredite
am Kreditmarkt in Höhe von 3571 Mio DM (vorjahr 3597 Mio DM) aufgenornmen

werden. Der durch das Haushaltsgesetz vorgegebene Kreditrahmen wurde wie
folgt in Anspruch genommen:
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Kreditermächtigung nach Art. 2 Abs. I Buchst. b HG

darunter 17,5 Mio DM gemäß Art.8 Abs. 3 Satz 6 HG

h i erzu

aus dem Haushaìtsjahr 1981 übertragene Einnahmereste
(Art. 2 Abs. 1 Buchst. c HG)

Gesamtermächt i gung

Diese Ermächtigung wurde voll beansprucht, und zwar für

- Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt

- auf das Haushaìtsjahr 1983 (zur Deckung der Ausgabereste)
übertragene Ei nnahmereste

Fi nanzi erungssal do

Mio DM

3 591,2

1 039,5

4 630,7

3 571,0

I 059,7

1982
Mio DM

35 187,6

3 571,o

390 ,1

31,4

31 195,1

35 181,7

937,o

12,2

30,6

34 20t,9

- 3 006,8

Dìe ungünstìge Entwìcklung der Haushaltslage im Jahr 1982 spiegeìt sich
auch jm Finanzjerungssa'ldo wieder. Djeser ist eine Gegenljbersteìlung der

Isteinnahmen und Istausgaben, die fün diesen Zweck nach Maßgabe des Art.
13 Abs.4 BayHO um bestimmte Finanzierungsvorgänge bereinigt werden. Ein

Vergleich der Finanzierungssalden fijr die Haushaltsjahre 1981 und 1982

g i bt fol gendes Bi ì d:

I stei nnahmen

davon ab:

Schuldenaufnahmen am Kneditmarkt

Entnahmen aus Rück1 agen

Zu- und Absetzungen

bleiben

I stausgaben

davon ab:

Schul dent i l gung arn Kred i tmarkt

Zuführung an Rücklagen

Zu- und Absetzungen

bl ei ben

Der Fi nanzi erungssal do beträgt somit

Demgegenijber hat der Finanzierungssaldo nach

dem 11 aushaltspìan betragen

1981
Mio DM

33 877 ,2

3 596,8

78 ,5

34 ,3

30 167,6

33 910,8

886,0

16 ,7

32,5

32 975,6

- 2 808,0

- 2 664,6 - 2 919,3
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Der negatfve Flnanzierungssaldo für das Haushaltsjahr 1982 hat slch hler-
nach gegenüber dem Vorjahr nochmals um rd. Z00 Mio Dl,l erhöht.

E Gllederung der Ausgaben nach Elnzelplänen

Die folgende Zahlenüberslcht zelgt, wie slch die Istausgaben auf die Ein-
zelplrine auftellen. Zum Verglelch werden auch das Haushaltssoll sowle die
Istausgaben der Jahre 1981 und 1983 dargestellt.
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I'Gliederung der Ausgaben nach EinzeIplänenI

Einzelplan

t98l r982 198 
'

Ist
Mio DM

Isl
llio DM

laushal tssol I
Mio DM

Ist
Mio DM

01 Landtag und Senat

Ministerpr äsidenL
Staatskanzlei

Staatsministerium des

Innern - Allgemeine
innere Verwaltunq

Staatsbauverwal tunq

Staatsministeri um

der Justiz

Staatsmi nisterium
für Unterricht
und Kultus

S taatsminist er ium

der Finanzen

Staatsmini sterium
für t'Jirtschaft
und Verkehr

Staatsminister.ium für
Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten

Staatsforstverwal tunq

Staatsmini sterium
für Arbeit und

Sozialordnung

0berster Rechnunqshof

Staatsminister fÜr
Bun desangel egenhe iten

Allgemeine Finanz-
verwal tunq

Staatsminislerium fÛf
L andesentwickl un q

und umoieltfraqen

Summe

Veränderunq in v.H. qeqen-

über dem Vorjahr

02

D3

0l

o4

05

06

o7

08

09

t0

I1

I2

I'

L4

56,9

52 r7

2 JO5,6

I 09r,1

r o93,4

ID |t7,8

r 6J6,5

786,r

r 281,9

46r,i

959 rI
19,2

rr 11t,7

zro,3

t69 r2

111 ,7

r57,6

59r,5

696,8

79O 16

?83,4

469,2

o49,5

19,9

,08,8

2r'1 ,3

TO

2

3

I

I

I

I

67 ro

4I 16

I2

71 ,I

56,8

7 416,0

2 989,7

r r5z,g

ro 7o2,9

r 699,7

87 4,5

r 316,2

489,8

I 078,1

20,J

6,8

rr 947,5

248 r8

75,4

56 16

2 422,9

? 966,5

r 22L,7

to 875,9

L 760,r

795,7

I26I,T

466,4

r 0t8,1

2I,2

7'B

12 886,4

z2r,J

3J 9rO,8 l5 lBl,8 i4 97I,O 36 OJl,t

+ i,l + a1 + 416 + 2r4
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g Gllederung der Elnn¡hrcn und Ausgaben n¡ch Zrcclon, Invcstltl-
tl onsrus¡rben

Die folgende Zahlenübersfcht zeigt, wie slch die Elnnalmen und Ausgaben

auf ökonomlsch zusammengehörlge Zwecke (Hauptgruppen l.S. des Gruppie-

rungspìans) auftellen. Zum Verglelch slnd auch das Haushaltssoll fiir 1982

sowie die Istergebnisse der Jahre 1981 und 1983 dargestellt.
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Gliederung des Haushaltssolls 1982 sowie der Ist-Einnahmen und -Ausgaben 19Bl bis L98l

Hauptgruppe

1981 1982 l9sl

Ist
Hio DM v,H.

Ist
Mio DM v. H.

Haus-
haL t s-
sol l

Mio DM

Abweichung
Ist

gegenüber
Sol l

Mio DM

Ist
Mio DM v. H.

innahmen

Einnahmen aus Steu-
eln und steuer-
ähnl.ichen Abgaben

Verwaltungsei nnah-
men, Einnahmen aus
Schuldendienst u.
dgr.

Einnahmen aus Zu-
weisungen und Zu-
schüssen mit Aus-
nahme für Investi-
tionen

Einnahmen aus Schul
denaufnahmen, aus

Zuweisungen und
Zuschüssen für In-
vestitionen, bes.
F inanz ierungse in-
nahmen

Summe

Ausqaben

4 Personalausgaben

5 Sächliche Verwal-
tungsausgaben

Ausqaben für den

Schul.dendienst

6 Zuweisungen und Zu-
schüsse mit Aus-
nahme für Investi-
tionen

7 Baumaßnahmen

I Sonstige Ausgaben

für lnvestitionen
und Investitions-
för derungsmaßnahmen

9 Besondere Finanzie-
runqsausqaben

S umme

2l TOtt

3 494

2 850

5 829

64,L

IO,t

8'4

17 ,2

22 822

t 648

2 63?

6 086

64,9

t0, 4

714

Il ,J

22 9LT

t t96

2 744

5 920

s9

+ 252

I12

+ 166

24 4tt

3 727

2 58I

5 520

67 r4

l0',

7r7

15,?

Jt 877 100 l5 I88 t00 34 971 + 2I7 36 267 r00

rt 968

r 940

2 0I9

8 768

T T?2

6 045

49

4r,7

q7

6rO

?q o

i1

17,8

0'l

14 524

2 097

2 lt0

B 978

l l07

6 r?t

43

4I,3

6rO

6,6

25,5

l.t

I7 ,4

0,r

r4 495

2 r57

2 4t8

I 778

I I22

6 456

- 449

+ 29

54

I08

+ 200

Ì5

tJt

+ 492

15 060

2 L7J

2 752

I 998

r o34

5 990

ll0

4r ,8

6'0

716

25 rD

ta

16,3

o14

31 9II 100 J5 IB2 t00 J4 971 + 2ll- 36 o37 100
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Das Staatsmlnlsterium der Flnanzen hat ln selnem Vorbericht zur Haus-

haltsrechnung 1982 (S. 10 ff.) dle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

nach einzelnen Zwecken aufgeglledert er1äutert; hierauf wlrd Bezug genom-

men. Hinsichtlich der Steuereinnahmen wird ferner auf TNr.28 dleses Be-

richts hingewiesen.

Von den ln der Zahlenübersicht dargestellten Ausgaben für das Haushalts-
jahr 1982 entfallen folgende Beträge auf Investitionen und Investitions-
förderungen:

Mio DM

a) Eigene Investitionen des Staates

- Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)

- sonstige Sachi nvestitionen
(Obergruppen 81, 82)

b) Investitionsförderungen (im wesent-
lichen Zuweisungen und Zuwendungen an
Kommunen und sonstige Dritte, Obergruppen
83 bis 89)

i nsgesamt

Danach errechnet sich, bezogen auf die nach

nungsrats bereinigten Gesamtausgaben (vgl. TNr.

von 2I,1 v.H.; sie hat sich zwar gegenüber dem

verringert, liegt jedoch weiterhin erheblich

Länder (1982: 17,9 v.H. ) .

Haushal tsüberschrei tungen

L Lo7 ,2

262,0

r 369,2

5 861,3

7 230,5

v. H.

15,3

3'6
18,9

8l',1
100,o

l0

In der Haushaltsrechnung

Gesamtbetrag von rd. 208,8

überpl anmäßi ge Ausgaben

außerpl anmäßige Ausgaben

Vorgri ffe

dem Schema des Fi nanzpl a-

7) eine Investitionsquote
Vorjahr (2I,7 v.H.) etwas

über dem Durchschnitt der

1982 sind Haushaltsüberschreitungen mit einem

Mio DM ausgewiesen, und zwar:

176 566 018 DM

T9 2L8 473 DM

13 002 315 DM

Zum Soll des Haushaltspìans 1982 ins Verhältnis gesetzt, betragen dle
Haushaltsijberschreitungen 0,60 v.H. gegenüber 0,47 v.H. im Vorjahr. Das

Staatsministerium der Fjnanzen hat von dem Notbewil ì igungsrecht des

Art. 37 Abs. I BayHO weiterhin insgesamt maßvoll Gebrauch gemacht.
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lrJie sich dje Haushaltsüberschreitungen auf dìe Einzelpläne aufteilen, ist
aus der Haushaltsrechnung (Gesamtrechnung S. 16) ersichtl ich.

Die jeweiì s betnoffenen Haushaltsstel len und die Gründe für dje ()ber-

schreitungen ergeben sich aus den Beitrâgen der Ressorts zur Haushalts-

rechnung (Anìagen I). Die Haushaltsüberschreitungen im E'inzelbetrag ab

1 Mio DM sind ferner in der Beììage 4 zun Vorbericht des Staatsminjste-
riums der Finanzen dargesteìlt. Darüber hjnaus hat das Staatsministerium

dem Landtag und dem Senat nach Art.37 Abs.4 BayH0 in Verbindung mit

Art. 5 Abs. 2 HG periodisch die ijber- und aul3erplanmäßigen Ausgaben und

die Vorgrìffe mitgeteilt, soweit sie den Betrag von 100 000 DM überstei-
gen (Schre'iben vom 28. Oktober 1982 sowje vorn 10. Januar und 19. Jul i

1e83).

Die im e'inzelnen nachgewiesenen Haushaltsübenschreitungen bewegen sich
mit folgenden Ausnahmen innerhalb der Betragsgrenze des Art.37 Abs. l
BayHO von 10 Mio DM:

überpl anmäßige Ausgabe
M.io DM

a) Wohngeld nach dem 2. Wohngeìdgesetz (Kap. 03 63
Tit. 681 02) 42,9

b) Entschädìgungen der Rechtsanwälte und Patentanwälte bei
Prozeßkostenhil fe sowie Entschãdigungen fijr Sachver-
ständige (Kap. 04 04 Tit. 526 2I, 526 24) 10,7

c) Ersatz der Baukosten fijr pr"ivate Sonderschulen und
schul vorbereitende Ei nrichtungen (Kap. 05 53
T'it. 893 01) 35,6

d) Prämìen für Wohnungsbausparer (Kap. 13 03 Tjt; 893 01) 12,9

e) Pauschaìzuweìsungen zu den Beförderungskosten der Volks-
und Sonderschüler gemäß Art.10 a FAG (Kap.13 10 Tit.
653 01) 23,7

al I en Fâl I en handel te es si ch um di e Erfül 1 ung von Rechtsansprüchen,

daß es kei nes Nachtragshaushal ts bedurfte.

Delin Buchst. a aufgefijhnten überpì anmâßigen Ausgabe hatte das Staats-
ministerium der Finanzen nur in Höhe von 42,3 Mio DM zugestimmt; die 0BB

hat es versehentl i ch versäumt , auch fij r den restl i chen Betrag von

557 000 DM rechtzeitig dje Einwilììgung des Finanzministeriums nach

Art.37 Abs.1 BayHO zu beantragen. Im übrigen ìiegen dìe erforderlichen
Ei nwi 1 ì ìgungen vor.

In

so
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Au sga be reste

Nach dem Haushaltspìan L982 waren Ausgaben in Höhe von 17 180 Mio DM

übertragbar, also knapp die Hälfte (49,1 v.H.) des Haushaltsvolumens.
Hinzu kommen die aus dem Vonjahr übertragenen Ausgabereste von IZ3S,6
M'lo DM, so daß im Haushaltsjahr 1982 insgesamt übertragbare Ausgabemlttel
in Höhe von 18 415,6 Mio DM zur Verfügung standen. Davon sind am Ende des

Haushaltsjahres nach Abzug der vorgriffe rechnerische Ausgabereste in
Höhe von rd.2097,8 Mìo DM verbìieben. Von diesem Betrag sìnd mit Ein-
wiìl igung des Staatsrninisteriums der Finanzen 126I,l Mio DM auf das

Haushaltsjahr 1983 übertragen worden.

Dieser Betrag errechnet sich wie folgt:

Mio DM Mio DM

2 097 ,gRechneri scher Rest

abzügl ich

Ei nsparungen für haushaltsgesetzl iche
Sperren (vgl. TNr. 1.2)

Einsparungen zum Ausgìeich von über- und
au¡3erplanmäßiger Ausgaben gemäß Art. 37
Abs. 3 BayH0

Einsparungen der Ressorts und weiterer Ein-
zug durch das Staatsmjnisterium der Finanzen

577 ,l

64,9

836t94

I 26I,7

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die 0bertragung der Ausgabereste auf
das Haushaltsjahr 1983 waren gegeben.

Die bei den einzelnen Haushaltsstel'l en verbljebenen Ausgabereste im Be-
trag von über 1 Mio DM sind in der Bejlage 1 zum Vorbericht dargesteilt;
in ejner Anìage hierzu sind die Ejnzelbeträge ab 10 Mio DM erläutert. Die
foìgende Zahlenübersicht zeigt, wie sich die Ausgabereste ìn den letzten
Jahren entwickelt haben:
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übertragen
aus dem
Haushal ts-

jahr

Mio DM v.H. der
I staus-
gaben

v.H. des Ge-
samtsol I s
(Haushal ts-
betrag zu-
zügl. Vor-
.i ahresreste)

v.H. der im
Haushal tspì an
veranschl agten
übe rt ragba ren
Mittel zuzü91.
Vor.iahresreste

1979

1 980

198i

1 930,4

I 345,6

1 235,6

612

4'1

3'6

5'9
4r0

3,6

11,3

7'5
7,0

r982 r 26r,7 3'6 3'5 6'8
i983 r 238,7 3'4 3'3 6'7

Die aus dem Haushaltsjahr 1982 übertragenen Ausgabereste sind hiernach
gegenüber dem Vorjahr zwar in absoluten Zahlen leicht angestjegen, im

Verhältnis zum Gesamtsoll und zu den übertragbaren Mitteln jedoch r,reiter-
hin rückläufi9.1983 haben sich die Ausgabereste wieden verringert.

12 Gesartbeurteilung der Haushalts- und l{irtschaftsführung

Für das Haushaltsjahr 1982 kann unbeschadet delin Abschnitt II dieses
Berichts wiedergegebenen Auswahl von Pri.ifungsergebnissen festgestellt
werden, dal3 d i e Haushaì ts- und Wi rtschaftsführung der staatl i chen D i enst-
stellen insgesamt geordnet war.
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Staatsschul den

Die folgenden Zahlenljbersichten zeigen, wie sich die
ten am Kreditmarkt, der Stand der Staatsschulden aus

und die Schuldendienstleistungen hierfür (Kap. 13 06)

bis 1983 weiterentwickelt haben (vgì. dazu ORH-Bericht

Aufnahme von Kredi-
Kreditmarktmittel n

in den Jahren 1981

1983, TNr. 13):

Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt

Schulden aus Kreditmarktmitteìn

Zahl eniibersicht I

Zahl enübersicht 2

I 981
Mio DM

1982
Mio DM

1983
Mio DM

Bruttokreditaufnahme

nach Abzug der Tilgungen ver-
bl ei bende Nettokreditaufnahme

(redjtfinanzierungsquote (Anteil der
\ettokreditaufnahme an den nach dem

Schema des Finanzplanungsrates be-
nei nigten Gesamtausgaben) 8,3 v.H.

596,g

749,1

3

2

7,8 v.H.

571,0

673,62

3

6,5 v.H.

342,7

245,9

3

2

1981
Mio DM

1982
Mio DM

1983
Mio DM

Schuldenstand am Ende des
1a us hal tsj ah res

Zuwachs gegenüber dem Vorjahr

15

2

480,0

749,I

18

2

153,6

673,6

20 399,¿

2 245,t
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Schuldendienst für Kred'itmarktschul den Zahlenübersicht 3

Ti 1 gung 1981
Mio DM

1982
Mio DM

1983
Mio DM

Ti I gung l)

Zi nsen 2)

Schul dendienst insgesamt

Gesamtausgaben des Staates

Anteil der Schuldendienstleistungen
an den Gesamtausgaben

Zinsausgabenquote (= Anteil der Zins-
ausgabeñ an den nach dem Schema des

Fl nãnzpl anungsrates berei nigten Ge-

s amtausgaben )

847 ,7

1 032 .4

897 ,4
| 275.9

1 096,9

I 521.1

3,2 v.H.

1 880,1

33 910,8

5,5 v.H.

3,7 v.H.

2 L73,3

35 181,8

6,2 v.H.

4,4 v.H.

2 618,0

36 037,3

7,9 v.H.

l) Bel dern Be+r€ handêlt es slch um den Tllgungsauf*and für relne Kredlfmarklschulden. Dle

Abwelchung von dem ln TNr.7 genannlen Befr€ €rglbf slch daraus, daß dorf bel d€r Er-

mlfTlung des Flnanzlerungsaldos enfsprechênd d€r V€ranschlagung lm Haushaltsplan auch

dle Tllgung lnsbesondere ftlr Ausglelchsforderungen der Gêldlnstlfuf€ ber0ckslchflgt
worden lst.

2) Elnschl leßl lch Dlsaglo

Die Verschuìdung am Kreditmarkt und die dafür zu erbringenden Schulden-

dienstleistungen haben hiernach weiter erhebl ich zugenommen. Dagegen

haben sich die sonstigen Schulden, insbesondere die Schulden im öffentli-
chen Bereich sowie die Ausgìeichsforderungen der Geldinstitute in den

I etzten Jahren ì nsgesamt nur wen ig getindert und konnten daheLim Rahmen

di eser Darstel I ung außer Betracht bl ei ben.
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14 Staatsbürgschaften und Êarantien

Staatsbürgschaften und Garanti en stel I en haushal tswi rtschaftl i ch Even-

tualverbindlichkeiten des Staates dar; ihre Größenordnung soìl im fol-
genden aufgezeigt werden:

14.1 Der Freistaat Bayern hatte nach dem Stand am Ende des Haushaltsjahres
1982 Bürgschaften für Kredjte in ejner Höhe von insgesamt rd. 4,2 Mrd DM

übernommen; die Bürgenhaftung beschränkte sich unter Berücksichtigung

von Rückbürgschaften und Zusagen für Ersatzle'istungen auf eine Summe von

2,6 Mrd DM.

Grundìage für die Gewährung der Bürgschaften ist das Gesetz über die
0bernahme von Staatsbürgschaften und Garantien von 1972 (BüG). Nach die-
sem Gesetz wurden Kredite in Höhe von 3,7 Mrd DM mit einer Bürgenhaftung

von 2,2 Mrd DM verbürgt. Hinzu kommen noch Bürgschaften von 400 Mio DM

für eine Kreditsumme von insgesamt 500 Mio DM aufgrund von früheren ge-

setzl ichen Ermächtigungen ("Altbijrgschaften").

Die folgende Zahlenübersicht zeigt, wie sich der Bestand an verbürgten
und teilverbürgten Krediten sowie die Haftungsbeträge im Haushaltsjahr
1982, gegliedert nach den Förderbereichen des BOG entwickeìt haben; die
"Aìtbürgschaften" sind darin bei den jewei l igen Förderbereichen mitbe-
rücksichtigt:
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Anmerkungen zur Zahlenübersicht:

Zu A:

Die im Jahr 1982 neu verbürgten bzw. teilverbürgten Kredite wurden an

Unternehmen der Energieversorgung, an Industrje-Unternehmen und an ein
Dienstl ei stungsunternehmen ausgereicht.

Der Bestand enthält einen teilverbürgten Kredit von 20 Mjo DM, für den

eine Staatsbürgschaft von 16 Mio DM übernqnmen wurde; dieser Kredit ist
notleidend geworden. 1) Zahlungen aufgrund der Bürgschaft sind bisher
noch nicht geleistet worden.

Zu B:

Ausfälìe aus dem Programm "Darlehen Junge Familie" werden aus dem bei
der Landesanstalt für Aufbaufinanzierung gebildeten sicherungsfonds ge-
deckt. Dieser ist in Höhe von 5 Mio DM rückgarantiert. Die staatsgaran-
tie wurde bisher nicht ìn Anspruch genommen. Die Fallzahlen beziehen
sich auf die in die Garantie einbezogenen Ausreichungen.

Zu C:

Die Fallzahlen schl ießen auch die in Globalbürgschaften einbezogenen
Kredite ein.

l,lie die Zahlenübersicht zejgt, halten sich die übernornmenen verpfìich-
tungen im Rahmen der durch das B0G erteilten Ermächtigungen.

Die verminderung der Kredit- und Haftungsbeträge ergibt sjch im wesent-
I ichen aus den Kredittjl gungen.

Im Jahr 1982 wurde der staat jn keinem Fall neu a1s Bürge in Anspruch
genornmen. Es wurden jedoch Zahìungen wegen Inanspruchnahme aus früheren
Jahren in Höhe von 471 000 DM geteistet (Kap.13 06 Tit.870 01). Dem

stehen Einnahmen aus Rückerstattungen in Höhe von 231 000 DM gegenüber

(Kap.13 06 Tit.141 01), so daß die Staatskasse 1982 effektiv nur mit
240 000 DM belastet wurde.

I ) Vg l. Land+ags-Drucksachø 9/12259
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Außer den in TNr. 14.1 dargestellten Bürgschaften und Garantien bestan-

den zum Ende des Haushaltsjahres 1982 noch folgende besondere Garantien

und Gewährleistungen:

- Eine Haftungsfreistellung bìs zur Höhe von 10 Mio DM besteht gegenüber

der Stadt Hof im Zusammenhang mit dem Verkehrslandeplatz Hof-Pjrk (Er-

mächtigung: Art. 8 Abs. 2 HG 1977/1978).

- Nach Art. 8 Abs. 4 HG 1979/1980 bzw. I98L/1982 können Gewährlelstungen
im Rahmen von Abkommen der Bundesreglerung mit auswärtigen Staaten auf

dem Gebiet der Kernenergie und im Vollzug des Atomgesetzes übernommen

werden. Es bestehen verschiedene Garantien bis zu einer Höhe von ins-
gesamt rd. 25,2 Mio DM.
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II. BESONDER E PR UFUNGSER GEBN I SSE

A. FiJR ALLE EINZELPLANE

0berbllck über die Prüfung der Personalausgaben

Bei der mitschreitenden Prüfung Oer lersonalausgaben wurden Fehlzah-
lungen in Höhe von 7,7 Mio DM verhindert. t{eitere Fehlzahlungen in
Höhã von 3,S Mio Dl'l wurden bei der nachherigen Prüfung festge-
stel I t.

Di e Personal ausgaben des Staates, näm1 i ch dj e

- Dienstbezüge der Beamten und Rìchter,

- Bezüge der Versorgungsempfânger'

- Angesteì 1 tenvergUtungen und

- Arbeiterlöhne

werden ausschl i eßl i ch im ADV-Verfahren abgerechnet. Li neare Anpassungen

werden automati sch vo'l I zogen. Ei nzel ne Kassenanordnungen si nd nur dann

erforderlich, wenn laufende Zahìungen aufgenommen oder eingeste'llt werden

sol I en, wenn sj ch di e Grund'l agen I aufender Zahl ungen ändern oder wenn

njcht zu den laufenden Bezügen gehörende Leistungen zu zahlen sind. Alle

in diesem Zusammenhang ergehenden Kassenanordnungen werden vor der wei-

teren Bearbeitung den zuständigen Rechnungsprüfungsämtern zur mitschrei-

tenden Prüfung zugeìeitet. Die zu prüfenden Fälle werden weitgehend ge-

zielt nach Art der Zahìung, Fehlerhäufjgkeit bei bestimmten Vorgaben oder

ei nzel nen Anordnungssteì ì en ausgewäh1 t.

Von den im Jahr 1983 insgesamt zur Prüfung vorgelegten rd. 1 067 000 Kas-

senanordnungen (Vorjahr rd.1 009 000) wurden etwas mehr als 50 v.H. ge-

prüft. Dabej wurden in rd.9300 Fällen, d.S.0,87 v.H. (Voriahr 0'97

v.H.) aller Kassenanordnungen, Mängeì festgestellt.

Da sich dje mitschreitende Prijfung mangeìs weìterer Unter'lagen jn der

Regel auf die Schli.jssìgkeit der Kassenanordnungen beschrânken muß, werden

d i e Personal ausgaben i n gewi ssem Umfang vom ORH und den Rechnungsprü-

fungsämtern auch nacht rägl i ch anhand der Personal akten bei den Anord-

nungssteìlen bzw. der Buchhalterakten bei den Abrechnungsstellen geprüft.

Diese Prüfungen werden aufgrund einer Vorprüfung der zahlungsreìevanten
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Merkmal e al I er Zahl fäl I e ei nes bestimmten Berei chs ebenfal I s sti chproben-

weise vorgenornmen (vgl. TNr. 16).

Die bei der mitschrejtenden Prüfung verhinderten und bej der nachträgl'i-

chen Prüfung festgestel I ten Fehì zahl ungen bel aufen si ch auf zusammen

li,23 Mio DM (Vorjahr 9,26 Mio DM). Von diesem Betrag entfallen auf

- ()berzahlungen bzw. auf von anderen Dienst-

herren zuwenig erhobene oder an diese zu-

viel geleistete Versorgungslastenanteile 8,74 Mìo DM'

- Mj nderzahl ungen, d.h. im wesentl i chen Fehì er

zu Lasten der Zahlungsempfänger 2'49 Mio DM.

D i ese Bet râge setzen si ch wi e fol gt zusammen :

0berzahl ungen Mi nderzahl ungen

DM DM

Mi tschrei tende Prüfung

- der Dienstbezüge der Beamten
und Richter I 965 000 921 000

- der Angestelltenvergljtungen
und Arbeiterlöhne 1 772 000 499 000

- der Versorgungsbezüge 851 000 263 000

- den Versorgungslastenanteile I 343 000 62 000

Nachträ9ì iche Prijfung

- der Dienstbezüge der Beamten
und Ri chter

- der Angesteìltenvergütungen
und Arbeiterlöhne

- der Versorgungsbezijge

263 000

966 000

177 000

80 000

171 000

36 000

386 000

149 000

3 000

- der Versorgungslastenanteile 1 323 000

- der sonstigen Personaìausgaben
( Bei hi ì fen, Umzugskostenver-
gütungen, Trennungsgeì der,
Lehrauftnags- und Prüfer-
v ergü t ungen )

Dt'e bei der mj tschrei tenden Prüfung venhi nderten (lberzahl ungen stel I en

echte Einsparungen dar. Im übrìgen hätten sich die bei der Prijfung ver-

h j nderten oder festgestel I ten Fehl zahl ungen ì n bet rächtl i chem Umfang auch

in den foìgenden Jahren ausgewirkt.
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Soweit Versorgungs'lastenanteile nicht angefordert oder zu Unrecht geìei-
stet wurden, konnten sje zum größten Teil nachträglich vereinnahmt wer-

den. Die Feststellungen des ORH werden auch künftig zu erheblichen tt4ehr-

einnahmen führen und die Erstattungen an andere Dienstherren mindern.

Die Fehlzahìungen haben vieìfältìge Ursachen. Hierzu einige Beispieìe:

- Beschäftigte, deren regeìmäßige Arbeitszeit ermäl3igt wird, erhalten im

gleichen Verhältnis verringerte Bezüge. lur Herabsetzung der Bezüge

wi rd das entsprechende Antei I sverhäl tni s von den Anordnungsstel I en i n

ei ner Kassenanordnung zur Datenerfassung mi tgetei 1 t . Vi el fach wi rd von

den Beschäftigungsstellen übersehen, die Anordnungsstellen von einer
Ermäl3igung der regelmäßigen Arbeitszeit und von einer Veränderung des

Anteiìsverhältnisses zu unterrichten. Andererseits werden aber auch von

den Anordnungssteì I en unzutreffende Antei I sverhäl tni sse vorgegeben. Bei

0berprijfung der Vorgaben für Teilzeitbeschäftigte wurden überzahlungen
von 230 000 DM bzw. Minderzahlungen von 91 000 DM festgestellt oder
verhi ndert.

- Sowohl Beamten als auch Arbeitnehmern können nach den entsprechenden

Vorschriften des Besoìdungs- bzw. Tarifrechts unter den verschiedensten
Voraussetzungen für die Dauer der Wahrnehmung besonderer Aufgaben Zu-

lagen gewährt werden. Da bei (lbertragung der besonderen Aufgaben deren
Ende meist nicht abzusehen ist, werden die Zulagen zeitl ich unbefristet
zur Zahlung angeordnet. Bei den Prüfungen wird immer wjeder festge-
stellt, daB der t.legfaìl soìcher Aufgaben den für die Anordnung der Be-

zijge zuständigen stellen nicht mitgeteilt wird und deshalb die Zu]agen

oft über Jahre hinweg zu Unrecht fortgezahlt werden. So wurde z.B. bej

einen Universitätskl inik festgesteì lt, daß mehrere Bedìenstete eine
Pflegezulage teìlweise schon seit vielen Jahren erhielten, obwohl sie
während dieser Zeit die Anspruchsvoraussetzungen nicht erfijl lten. Die

0berzahlungen betrugen allein in diessn Bereich zusammen 147 000 DM.

- Das versorgungsrecht i st zunehmend durch Anrechnungs- und Ruhensvor-
schriften ergänzt worden, nach denen die Bezüge der versorgungsempfän-
ger zu mindern sind. Der volìzug dieser vorschriften bereitet den pen-

sionsfestsetzungsbehörden erhebliche Schwierigkeìten, was vor allem für
die Ermjttlung von anzurechnenden Renten und sonstigen Einkünften gilt.
In diesem Zusammenhang wurden ()berzahlungen von zb6 000 DM und Minder-
zahlungen von 84 000 DM festgesteìlt oder verhindent.
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Urtl lche Pri¡fung elner Anordnungsstel le

Die örtlichen Prüfungen bei den Anordnungsstellen haben erneut bestä-
tigt, daß im Einzelfall lmmer wleder zahlungsrelevante Personalvor-
gäñgé, ãte lntralt der Personalakten slnd,. nlcht oder nur unYollstän-
ãig-Uéi der Anordnung der Bezü9e berijckslchtigt werden.

Neben der mjtschreitenden PrUfung fijhrt der 0RH laufend örtliche Prüfun-

gen bei den Anordnungsstellen durch (vgl. TNr.15). D'iese PrUfungen l{er-

den 1n unregelmäßigen Abständen vongenommen und erfassen Jeweils die ge-

samten Leistungen fijr einen Zahlungsempfänger. Dabei werden lnsbesondere

Fãl le ausgewählt, die erfahrungsgemäß eine überdurchschnlttl lche Eehler-

häufigkeit erwarten lassen oder bel denen eine erste Slchtung der Unter-

lagen Anhaltspunkte für Unrlchtigkeiten ergibt. Daneben wJrd aben auch

eìne gewisse Anzahl von Fällen herangezogen, die kelne besonderen Merk-

male aufweisen. Prüfungen dieser Art sind insbesondere des'halb erforder-

ìich, well die mitschreitende Prüfung sich darauf beschränken muß, fest-

zustellen, ob die lm Datenteil einer Kassenanordnung enthaltenen Vorgaben

den Angaben entsprechen, die im Begründungsteil der Kassenanordnung ent-

halten sind (Schìüssigkeitsprüfung). tleitere Unterlagen stehen dafür im

aì I gemeì nen nl cht zur Verfügung.

Im Zuge einer solchen örtlichen Prüfung hat der 0RH jm Jahr 1983 be'l

einer großen Anordnungsstelle die Besoldung der Lehrer bestimmter Schul-

arten geprüft. Dabei sind aus rd.15 500 Zahlfällen rd.1800 Fälìe ausge-

wäh'l t und anhand der Personal akten und Schul standsübers l chten Liberprüft

worden. In rd. 400 Zahlfällen (= rd.22 v.H.) waren Prüfungsbemerkungen

veranlaßt. Djese Quote bewegt sich im Rahmen der Ergebnlsse bei sonstigen

örtl i chen Prijfungen. Insgesamt haben si ch i n 210 Fäl I en Fehl zahl ungen von

rd.470 000 DM, davon 0berzahlungen von 359 000 DM und Minderzahlungen

von 110 000 DM, ergeben.

Aus den erledjgten Prüfungsbemerkungen seien nachstehende Feststeìlungen

mit größerem finanziellen Gewjcht angeführt:
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0berzahì ungen Mi nderzahl ungen
DM DM

Zahlungen des 0rtszuschlags auf der
Grundlage eines unzutreffenden oder
veränderten Familienstandes 57 300

Gewährung des Ehegattenanteils im
0rtszuschlag ohne Rechtsgrund an alIein-
stehende Zahl ungsempfänger 18 600

Gewährung des Kinderanteils im 0rtszu-
schlag trotz Anspruchskonkurrenz mit
anderen Personen 95 000

Gewährung von Kindergeld und Kinderan-
teilen im Ortszuschlag nach Abschluß
der Ausbiìdung der Kinder 15 300

Unzutreffende Zahlung von Stellenzu'lagen I 300

Unterbljebene Anordnung von Stellenzu-
'I agen 7 900

Unterbliebene Herabsetzung der Bezüge
beî Tei'lzeitbeschäftigung 41 800

Unterbliebene Heraufsetzung der Bezüge
beì l,legfal I der Tei I zej tbeschäft i gung
bzw. bei Erhöhung der Unterrjchts-
pflichtzeit im Rahmen einer Teilzeit-
beschäftìgung 54 700

Die 0berzahlungen können in einigen Fällen nicht mehr oder nur noch teil-
weise ausgegl ichen werden, weil sich die Zahlungsempfänger mit Erfolg auf
den l,Úegfal I der Berei cherung berufen oder di e Erlöschensfri st nach

Art. 7I AGBGB ei ner Rückforderung entgegensteht. Sowei t Lìberzahì ungen

nicht ausgeglichen werden können, hat die venwaìtung die Haftungsfrage zu

prüfen.

17 Ersatz von Yersorgungsleistungen ohne rechtliche Yerpflichtung

Dem Bezirk Unterfranken war vertraglich die 0bernahme der Leistungen
für bestimmte Versorgungsempfänger aus dem Kreis der Beamten des
ehem. Bal thasar-Neumann-Polytechni kums i n l{ürzburg/Schwei nfurt zuge-
sichert worden. Obwohl die entsprechende Vertragsbestimmung bereits
1971 auBer Kraft getreten war, wurden dem Bezlrk auch die für die
Zeit danach angeforderten Versorgungsleistungen noch bis Ende 1981
weiterhin ersetzt.

Das Balthasar-Neumann-Polytechnikum in l,Jürzburg/Schweinfurt war bis zur
Umwandl ung i n ei ne Fachhochschul e und Ei nbezì ehung i n den staatl i chen
Fachhochschulbereich am 1. August 1971 durch das Bayer. Fachhochschu'lge-
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setz eine Anstalt des Bezi rks Unterfranken. In elnen Vertrag von 1963

wanen die flnanziellen Bezlehungen zwischen dem Bezirk und dem Freistaat
Bayern I nsbesondere deshal b neu geregel t worden, wel I si ch al s Fo l ge

ei ner frUheren Rechtsänderung Unkl arhei ten darüber ergeben hatten, wer

Dienstherr der bei der Anstalt tätigen Beamten war und gegen vren sich

deren Versorgungsansprüche richteten. Der Vertrag ging davon aus, daß der

Bezirk Dienstherr der betroffenen Beamten war, sah aber vor, daß der

Freistaat Bayern 1m Rahmen des Betriebszuschusses dem Bezirk für eine be-

stimmte Gruppe von Beamten und Versorgungsempfängern d'le Versorgungslast

e rstattet .

Der Vertrag sollte vereinbarungsgemäß außer Kraft treten, soba'ld er mit

einer etwaigen gesetzìichen Regeìung auf dem Gebiet des Ingenieurschul-
wesens in l,liderspruch stehen sollte. Dieser Fall trat am 1. August 1971

mit Inkrafttreten des Fachhochschul gesetzes ei n. Das Bal thasar-Neumann-

Polytechnikum wurde als Fachhochschule l.Jürzburg/Schwe'lnfurt Körperschaft

des öffentlichen Rechts. Die dort beschäftigten Beamten stehen seither
nach den entsprechenden Vorschriften des Fachhochschulgesetzes im Dienst

des Freistaates Bayern, der auch den übrigen Aufwand trägt. Damit hatte
der Bezirk selbstverständlich auch keine Betriebskostenzuschüsse mehr zu

beanspruchen und der erwähnte Vertrag war auch hjnsichtlich der Versor-
gungsvereinbarungen außer Kraft getreten.

Diese Auffassung hatte der Bezirk bereìts 1971 in elnem Schreìben an das

Staatsministerium für Unterrlcht und Kultus selbst vertreten. Sie wurde

auch vorn Staatsministerium der Finanzen in einem Schreiben vom September

1973 an die Bezirksfinanzdirektion Wijrzburg bestätlgt. (0as Staatsmini-
sterium fijr Unterricht und Kultus hatte zwar vorübergehend eine andere

Rechtsauffassung geäußert, sich aber im Jahr 1977 ausdrücklich der An-

sicht des Staatsministeriums der Finanzen angeschlossen).

Dennoch forderte der Bezirk weiterhin
stungen bei der damal s zuständi gen

Diese hatte den Vertrag von 1963 nur

Fi nanzmi ni steri ums von 1973 überhaupt

Anforderungen jeweì1s entsprochen.

dje Erstattung der Versorgungs'lei-

Bezi rksfi nanzdi rekt i on Mlinchen an.

auszugsweise und das Schreiben des

nicht erhalten und hat deshalb den

Nach einem l,lechsel in der Zuständigkeit ab 1981 hat auch dje Bezi rks-
finanzdjrektion lr{ürzburg noch bis 1982 Zahìungen an den Bezirk geleistet.
Insgesamt wurden dem Bezirk so für einen Zeitraum von mehr als zehn Jah-

ren 5,6 Mio DM an Versorgungs'leistungen ersetzt. Darüber hinaus wurden

wejtere 200 000 DM für eine aus dem gleichen Grund den Bezirk Unterfran-
ken treffende Versorgungsìastbeteiligung aus der Staatskasse gezahlt.
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Nachdem der ORH bei elner örtlichen prüfung im Jahr 19g3 den dargestell-
ten Sachverhalt aufgegriffen hatte, forderte die Bezirksfinanzdirektion
würzburg iiie genannten Beträge zurück. Da der Bezirk zunächst nicht re-
agierte, wurden die ab 1980 für den Zeitraum ab l. Januar 197g geteiste-
ten ïeilbeträge von rd.2,3 Mio DM eingeklagt, kurz darauf vom Bezlrk an-
erkannt und mittlerwelle auch bezahlt. Die bls 1979 für den Zeitraum vor
dgn 1. Januar 1978 geleisteten Zahlungen können dagegen nach Auffassung
des staatsminlsterlums der Flnanzen gemäß Art.71 AGBGB nicht mehr zu-
rückgefordert werden.

l{achtrag zur ORH-Berlcht 1980
(TNrn. 22 bls 26)

Eingrupplerung der Angestellten und Arbelter

Die Eingruppierungen im Tarifbereich stellen weiterhin einen Schwerpunkt
der Prüfungstätigkeit des ORH dar. Die Bereinigung überhöhter Einstufun-
gen bereitet wegen der im ORH-Bericht 1980 bereits angesprochenen Umstän-

de jedoch nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten. Alìerdings ist inzwi-
schen eine Steigerung des Kostenbewußtselns der Verwaltung zu beobachten,

was vor allem auch auf den Landtagsbeschluß zum 0RH-Bericht 1980 vom

22.3.1983 (Drucks. l0/537) zurückzuführen sein dürfte und sich ïn größe-

rer Sorgfalt bei Höhergruppierungen niederschlägt.

t,las die in TNr.25 des ORH-Berlchts 1980 angesprochene Eingruppierung der
Lehrstuhl-/Instltutssekretärinnen betrifft, ist festzustellen, daß im

Entwurf des Haushalts 1985/1986 'insgesamt 120 Stellen mit Umwandlungsver-

merken in niedrigere Vergütungsgruppen versehen wurden, die schrittweise
bis zum Jahr 1990 zu vollziehen sind.
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Einnahren aus der Yernietung staatlicher Gebäude

Bei der Vermietung staatlicher Gebäude wird mitunter zu wenig auf
angemessene l{ieten geachtet; dadurch entstehen der Staatskasse be-
t rächtl i che Ei nnahmeverì uste.

Vermögensgegenstände des Staates dürfen Dritten nur zum vollen lllert zur

Nutzung ijberlassen werden (Art. 63 Abs. 3 und 5 BayH0). Staatl iche Ge-

bäude dürfen daher nur gegen ortsübl ìch angemessene Entgelte vermietet

werden. Bei der Vermietung von Wohnraum ist die Liegenschaftsverwaltung

angewiesen, die Mjeten spätestens alle drei Jahne auf ihre 0rtsüblichkeit

zu i.iberprüfen und ggf. neu festzusetzen. Dadurch soll sjchergesteìlt wer-

den, daß die Mieten nicht ijber eine Iängere Dauer hinter dem alIgemeinen

Mietniveau für vergleichbaren Wohnraum zurijckbleiben.

Gleichwohl ìiegen die Mjeten für staatliche Wohnungen, dìe auf dem freien
trlohnungsmarkt vermjetet werden, nach den Erfahrungen des ORH mitunter

deutl ich unter den Mieten, dìe für vergleichbaren l,rlohnraum ortsüblich

sjnd. Abgesehen davon, daß die Dreiiahresfrist häufig überschritten wird,

zeigt die Verwaltung auch eìne gewisse Neìgung, beì der Mietwertfestset-
zung zum Verg l ej ch }lohnungen mi t erhebl i ch schl echterer Ausstattung und

Beschaffenheit heranzuzjehen und für Wohnungsmängel, etwa ungünstige

Grundrißgestaìtungen oder Raumhöhen jn Altbauten, Abschläge abzusetzen,

die wejt über die Mjnderungen der Miete hinausgehen, die auf dem prìvaten

liohnungsmarkt für derartige Mängeì eingeräumt werden. Häufig wjrd deswe-

gen auch der Preisrahmen, den die Mìetspìegeì zum Ausgìeich der unter-
schiedl ichen Wohnungsqual jtät setzen, enhebl ich unterschritten.

Anläßlich der Prüfung bei ejnern Landbauamt wurde z.B. festgestellt, daß

bei der Vermietung von drei t,lohnungen in einem Altstadtgebäude (Epì. 05),
die zuvor mit einem Kostenaufwand von ijben 1 Mio DM völ1i9 renoviert wor-

den waren und seither mit Neubauwohnungen sehr guter Ausstattung ver-
gì ei chbar sì nd, auf Vorschl ag des örtl j chen Gruppenfì nanzamts Mi eten ver-
einbart wurden, die um durchschnittljch 30 v.H. unter der im städtischen
Mietspiegeì angegebenen f.4indestm'iete für Wohnungen in nicht sanierten Ge-

bäuden entsprechenden Alters lagen. Obwohl das Fjnanzamt aìs Vergleichs-
wohnungen berei ts Al tbauwohnungen i n Gebäuden etwa gì ei chen Bauj ahres,

aber mjt wesentljch schlechterer Ausstattung und Beschaffenheit herange-

zogen hatte, wurden von der daraus errnittelten Dunchschnittsmiete, die

als Vergìeichsmjete bereits vieì zu niedrig wan, zusätzliche Abschläge

für ungijnstige Grundrißgestaltung und überhohe Räume abgesetzt. Aufgrund

19 .l

19.1.1
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der Beanstandungen des Rechnungsprüfungsamtes wurden die Mieten zh,ar

unterdessen erhöht, sie liegen aber trotzdem noch um rd.2 DM pro mz

unter der Kostenmiete des sozialen l,lohnungsbaus für Wohnungen in diesern

Berei ch der Al tstadtsani erung.

19.1.2 Bei einem Gruppenfìnanzamt wurden bei über 150 t.lohnungen relativ ein-
facher Beschaffenheit in einer ehemaligen Kasernenanìage (Epl. 13) zu

niedrige Mieten (im Durchschnitt bei Wohnungen ohne Bad 1,37 DM/ma, mit
Bad 2,18 DM/mz) festgesteìlt; auch hier waren 1ängst überholte Mietspie-
gel zugrunde gelegt und viel zu hohe Mietabschläge gewährt worden. Im

Durchschnitt lagen die ortsüblichen Vergìeichsmieten für solche l,Johnungen

zum Zeitpunkt der Rechnungsprüfung bereits um 50 v.H. Liber den staatlj-
chen l.lohnungsmieten, so dal3 die Anpassung der Mieten im Hinblick auf das

Gesetz zur Regelung der Miethöhe, das innerhalb von drei Jahren nur Miet-
erhöhungen von nicht mehr als 30 v.H. zuläßt, erst mit zusätzlicher Ver-
spätung voll wjrksam werden kann.

19.2 Auch bei den zu gewerblichen Zwecken vermieteten Räumen ìiegen die vom

Staat erzielten Mieten teilweise deutlich unter den a1ìgemein üblichen
Gewerbemieten. l,lie unwirtschaftl ich sich die Verwaltung dabei z.T. ver-
ha'1t, zeigen folgende Beispiele:

Das Landbauamt (vgl. Nr. 19.1.1) vermietete im Jahr 1973 R¿iume im Erdge-
schoß und teilwejse jm unter- und l.0bergeschoß eines umgebauten staat-
lichen Gebäudes in sehr guter Geschäftslage langfrìstig auf 30 Jahre zum

Betrieb einer Apotheke. An den Baukosten beteiligte sich den Mieter mit
ei ner unverzi nsl i chen Mi etvorauszah l ung i n Höhe von 200 000 DM. In dem

zwischen dem Landbauamt nach Genehmigung durch die zuständìge Regierung
und dem M'ieter abgeschlossenen Mietventrag wurde für die Dauer der Til-
gung der Mjetvorauszahìung eine Anpassung des Mietwerts an die jeweili-
gen Zeitverhältnisse ausgeschlossen. Danach konnte eine Anderung des

vertragl ich vereinbarten Mietpreises nur bei einer Anderung vergleichba-
rer Mieten von durchschnittlich mehr als 10 v.H. verlangt werden.

Die günstige Geschäftsentwickl ung jn diesem Bereich den Innenstadt, be-
sonders nach Schaffung einer Ful3gängerzone im Jahr 1973, führte zu einer
schnel I en Aufwärtsbewegung der gewerbl j chen M'i eten. sì e I agen 1976, aì s
der Betrieb der Apotheke wieder eìngestelìt wurde, erhebljch über der
vereinbarten und bis dahin unverändert gebljebenen Miete mit dem Apothe-
ker. Gleichwohl hat die Regierung die Untenvermietung sämtl icher Räume

an zwei Ladengeschäfte vorbehaìt1os genehmigt, ohne sjch vorher über die
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von den Untermìetern geforderten Mieten zu informieren und die Genehmi-

gung der Untervermietung von einer angemessenen Erhtjhung der l,4iete abhän-

SiS zu machen. trlährend der Mieter derzeit an den Staat einen iährlichen
Mjetzjns von 51 300 DM entrjchten muß, nìmmt er aus den genehmigten Un-

tervermietung 164 400 DM (= 320 v.H. der Miete) ein'

In einem anderen ebenfalls in der Ful3gängerzone geìegenen staatseigenen

Gebäude sind die im Erdgeschoß liegenden Räume an zwei Einzelhandelsge-

schäfte vermietet. Die mit einer Laufzeit von 25 bzw.12 Jahren abge-

schlossenen Mietverträge liefen 1979 aus. Auch hier waren dle vereinbar-

ten Mieten mit durchschnjttlich 9 DM/mz aufgrund der langen Vertragsdauer

und ungeni;gender Mietgìeitklauseln weit hinter den allgemein i.jblichen Ge-

werbemieten zurückgeb'lieben, die schon 1977 bei über 22 DM/nz lagen. An-

statt den Abschluß neuer Mjet.verträge von einer Anhebung der Mieten an

das allgemeine Njveau abhängig zu machen, wurden die Verträge zu den zu-

letzt vereinbarten Mieten erneut auf 12 Jahre abgeschlossen.

19.3 Die Verwaltung verweist in ihrer Stellungnahme zu den TNrn.19.1.1 und

Ig.Z auf die Schwìerigkeìten, konkrete Vergleichsmieten zu ermìtteln,
räumt aber ein, daß im Fall der TNr.19.2 versãumt worden sei, einen an-

gemessenenn Untermi etzuschl ag zu verì angen.
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EINZELPLAN 03 A

(STAATSÍ'IINISTERIUf'I DES INNERN)

- ALLGEI'IEINE INNERE VERWALTUNG -

Röntgenschi rmbi I dstel I en

(Kap.03 08 TitGr.73)

Angesichts rückläufiger Zahlen yon Erkrankungen an Tbc der Atmungs-
organe sollen dfe Röntgenreihenuntersuchungen nicht mehr im bishe-
rlgen Umfang fortgeführt, sondern auf bestimmte Berelche beschränkt
werden.

Nach dem Gesetz i.iber Röntgenreihenuntersuchungen von 1953 sind al'le Be-

wohner Bayerns verpflichtet, auf öffentliche Aufforderung hin sich einer
Röntgenrelhen- oder Röntgenuntersuchung zu unterziehen. Mit dieser Auf-
gabe sind die Röntgenschlrmbildstellen bei den Regierungen betraut. Ihnen
standen dafür 1982 insgesamt neun Spezialfahrzeuge (Schirmbìldbusse) zur
Verfügung; derzei t s i nd 61 Bedi enstete ei nschl ì eßl i ch vi er hauptamtl i chen

Arzten ei ngesetzt.

In den letzten Jahren wurden bei diesen untersuchungen pro Jahr durch-
schni ttl I ch ei ne Mi I I i on Röntgenaufnahmen geferti gt.

Seit 1953 sind die Tuberkuloseerkrankungen wesentlich zurückgegangen. so
i st j n Bayern di e Zahl der Neuerkrankungen an aktiver Tuberkul ose der
Atmungsorgane von knapp 13 000 im Jahr 1960 auf rd.4300 jm Jahr 19g2 ge-
sunken; davon wurden rd.400 (= 9,3 v.H.) bel Relhenuntersuchungen ent-
deckt.

Die anderen Länder, in denen die Entwicklung ähnlich verlief, haben da-
raus die entsprechenden Konsequenzen berejts gezogen und den umfang der
Reihenuntersuchungen stark vermindert. Bayern jst derzeit das einzige
Land , i n dem noch ei ne al 1 gemei ne Untersuchungspfl i cht besteht.

Die bjsherige Praxis der Reihenuntersuchungen wurde von Fachleuten schon
vor mehreren Jahren, auch lm Hjnbìick auf die strahlenbeìastung, in Frage
gesteìlt. So hält das Deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberku-
lose eine lrJeiterführung dieser Untersuchungen nur solange fün vertretbar,
bis ein Grenzwert von vier Befunden an aktiver Tuberkulose auf 10000 Auf-
nahmen errelcht wird.
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Der'ORH hat das Staatsministerium bereits in den Jahren 1979 und 1980 auf

d ie Problematjk hìngewìesen. Im Jahr 1981 wurde in einigen Regierungsbe-

zirken die Grenze von vier Befunden auf 10 000 Aufnahmen unterschritten.
Der 0RH jst deshalb Ende 1982 erneut an das Staatsmjnisterjum herangetre-

ten und hat angeregt, die ungezielten Reihenuntersuchungen einzustellen
oder dje Untersuchungen auf bestimmte Gebiete oder Personengnuppen zu be-

schränken. Er hat ferner darauf hingewìesen, daß für neun Schirmbildbusse

kei n Bedarf mehr vorl iege und dje bi sherige 0rgani sation der Röntgen-

schirmbiìdstellen nicht mehr beibehalten wenden könne.

Obwohl nach der^ Statistik für das Jahr 1982 die Zahl der Befunde weiter
gesunken ist, hat das Staatsministerium daraus zunachst keine Folgerungen

gezogen. Im Jahr 1982 wurde sogar noch ej n neuer Schi rmbjl dbus für rd.

600 000 DM bestelìt, der 1983 geliefert vrurde. Das Personal wurde nicht
verrìngent. Erst ìm August 1984 hat das Staatsministerium nach mehrfachen

Erinnerungen ein bereits jm Mai 1983 angekündìgtes Konzept fi.jr die künf-

tigen Reihenuntersuchungen vorgesteìlt. Danach sollen die Röntgenreihen-

untersuchungen mõglichst bis zum 1. Juì i 1985, spätestens jedoch bis zum

1. Januan 1986, eìngeschränkt und die Durchführung den Regierungen von

Niederbayern und der 0berpfalz i.ibertragen werden, dìe dafür mit jnsgesamt

v'i er Schj rmbj I dbussen ausgestattet werden.

Nach Auffassung des 0RH hätte schon früher, spätestens abelim Jahr 1982

ein Konzept zum Abbau der Röntgenreihenuntersuchungen entwickelt werden

mijssen, denn die Tbc-Statistjk zeigt seit v'ielen Jahren einen stetigen

Ri.jckgang der Befundhiiufigkeìt und es wan abzusehen, daß die Untersuchun-

gen njcht mehr in der bìsherigen Fonm weitergeführt werden können. In
diesern Fall wäre auch den Kauf eines neuen Schi rmbildbusses nicht mehr

erforderl i ch gewesen.

Der Rückgang der Befundhäufigkeit hätte auch zu einer stetigen Personal-

verringerung Anlaß geben müssen. Die nun kurzfristig in Angriff genommene

Neuorganisation schafft einen Pensonaìijbenhang, der nur langsam abgebaut

werden kann. Di e durch di e Neuorgan i sati on mög l j chen Personaì ei nsparungen

sind nach Auffassung des 0RH nlit mindestens 34 Stellen zu venanschìagen.

Durch das verspätete Reagìeren auf voraussehbare Entwjcklungen entstanden

und entstehen dem Staat erhebl j che fj nanzi el I e Bel astungen.

Der I aufende Rückgang den Erkrankungen und di e mangeì nde Akzeptanz der

Röntgenreihenuntersuchungen durch die Bevölkerung 1egen es nahe zu pr"ij-

fen, ob an dern Gesetz noch festgehalten werden soll.
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Kraftfahrzeugrerkstätten und -pflegestationen der Landes- und

Grenzpol i zei
(Kap. 03 18, 03 19)

Für die Personalausstattung der Kraftfahrzeugwerkstätten und -pflege-
stati onen der Pol i zei si nd überhöhte Ri chtwerte festgel egt. Si e si nd
für die Personalbemessung ungeeignet; ihre Anwendung w[.irde zu einer
unnötigen Personal vermehrung führen.

Die meisten kleinen Pflegestationen arbeiten besonders unwirtschaft-
lich. Solche Stationen sollten aufgelöst und die anfallenden Arbeiten
leistungsfähigen anderen Pflegestationen oder Privatbetrieben über-
tragen werden.

2L.l Die Polizei unterhält für Reparatur, l,lartung und Pflege ihrer Fahrzeuge

Werkstätten und Pflegestationen. Der ORH hat sich in einer Querschnitts-
untersuchung insbesondere mit der Personalausstattung dieser !'Jerkstätten

und Pfl egestati onen befaßt.

Das Staatsministerium hat erstmals im Jahr I97l auf der Grundlage von

"Wartungseinheiten" l) Richtwerte für die Ausstattung mit Kfz-Handwerkern

und -Pflegern festgelegt; sie sind 1981 geringfügig geändert worden und

sollten bis Ende 1990 geìten. Dje Richtl inien sahen foìgende Personalaus-

stattung vor':

- einen Kfz-Handwerker fi.jr je 15 Wartungseinheiten (beispielsweise
10 Pkw),

- einen Kfz-Pflegen für je 12 lJartungseinheiten (je nach Ausstattung
der Waschplätze beispieìsweise I bis 16 Pkw).

Der ORH hat bei einer ersten Auswertung festgestellt, daß die tatsächli-
che Personalausstattung im Jahr 1983 be'i allen Polizeipr¿isidien wejt un-

ter dem sich aus den Richtwerten ergebenden Personalbedarf lag. Bei-
spieìsweise wären beim Pol izeipräsidium Oberbayern nach den Richtwerten
rein rechnerisch L22 Kfz-Handwerker und -Pfleger erforderlich gewesen.

Nach den Feststellungen des ORH waren tatsächlich jedoch nur 61 Kfz-Hand-

werker und -Pfl eger ei ngesetzt , von denen al I e anfal I enden Instandset-
zungs-, l,lartungs- und Pfìegearbeiten durchwegs in angemessener Zeit und

in ausreichender Quaì ität erledigt wurden. Da keine Anhaltspunkte dafijr

l) Pkw (al le Typen)

K räder
Lkw

omn lbusse
Boote

| ,5 Wartungse I nhe I ten
(bel Kfz-Pflêgôrn Je nach Aussfattung
des Waschplatzas 0,75 - 1,51

0, JJ l{artungse lnhe lfen
1,5 - 2,5 l{artungselnhelten
2,O - 3r0 liartungse lnhelten
1,0 - 6r0 l{arfungselnhelten
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bestanden, daß die Verhältnìsse im Bereich der übrigen Polizeipräsidien
anders lagen, hat der ORH das Staatsministerium gebeten, die Richtwerte
zu überprijfen und zumindest den derzeitigen Gegebenheiten (ein Kfz-Hand-
werker für rd.40 l.lartungseinheiten, ein Kfz-Pfìeger für rd.30 lllartungs-

eìnheìten) anzupassen.

Daraufhin hat das Staatsministerjum Anfang 1984 die Richtwerte für

- Kfz-Handwerker von bisher 15 auf 25 l.lartungseinheiten,

- Kfz-Pfleger von bjsher 12 auf 20 l,lartungseinheiten

e rhöht.

Der 0RH hält auch die neuen Richtwerte aufgrund weiterer Untersuchungen

und ergänzender örtlicher Erhebungen im Bereich der Polizeipräsidien
München, Oberbayern, Oberfnanken, Unterfranken und Schwaben immer noch

für zu hoch und damit als Grundlage für die Personalbemessung nicht ge-

eìgnet.

21.2 Kfz-Handwerker

Für den Aufgabenbereich der Kfz-Handwerker sind in der nachfol genden

Llbersicht (Stand Ende 1983) die Zahl der zu betreuenden Fahrzeuge, die
entsprechenden l.lartungseinheiten, der tatsächliche Personalstand, das

Personalsoll aufgrund der Rjchtwerte und die sich ergebenden Venhältnis-
zahl en der fünf näher untersuchten Pol izejpräsidien dangestel ìt.

Zahl enübersi cht i

l) Eln Tell der Fahrzeuge wlrd ln dêr zenTralên Kfz-Werkstätte der BereltschafÌspollzel ln
Dachau betrêut

Polizei-
präsidium

zu betreu-
ende Fahr-

zeuge

Llartungs-
einheiten

Klz-Handwerker zu betreu-
ende Fahr-
zeuqe Je
K f z-Hand-
rerker

l¡a r tung ee i nhe i ten
je K lz-Handrerker

Personal
stand

Soll nach den
Richtre¡ten
aIt neu

Hünchen

0berbayern

0berfranken

UnterFranken

Schraben

879

l,rZl)

t18

44t

5to

L 2J6

I 068

56I

656

780

t6

26 ,6

r5

l1

2J

82 ,4

7 r,2

J1 t4

4t,7

52,O

49 ,4

ttz,7

22,4

tt.?

24,4

zi ,9

25,2

25,9

2J,O

J4,t

40,2

t7 ,4

t8 ,6

tt.9

Sunme

Durchschnitt

2 978 4 t0t 1t7.6 286 t7 t7Lt9

25.J t6 t6
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Auffäì I i g i st i nsbesondere, daß si ch auch nach den neu festgesetzten

Richtwerten immer noch eln wesentlich höheres Personalsoll errechnet, als

tatsächlich Kfz-Handwerker vorhanden sind. Da sich weder bei der Prüfung

noch aus den Außerungen des Staatsministeriums Anhaltspunkte dafür erge-

ben haben, daß die anfaìlenden Instandsetzungs-und Ì,|artungsarbeiten mit

dem vorhandenen Personal nicht sachgerecht erledigt wtirden und Sicherheit

und Einsatzbereitschaft der Pol izeifahrzeuge nicht gewährleistet wären,

hält es der ORH nicht für gerechtfertigt, ein so hohes Personalsoll anzu-

s etzen .

l,lürde man die neuen Richtwerte des Staatsministeriums in die Praxis um-

setzen, so müßten lm Bereìch der fünf näher untersuchten Polize'ipräsidien
54 Kfz-Handwerker mehr eingesetzt werden, was a'llein Personalmehrkosten

von etwa 2,5 Mio DM jährlich mit sich brächte. Vor allem sieht der ORH

keinen Anlaß, das l'lerkstättenpersonal entsprechend den Vorschìtigen eini-
ger Polizeipräsidien mlt dem Ziel zu vermehren, die - ohnehin verhältnis-
mäßig geringfügigen - Privatvergaben einzel ner Reparaturarbeiten noch

weiter zu verringern.

21.3 Kfz-Pfì eger

Für die Kfz-Pfìeger ergibt sich folgendes Bild (Stand Ende 1983):

Zahl enübersicht 2

Polizei-
präsidium

zu betreu-
ende Fahr-

zeuge

Iartungs-
einheiten

KFz-Pfleger zu betreu-
ende Fehr-
zeuqe Je
Kfz-PfIeger

Uâ r tungse i nhe iten
je KFz-Pfleger

Peraonal
stend

5oll nach den
Richtrerten

alt neu

Hi¡nchen

0belbayern

0be¡franken

[Jnterfranken

Schreben

879

850

578

441

5J0

816

I 200

52t

592

150

l8

48

24

27

29

5

I

5

68,0

I00,0

4t ,6

49,t

62 ,5

40,8

60,0

26t2

29,6

51 ,5

48,8

t7 ,5

15,8

),5,9

18,0

45tt

24,7

2L,8

2Ltt

25 ,4

Summe

Du¡chschnitt

I 078 t 881 !47,B t2t,4 I94,t

20,8 26,t
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Beim Vergìeich fäl It jnsbesondere auf, daß ìrn Bereich des Pol izeipräsì-
djums Ìr1ünchen von einem Kfz-Pfìeger durchschnittlich 49 Fahrzeuge gewar-

tet und gepfìegt werden, während bei den anderen untersuchten Polizeiprä-

sidien durchschnittlich nur zwjschen 16 und l8 Fahrzeuge ie Kfz-Pfleger
betreut werden. Vergìeicht man die tlerte für die einzelnen Kfz-Pflege-

stationen unterei nander, so ergeben sich noch größere Unterschiede. Bei

großen Kfz-Pfl egestatì onen mit großem zu betreuenden Fahrzeugpark und

entsprechender technj scher Ausstattung betreut ei n Kfz-Pfl eger bi s zu

70 Fahrzeuge, während bei kleinen Ejn-Mann-Pf1egestatìonen ein Kfz-Pfle-
ger irn ungünstigsten Fall nur vien Fahrzeuge zu betreuen hat.

Nach den Feststellungen des 0RH sjnd die im Vergìejch zum Polizeipr¿isi-
dium München insgesamt ungünstìgeren hJerte der übrigen in die Untersu-

chung ei nbezogenen Pol i zei präsidi en vor al I em zurückzuführen auf

- die relativ gnoße Zahl kleiner Kfz-Pflegestationen mit kleinem zu be-

treuenden Fahrzeugpark,

- di e verg l ei chwei se geri nge techn i sche Ausstattung der kl ei nen Kfz-

Pfl egestati onen,

- den Umstand , daß di e Kf z-Pfì egeli n größerem Umf ang auch zu anderen

Tätigkeiten (2.8. Hausmeisterarbeiten) henangezogen werden, deren

tatsächl ichen Umfang häufig nìcht eindeutig feststel I bar jst.

Von den 100 Kfz-Pfl egestati onen der untensuchten Pol i zei präsid'i en s i nd

74 mit nur ejnem Kfz-Pfleger besetzt. Die Zahl der in solchen Pflegesta-

tionen zu betreuenden Fahrzeuge ist sehr unterschiedl ich, wie aus der

nachstehenden Zahlenübersicht 3 zu entnehmen ist.

Zahl enübersi cht 3

u betreuende
ahrzeuge

Ein-Mann-Pfìegestationen bei den Pol izeipräsìdien

Mii. OB 0Fr. UFr. Sc hw. 'i nsgesamt in v.H.

ls 10

¡is 15

ri s 20

ris 30

iber 30

2

3

1

2

6

6

4

1

5

4

l1

4

;

J

5

4

10

1

2I

19

13

t7

4

28

26

18

23

5

iumme 6 19 10 16 23 74 100
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In den Kfz-Pflegestationen werden nonnalerweise foìgende Wartungs- und

Pfl egearbei ten durchgeführt:

- Reinigung der Kraftfahrzeuge außen und innen,

- Schmierdienst nach den Kundendjenstplänen einschl ießì ich Uìwechsel ,

- Pflege und Aufladen der Batterien,

- Rei fenwechsel ,

- Behebung geringfügiger Störungen (2.8. Auswechseln von Sicherungen,
Gl ühl ampen usw. ) .

Da die Vollkosten für einen Kfz-Pfleger (Personaì-, Arbeitsplatz- und Ge-

meinkosten) jährlich rd.50 000 DM betragen, kostet die wartung und pfle-
ge in dem genannten umfang pro Fahrzeug bei zehn von einem Kfz-pfleger zu

betreuenden Fahrzeuge jährlich rd.5000 DM, bei 15 zu betreuenden Fahr-
zeugen immer noch jährlich rd.3300 DM. Bei großen leistungsfähigen pfle-
gestationen mit entsprechender techn'ischer Ausstattung (2.8. automati-
scher tischer Waschstraße), wo ein Kfz-pfleger bis zu 70 Kraftfahrzeuge
betreut, entfällt auf ein zu betreuendes Fahrzeug dagegen nur ein Kosten-
anteiì von rd. 950 DM jährlich; dabei sind für die aufwendigere tech-
nische Ausstattung zusätzliche Arbeitspìatzkosten bereits berücksichtigt.

Nach Auffassung des 0RH ließe sich die llirtschaftlichkeit der l.tartung und

Pflege der Polizeifahrzeuge dadurch verbessern, dag

- kleine unwirtschaftì iche Pflegestationen aufgelöst und die anfaìlenden
Arbeiten Privatbetrieben ijbertragen werden, soweit nicht im Einzelfall
dje l¡Jartung und Pfì ege in größeren und leistungsfähigen pol izeieigenen
Pflegestationen günstiger ist,

- bej den verbleibenden polizeie'igenen Pflegestationen alle Rationalisie-
rungsmögìichkejten ausgeschöpft, ìnsbesondere automatische t,laschanlagen
eingesetzt und aus der Ratjonal ìsierung die notwendigen personeì len
Foìgerungen gezogen vlenden, was in der vergangenheit nicht immer ge-
schehen i st.

Der ORH hat darüber hinaus festgestellt, daß bej vjelen Kfz-pf'legestatio-
nen mit ungünstigem Betreuungsverhältnis die Kfz-pfleger mit anderen Tä-
tigkeiten betraut sìnd, die unnötigerwe'ise pfl egerkapazität binden. Zu

nennen i st hi er i nsbesondere das Betanken der Pol j zei fahrzeuge und dj e
Führung der Tankbücher. Im Bereich des Polizeipräsidiums gberbayern ist
beìspielsweise dadurch die Kapazität von insgesamt 4,5 Kfz-pflegern ge-
bunden. Nach Auffassung des ORH solIten, wie bei vielen anderen polize.i-
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eigenen Tankstellen, die Poìizeibeamten selbst die Fahrzeuge betanken und

die notwendigen Aufschreibungen führen, soweit der abgegebene Treibstoff
an den Zapfsäul en ni cht automati sch regi stri ert wi rd.

2L.4 Das Staatsministerium macht in seiner Stellungnahme geìtend, daß die ver-
schiedenartigen Strukturen der pol izeìl ichen Zuständigkeitsbereiche einen

Vergleich zwìschen ejnem Großstadtpräsidìum und Flächenpräsidien kaum zu-

lassen; allerdings mißt es selbst djesem Gesichtspunkt in seinen Richt-
werten, dìe für alle Präsjdien gleichermaßen gelten, keine Bedeutung bei.
Nach seiner Auffassung entsprechen die Richtwerte im übrigen "am ehesten

der Praxis". Zu der vom ORH festgestel'lten Diskrepanz zwischen dem vor-

handen Personal, das die anfallenden Aufgaben ordnungsgemäß erledigt, und

dsn Persona'l sol ì , das si ch aus den Ri chtwerten errechnet, hat si ch das

Staatsmjnisterium nicht geäußert. Es ist auch auf dje Vorschläge des ORH

zur Venbesserung der l.lirtschaftl ichkeit der Wartung und Pflege nicht nä-

her eingegangen. Es hat Iedigl ich alIgemeine Bedenken gegen die Aufìösung

kl ej nerer Pfì egestationen vorgebracht und die Befijrchtung geäul3ert, daþ

"schlecht gepflegte und heruntergekommene Fahrzeuge" geeignet seien, das

Erscheinungsb'ild. der Pol izei in der Uffentl ichkejt herabzusetzen.

Insgesamt ist die Stellungnahme des Staatsmjnisteriums nicht geeignet,

die Kritik des ORH zu entkräften und seine Vorschìäge ernsthaft in Frage

zu stellen; auch würde das Erscheinungsbild der bayerìschen Poì'izei nicht
herabgesetzt, wenn sei ne Anregungen verf{i rkl icht würden.
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E I N ZEL P L A N 05

(STAATSMINISTERIUI,I FUR UNTERRICHT

UND KULTUS)

Förderung der Errachsenenbildung
(Kap. 05 05 TitGr. 81)

Durch eine sorgfäìtigere Beachtung der Förderzwecke ließe sich eine
effektivere Verwendung der l,littel zur Förderung der Erwachsenenbil-
dung erreichen.

22.L Der Freistaat Bayern gewährt Zuschüsse nach Maßgabe des Gesetzes zu?

Förderung der Erwachsenenbiìdung von 1974 mjt dem Ziel, daß im ganzen

Land leistungsfähige Einrìchtungen mit einem breitgefächerten Biìdungs-
angebot zur Verfügung stehen. Zuschüsse erhalten

- Einrichtungen der Erwachsenenbildung, und zv'lar

zum Betrieb sowie

zu Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,

- die staatljch anerkannten Landesorganisationen zur Erfüìlung jhrer
zentral en Aufgaben.

Die Zuschijsse zum Betrieb werden jährlich unter Berücksichtigung der im

zwei ten Kaì enderj ahr vor dem I aufenden Haushal tsj ahr gel ei steten Tei I -
nehmerdoppelstunden (Tei lnehmer x Doppelstunden) zugeteilt.

Die Gesamtsumme der Fördermittel war im Gesetz für die Jahre 1974 bis
1976 mit Mjndestbeträgen von L0, 12 und 15 Þ1io DM festgelegt worden. Für

die Jahre 1977 bis 1980 sah das Gesetz eine angemessene Erhöhung der
staatl ichen Fördermittel unter Berücksichtigung des zu erwartenden Be-

darfs und der Entwicklungsmöglichkejten des Staatshaushalts vor.

Die. Teilnehmerdoppelstunden und dje staatliche Förderung haben sich
seit 1974 wie folgt entwickelt:

Jahr Tei I nehmer-
doppel stunden

Istausgaben
Mio DM

I97 4

1 975

t976

t977

r978
1979

1 980

I 981

1982

1 983

9 304 267

11 263 834

13 2t7 684

14 700 413

17 287 3t4
18 541 923

20 467 640

22 792 573

25 160 400

26 733 376

10,0

L2,0

15,0

16,0

20,0

24,0

26,0

26,0

26,9

26,0
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Zuschijsse werden an folgende 0rganisationen gewährt:

- Bayer. Voì kshochschul verband e.V. '
- Kath. Landesarbeitsgenei nschaft für Erwachsenenbi l dung in Bayern

€.V.,
- Arbeitsgemeìnschaft für Evang. Erwachsenenbiìdung in Bayern e.V.,

- Bi I dungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes , Landesverband
Bayern e.V.,

- Bayer. Bauernverband, Bi I dungswerk,

- Bì ldungswerk der Deutschen Angestel lten-Gewerkschaft jn Bayern
€.V. ,

- B'ildungswerk der Bayer. t.lirtschaft e.V.

Der 0RH hat zusammen mit den Rechnungsprüfungsämtern in den Jahren 1981

bis 1983 die Verwendung der Zuschüsse schwerpunktmäßig geprüft. Bei a'l-

len Zuwendungsempfängern haben sich Beanstandungen ergeben. In dem Be-

streben, einen núiglìchst hohen Anteil an den Staatszuschüssen zu erha'l-

ten, neì gen di e Organi sati onen dazu, auch Veranstal tungen al s Bemes-

sungsgrundìage für die Verteilung der Mìttel einzubeziehen, deren För-

derfähigkeit von !,Jortlaut und Zweck des Gesetzes nicht mehr gedeckt ist.
So wurden vor allem förderfdhige Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

und sonstìge Venanstaltungen nicht richtig abgegrenzt; teilweise wurden

auch Veranstaltungen doppelt gefördert. Die Prüfungsfeststeììungen des

ORH werden sich auf dje Bemessungsgrundlage der staatlichen Zuwendungen

ab dem Haushaltsjahr 1987 (Statistikiahr 1985) auswj rken. Sie werden

dann durch die Beschnänkung auf die vom Gesetzgeber vorgesehenen förder-
fähigen Aufgaben der Erwachsenenbildung jedenfalìs zu ejner effektiveren

Verwendung der Mittel führen.

Die Prijfung hat im einzelnen ergeben, dal3 sich eine Rejhe von Veranstal-
tungen schwerlich mit der Zweckbestimmung des Gesetzes zur Förderung der

Erwachsenenbìldung in Einklang bringen läßt:

- Veranstaltungen für Kjnder und Jugendl iche wie zum Beìspiel "Säug-

lingsturnen - Babytreff", "Ferienfreizeit für Schulkinder'bis 12 Jah-

re", "Babyschwjmmkurs", waren jn der Statistik enthaìten, können aber

schon begriffl ich nicht zur Erwachsenenbildung gezähìt werden, auch

wenn dabei nicht notwendig auf die Volliährigkeit der Teilnehmer abzu-

stellen ist. Bei Veranstaltungen fijr Eltern und Kinder können ieden-
fal I s di e Ki nder bei der Ermi ttl ung den Tei 1 nehmerdoppel stunden ni cht

mitgezäh1 t werden.
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Das staatsministerium ist der þ|einung, daB künftig veranstaltungen für
Kinder und Jugendl iche unterhalb der Hauptschul pfì ichtgrenze und sol-
che von Einrichtungen der Jugend und der Sozjalhilfe nicht mehr in die
Bemessungsgrund'l age ei ngehen sol ì en; bei El tern-Ki nd-veranstaì tungen
werden die Kinder nicht mehr aìs Teilnehmer erfaßt.

- veranstaìtungen, die überwiegend der unterhaltung und der Geselligkeit
dienen, sind keine Bildungsveranstaltungen. solche veranstaltungen,
wi e etwa Fi I me "Lei chen pfl astern sei nen Weg,' und ',Tod am Ni I " ,
Empfänge, l,Janderungen, Bergsporturl aub, Besuch ei ner Brauerei und

andere Betriebsbesichtigungen, Modeschauein, sind bisher zahl reich in
die Bemessungsgrundlage für die Verteil ung der Staatszuschüsse einbe-
zogen worden. Das staatsministerium teilt die Auffassung des ORH, daß

derartige venanstaltungen künftig nicht berücksichtigt werden kön-

nen.

Bei Theater- und Konzertveranstaltungen können etwa'ige gesonderte vor-
oder nachbereitende Lehrveranstaltungen anerkannt werden. Gleiches
gilt für Filmvorführungen, die als Lehrfilme ìn entsprechende veran-
stal tungen ei nbezogen si nd.

Betriebsbesichtigungen sind nur zu berücksichtigen, wenn sie zur ver-
tiefung von Lehrveranstaltungen dienen; Einzelveranstaltungen ohne er-
wachsenenpädagogi sche Lei stung faì ì en jedenfal I s nicht darunter.

- Ausstel I ungen ohne pädagogi sche Lei stung der Ei nri chtung und veran-
staìtungen mit Kundgebungscharakten dijrfen auch aus der sjcht des

staatsmi ni steri ums ni cht mehr i n d'i e Bemessungsgrund l age ei ngebracht
werden. Bej Ausstel 1 ungen können ledìgl ich die Zeiten der Führung
selbst, der Einführung bzw. pädagogischen Nachbereitung berijcks.ichtigt
we rden .

- Bei veranstaltungen, die der rel igiösen Erbauung dienen oder Exerzi-
tiencharakter haben , z.B. Eì nkehrtage, Besinnungstage, Famil ì engottes-
dienste, vorbereitung auf den Empfang von Sakramenten, hat die Abgren-
zung vor 0rt bisher schwìerigkeiten bereitet; nach detail I ierten Ab-
grenzungskriterien, dìe das Staatsministerjum zusammen mjt den Trägern
der Erwachsenenbi ì dung entwi ckel t hat und di e den vorstel 1 ungen des

0RH in vollem umfang Rechnung tragen, werden künftig Zwejfelsfälle
a u sg esch l oss en.

- Nicht offene veranstaltungen, wie z.B. Hauskreise, veranstaltungen für
Funktiona're und Inhaber von Ehrenämtern sowìe Mitgl jederversammlungen

von Firmen widersprechen der gesetzlichen Forderung, dal3 Einrichtungen
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der Erwachsenenbildung jedermann offen stehen müssen. Die Träger bzw.

Einrichtungen haben diese Offenheit zwar in den Satzungen verankert;
in der Praxjs wurden aber doch verschiedentlich Veranstaìtungen fün zu

eng begrenzte Personenkreise angeboten.

Zusammenkünfte von Arbeits- und Hauskreisen sind dann keine förderfä-
higen Veranstaìtungen, wenn sie weder auf längene Sicht aìlgemein zu-

gäng'lich sind noch pädagogische Leistungen in Verbindung mit konkreten

Themen irn Vordergrund stehen.

Bedenken bestehen ferner, wenn Teilnehmergebühren erhoben werden, dìe

wegen erheblicher Unterschiede zwischen Mitgliedern' von Verbänden und

Nichtmitgl iedern Abschreckungscharakter haben.

Das Staatsministenium teilt dje Auffassung des ORH. Es ist jn Zusam-

menarbeit mit den Trägern bemijht, die Anforderungen für "offene" Ver-

anstal tungen näher festzuì egen.

Nicht selten wurden in die Bemessungsgrundìage verbandsorganisatori-
sche Veranstaltungen einbezogen, die ledigìich der Selbstdarstelìung
eines dieser Einrichtung nahestehenden Verbandes bzw. einer dieser

Einrìchtung nahestehenden 0rganisation dienen oder deren Verbandsauf-

gaben zum Inha'lt haben, wie etwa Informationsveranstaìtungen über den

Stand von Tarifverhandlungen, über dìe Wahl von Vertrauensleuten oder

die Vorbereitung von satzungsmäßigen Mìtgì ìederversammìungen und son-

stigen Tagungen.

Förderfähig jst ledigì jch dje Ta'tigkeìt einer Einrichtung auf dem Ge-

biet der Erwachsenenbiìdung. Die Selbstdarstelìung bzw. die Aufrecht-

erhal tung der verbandsspezi fj schen, dì eser Ei nrì chtung nahestehenden

0rgani sat i on ì st dagegen denen ei gene Aufgabe.

Das Staatsministerium teilt djese Auffassung.

Veranstal tungen , di e dem Abschl uß ei nen Berufsausb i ì dung dì enen, z.B.
Vonbereitung auf Facharbeiter- und Industrie-und-Handel skammer-Prüfun-

gen, stehen nicht im Eìnklang mit dem nach der For¡nulìerung des Geset-

zes eìndeutigen Ziel der F-rwachsenenbildung, näml ich "die in der

Schuìe, in der Hochschule oder ìn der Berufsausbjìdung erworbene Bil-
dung zu vertiefen, zu erneuern und zu erweitern". Hinflihrung und Vor-

bereitung auf Berufsabschlüsse kann folgì ich nicht förderfähige Er-

wachsenenbi I dung sei n.

Das Staatsm i n i steri unl hat si ch hi enzu noch ni cht abschì j eßend ge-

äußert.
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Auch bei Veranstaltungen, die sowohl von der Themenstelìung als auch
vom Teilnehmerkreis ijberwiegend der berufl ichen Biìdung dienen (2.8.
geprüfte Sekretärin, Betriebswirt, Bilanzbuchhalter, Ausbiìdung der
Ausbilder, Lehrerfortbildung, Landwirtschaftliches Steuerrecht für

. Meìsteranwärter, Bullenhaìtung) bestehen Bedenken. Art. l0 Abs. 3

Nr. 1 des Gesetzes schl ießt ausdrijckl ich Veranstal tungen, die ganz
oden überwi egend der berufl i chen Fortbi 1 dung oder Umschul ung di enen,
von der Förderung aus.

Das Staatsministerium teiìt grundsätzlich die Auffassung des gRH. Es

ist zusammen mìt den Trägern bemüht, die Kriterien für die Abgrenzung
von förderfähigen Veranstaltungen der Weiterbil dung zu erarbeiten.

- Das Gesetz unterscheidet zwischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung
und Einrichtungen des Sports.

Sportkurse (2.8. Tenniskurse, Teakwon-Do, Segeìkurse), die grundsätz-
lich zu den Aufgaben der gesondert geförderten Sportvereine gehören,
sollten nach Ansicht des ORH nicht in dje Bemessungsgrundlage für die
Verteil ung der Staatszuschüsse aufgenornmen werden.

Das Staatsministerium beabsichtigt, die angesprochenen Kurse nach Ab-
sprache mit den Trägenn der Erwachsenenbildung künftig nicht mehr zu
fö rdern.

22.3 Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung bieten oftmals auch Veranstal-
tungen auf Gebieten an, für die auch andere Fördermöglichkeiten, insbe-
sondere im Bereich der Arbeitsverwaltung, bestehen. Der 0RH hält es für
erforderl ich, Doppel fördenungen insoweit ganz al I gemein auszuschl ießen.

Das staatsministerium stimmt mit diesem Ziel grundsätzìich überein, hat
aber die Diskussion mit den Trägern der Erwachsenenbildung noch nicht
abgeschlossen. Der 0RH wird die Angelegenheit im Auge beharten.
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Kl inl kur der Lud:ig-llaxiril lans-Unlversltät llünchen
(Kap. 05 08)

Krankheitsbedingte Fehlzeiten des Kl inìkpersonals in elnzelnen Funktlons-
berei chen

Di e Ausfa'l I zel ten durch Krankhel t des lm kl i nl kel genen Rel nl gungs-
dienst, 'in den Küchen und lläschereien, lm Hol- und Bringedlenst und
in der Eettenzentrale tätigen Personals ¡reisen beim Kllnikum der Uni-
versität llünchen elnen Umfang auf, der deutlich übeq dem a'llgemelnen
Durchschnltt beim Staat und bel den Kommunen llegt.

23.L Der ORH hat bereits bei frijheren Prijfungen einzelner Funktlonsbereiche
der Kl lniken der Universität München auf überdurchschn'lttl lch hohe krank-

he'itsbedingte Ausfallzeiten des im Arbejterverhältnls tätlgen Personals

hingewiesen. Wegen der damit verbundenen nachteiligen Auswirkungen sowohl

auf den Betri ebsabl auf und das Betri ebskl ima der Kl i ni ken al s auch auf
den Staatshaushalt ist der 0RH dieser Frage bei der Rechnungsprüfung 1982

erneut nachgegangen und hat dabei die Fehlzeiten eines wesentlichen Teils
aller im Arbeiterverhältnis Beschäftigten überpnijft. In die Untersuchung

wurden das Rei nigungspersonal und das Personal der Küchen und l.läsche-

reien, im Klinikum Großhadern auch der Hol- und Bringedìenst sowje die

Bettenzentrale, einbezogen. Berücksichtigt wurden dje Ausfaìlzeiten wegen

Krankheit; unberücksichtigt blieben dje auf gesetzìicher oder tarifver-
tragl icher Basis bestehenden Anspri.iche auf Erholungsurlaub einschl ießl ich
Zusatzurl aub für Schwenbehi nderte, Sonderurl aub und Mutterschaftsurl aub,

ferner die Mutterschutzfristen, die Kuren und Heil verfahren sowle dle
Dienstbefneiungen aus besondenem Anlaß.

Um feststellen zu können, ob dìe Ausfallzeiten durch Krankhejt noch im

allgemein ijbìichen Rahmen liegen, hat der 0RH Vergìeichszahlen aus dem

öffentl i chen Di enst herangezogen.

Derartige Vergleìchswerte bietet im staatl ichen Bereich das Ergebnis
einer vom Staatsministerium der Finanzen aufgrund ejner Landtagsanfrage l)

bei allen Ressorts durchgeführten Erhebung über die im Jahr 1982 je Be-

schäftigtengruppe angefaìlenen durchschnittlichen Krankheìtstage. Diese

Umfrage ergibt für dje in der bayerischen Staatsverwaltung tätigen Arbei-
ter einen Wert von durchschnittl ich 15,2 durch Krankheit ausgefallene Ar-
bei tstage, wobei hi er und i n der fol genden Darsteì ì ung männl i che und

wei bl i che Arbei tskräfte zusammen erfaßt s i nd .

l) Vgl. Drucks. 10/1690
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Im kommunalen Bereich hat die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsvereinfachung (KGSt) im Jahr 1980 eine entsprechende Untersuchung
bej rd. 330 Mitgliedsvenwaltungen aller Größenordnungen durchgeführt.
Hiernach betrugen die krankheitsbedingten Fehlzeiten durchschnjttlich
15,9 Arbeitstage je voì ì beschäftigten Arbeiter.

Die Untersuchung bei den eingangs genannten kl inischen Funktionsdiensten
der Ludwig-Maximil ians-Unjversität München ergab dagegen im Jahr 1g8i
eine durchschnittl iche krankheitsbedjngte Ausfal l zeit jedes Arbeiters von

23,9 und im Jahr 1982 eine solche von 21,3 Anbeitstagen.

Demgegenüber ìagen die durchschnjttl ichen krankhejtsbedingten Fehl zeiten
den Arbejter in den vergleichbaren Funktionsbereichen des Kl inikums der

universität [,lürzburg im Jahr 1983 bej 16,4 Arbeitstagen und damit nur un-

erheblich über dem genannten höhenen Vergìeichswert von 15,9.

Im Bereich des Klinikums der universität München wiesen von den in die
untersuchung einbezogenen rd.900 Arbeitskräften im Jahr 1981 insgesamt

231 und im Jahr 1982 insgesamt 232 Arbejtskräfte eine krankheitsbedingte
Abwesenheit von jährlich mehr als 30 Arbeitstagen im Einzelfall auf.

Im Jahr 1981 lagen dìe krankheitsbedingten Ausfallzeiten bei 123 Arbeits-
kräften und im Jahr 1982 bej 115 Arbejtskräften sogar zwischen 50 und

mehr als 200 Arbeitstagen im Jahr. Davon waren insgesamt 47 Bedienstete
in beiden Jahren ieweils mehr als 50 Arbeitstage wegen Krankheit vom

Dienst abwesend. Unter Einrechnung des Jahnesurlaubs sind 1981 sechs Be-

dienstete und 1982 drei Bedienstete an keinem Tag oder nur an wenigen

Tagen zum D i enst erschi enen.

23.2 Dìe überdurchschnittl ichen krankheìtsbedìngten Ausfälle entspnechen in
den davon betroffenen Funkti onsberei chen des Kl i n i kums rechneri sch im

Jahr 1981 der Arbeitsleistung von mindestens 30 und im Jahr 1982 einer
solchen von mindestens 24 vollbeschäftigten Arbeitskräften.

Der ORH ist der Auffassung, daß es besonderer Maßnahmen bedarf, um die
ungewöhnìich hohen Ausfallzeiten abzubauen sowie die persönliche Einstel-
lung zur Arbeit und Einordnung in ein Dienstverhältnjs nachhaltig zu bes-
sern. Er hat daher angeregt, jedenfalls dann von der lftjglichkeit der Kün-
digung in stärkerem Maß als bisher Gebrauch zu machen, wenn Häufigke.it
und Dauer der Erkrankungen den Kl i ni kbetrj eb ni cht unerhebl i ch beei n-

trächtigen und die Höhe der Kosten der Lohnfortzahlung zu einer unzumut-

baren fi nanzi el I en Bel astung der Kl i nj ken fijhrt. Es bedarf ke i ner beson-
deren Erwdhnung, daß hierbei selbstverständlich die sozialen Belange je-
des Ej nzel fal 1 es abzuwägen si nd.
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Nach Meinung des QRH sind bej der Frage der Kijndigung von Arbejtnehmern

'im öffentl ichen Berejch die gleichen l,laßstäbe anzuìegen wie in der priva-

ten l¡lirtschaft. Gerade im öffentl ichen Ber"eich mit seinen unmittelbaren

Auswìrkungen auf den Staatshaushalt und damit letztl ich auf den einzelnen

Steuerzahler sollte diesem Gesichtspunkt besondere Bedeutung beigemessen

werden.

Die Unjversitãt fühnte jm Prüfungsschriftwechsel aus, daß Kijndigungen

wegen Krankheit nur schwer durchzusetzen seien und daß, gerade in derarti-
gen Kijndigungsverfahren die Un iversität vor den Arbeitsgerichten häufig

unterlegen sei. Dies kann jedoch kein Grund sein, unzumutbare betrieb-
I iche und wj r"tschaftl iche Beejnträchtigungen h'inzunehmen und Kijndigungen

- wie es in den Jahren 1981 und i982 jn den übenpnüften Funktionsberei-

chen mit einer einzigen Ausnahme der Fall war - nur dann auszusprechen'

wenn außer ìangen krankhejtsbedingten Ausfallzeiten auch eìn unentschul-

digtes Fernbleiben vom Dienst vorìiegt.

Die Zulässigkeit der Kijndigung von Arbeitnelrnern, die aufgrund regelmäßi-

ger Krankmeldungen von ìängerer Dauer ejne unzumutbare wi rtschaftl iche

Belastung und betriebliche Beeinträchtigung für den Arbeitgeber darsteì-
1 en, ergibt sich auch aus der arbe'itsgerichtl ichen Rechtsprechung. Das

Bundesarbeitsgericht sjeht zwar eine krankheitsbedingte Ki.indìgung "al s

I etztes Mìttel " an, häìt sie aber dann für sozial gerechtfertigt, wenn

bei lang anhaltender Krankhejt der Zeitpunkt der Hiederherstellung der

Arbeitsfähigkeit nicht absehbalist oder bei häufìgen Kurzerkrankungen

auch künftig mit solchen Erknankungen zu rechnen ist und sich hieraus un-

zumutbare betrjebliche Beejnträchtìgungen ergeben. l.lie das Gericht in
ejnem Urteil vom Februar" 1984 erneut entschieden hat, können in diesem

Zusammenhang auch hohe Lohnfortzahlungskosten berücksichtigt werden.

Der QRH hat des weiteren angeregt, schon im Vonfeld arbeitsrechtl icher

Auseinandersetzungen al ìe I'kigl ichkeiten zu nutzen, mit deren Hilfe sowohl

allgemein als auch im Einzelfall ein Rijckgang der Krankheitshäufigkeit

und -dauer erreichbar erschej nt. Dazu gehört bej ldngerer und häufiger

Abwesenheit wegen Krankheit oder, wenn Zwei fel an einer behaupteten Er-

krankung bestehen, dìe Anordnung der im Manteltarjfventrag für Arbeiten

der Länder vorgesehenen vertrauensärztlichen Untersuchung, um einem Miß-

brauch von Krankmeìdungen entgegenzuw'irken.

Das Staatsministerjum hat die Unjversität angewiesen, die Vorschìäge des

ORH zu beachten.
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21 Kultur- und Rundfunkorchester

Die 0rchestermusiker sind Angestellte im öffentl ichen Kulturbereich.
Ihre Vergütungen sind - gemessen am allgemeinen Niveau des öffentli-
chen Dlenstes - ungewöhñ1ich hoch; inõbesonderã uel ¿eñ-grogã;-òr-
chestern entsprechen sie durchweg 99n Festgehältern der Spítzãnposi-tionen. Dagegen bleibt die diensiliche Inãnspruchnahme däuilich un-ter den tarifvertraglichen Festlegungen. Hähränd die produktionszah-
ìen vieler 0rchester trotz teilweise überhöhter Plansteìlenzahlen iminternationalen Vergìeich.bescheiden bleiben, nehmen lieuenlã[f gliet-
ten aller Art bei den llusikern eine ungerechúfertigte Rriorita[ ge-
genüber der Haupttätigkeit ein.

24.L Der 0RH nahm die wiederholt beobachteten negativen Entwicklungen bei Ein-
zelprüfungen zum Anlaß fijr eine breiter angeìegte Untersuchung der Ver-
hältnisse bei mehreren bayerischen Orchestern. Das nachstehend darge-
steìlte Ergebnis erscheint dem 0RH auch repräsentativ für das Bundesge-
biet.

Im Bundesgebiet einschließlich Berlin wenden derzejt 95 Kultur-, Rund-
funk- und Kammerorchester mit insgesamt 6859 Musiker"pìanstellen von öf-
fentl ichen Rechtsträgern unterhalten oder subventioniert, die sich auf
die Länder wje folgt verteilen:

0rchester im Bundesgebjet einschl ießi ich Berl in Zahl enübersicht I

L end ZBhl der orchester Zshl der lluÊikerplanstsllen
KultuD

orchest
Rundfunk-
orchester

Kanner-
orcheste!

rnsge
sBht

v.H (u-ltùt-
orcheste

Rund f unk-
orchester

Kanmer-
o¡chea Ior

nage
en t

v.H

Bsden -Hù ¡ t t emb e rg

Båyern

Be¡Iin

Btenen

H€nbur9

Hessen

Niedersschsen

No rdr he i n-lies t -
fElen

RheinÌ6nd-P FaIz

Sasrlênd

Schl e sri q- Hol st e i n

Ìt

t4

5

2

2

5

1

22

5

L

t

2

2

I

2

I

2

I

I

q

.t

I

l7

I1

5

2

J

1

I

6

2

t

t1 ,9

t7 ,9

5,2

2,1

i,2

8,4

26,J

6,J

2,1

I

691

0.t 0

472

r55

20r

t90

420

7 5t

t42

78

2 01.

2t2

185

rt4

r42

89

19t

45

77

59

t5

t5

962

r 21.0

472

155

tr5

5)2

509

I 96I

t87

r55

201

t4,0

t7 ,6

6'9

2,t

4,6

7,8

1'4

28,6

5,6

2,9

inEqesamt 17 T2 6 95 Ì00¡0 5 'I rt o51 89 859 00, 0
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55 Kultur-0rchester versehen regelmäßig 0perndienst, 21 spielen überwie-

gend Konzerte ernst zu wertender Musjk. Von den zwölf Rundfunkonchestern

werden sieben als reine Symphonìeorchester betrieben; die übrigen spielen

auch oder nur Unterhaltungsmusik.

Die folgende Zahlenijbersicht 2 gibt einen Überblick über die 17 bayeri-

schen 0rchester: l)

0rchester in Bayern Zahl enübers i cht 2

I ) Quel le! Zêltschrlft 'Ðas Orchestêrrr, Helt 2/84, S. 106 ff
2) Das Orchester verslêht regêlmäßlg Thealerdlensl
5) Tarlîvertrag des Bayerlschen Rundfunks
4) Tarlfverfrag fUr dle Muslkar der Mllnchner Phllharmonlker
5) Tarlfvertrag filr dle Muslker ln Kullurorchestern
6) ln Anlehnung an ...

Name S itz Rechteträqer Zehl' der
Mue iker-
planetel-

len

E lngruppie-
run9

Symphon ieorcheeter
dee Bayer. Rundfunke

Rund funkorchester
dee Beyer. Rundfunke

Münchner Phil.hermo-
niker
Baver. Staatsorche-
står2 )

Orcheeter des Staats-
theaters am Gärnter-
PIet zZ)

Symphon ie orches tor
Graunke

î,lünchner Kammer-
orchester

Bamberger Symphoniker

Phi lharmonisches
Orchester der Stadt
Nürnberg2 )

Nürnberger Symphoni ker

Phi lharmonisches
Orchester der Stadt.
Augsbur92 )

Phi lharmonisches ?.\
Orchester Regensburq-'

Städt. PhiLharmoni-
sches 0rchester lrlürz-
burq2 )

HoFer Symphoniker2)

L andestheatç¡orche-
ster Coburgl'j

Phi lharmonisches
Orchester Bad Rei-
chenhal l
0rchester des Südost-r.,
bayer. SLädtetheaters-'

München

Bamberg

Nürnberg

Augsburg

Regensburg

h/ürzburg

Hof

Coburg

Bad
Reichenhall

Passau

Beyer. Rundfunk

Bayer. RundFunk

L andeshauptstadt
München

Freist.aat Bayern

Freistaat Bayern

subventionierter e.V

subventionierter e.V

subventionierter e.V

Stadt Nürnberg

subvent i on ierter

Stadt Augsburg

'Stadt Reqensburg

Stadt bJürzburq

subvent i on ierter
Stadt Coburg

subvent i on ierter

subventionierter
Zweckverband

115

70

Ll0

r42

76

66

l5

102

87

l0

5t

70

56

56

56

47

J9

TVBR] )

TVBR

TVHPh4 
)

lvK5) n + r.I+ ¿u¡age

TVKB+F
+ Zulage

6) rvx s

6) rvx s

TVKA+F,

ÌVK A

ca. IVK C

TVK B

TVK C

IVK C

6) rvx e

fVK D

6) rvr o

ó) rvr o

2L0
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21.2 Der 0rchestermusjker im Verhältnis zum übrigen öffen¡ ichen Dienst

Die Musiker sind unmittelbar oder mittelbar Angestellte ìm Kulturbereich
des öffentlichen Dienstes. Bis zum Jahr l93g waren sie noch in die aììge_
meinen Besoldungs- und Vergi.itungsordnungen des öffentlichen D.ienstes in-
tegri ert und grundsätzl ich dem mittl eren und nur bei großen Orchestern
(2.8. Bayer. Staatsorchester) dem gehobenen Dienst zugeordnet. I93g wurde
eine gesonderte Tarifordnung für Musiker eingeführt und - soweit gege_
ben - der Beamtenstatus der Musiker beseitigt. Heute sind die Rechte und
Pfl ichten tarifvertragì ich geregelt.

Die Musiker und ihre vertretungen sind der Meinung, der Beruf des
0rchestermusikers sei akademischen Berufen vergleichbar, und folgern dar-
aus' daß bereits der Musiker der untersten vergütungsgruppe mìndestens
wie ein Lehrer einzustufen sei.

Der ORH verkennt nicht die problematik, die sich für die Einordnung die_
ser künstlerischen Berufsgruppe in das Gefüge des ver.girtungssystems des
sonstigen öffentl ichen Dienstes ergibt. Jeder vergleich mit anderen Be-
rufsgruppen ist schwierig. Folgende 0berìegungen dürfen hierbei aber nach
Meinung des ORH nicht außer Betracht bleiben:

- Im Gegensatz zum sonstigen öffentlichen Dienst gibt es fijr den Musiker
keine festen vor- und Ausbildungserfordernisse. Der Musiker hat zwar
seine Quaìifikation in probespielen nachzuweisen, nìcht aben, wie diese
erworben wurde. Selbst das Studium an ejner Musikhochschuìe erfordert,
soweit nicht ein Lehramt an Gymnasien angestrebt w.ird, keine Hochschul_
reife, sondern kann nach einer fachbezogenen Eignungsprüfung bereits
mit 16 Jahnen, u.u. noch fnijher, aufgenommen werden. D.ie Musiker können
so wesentl ich früher als die Berufsgruppen, mit denen sie sich ver_
gìeichen (Akademìker im öffentl ichen Dienst), in das Berufsleben ein_
treten. Normalerweise begìnnen sje mit etwa 22 Jahren ihre 0rchester-
tätigkeit, doch sind Erstengagements rg- oder 19jähriger Musiker auch
bei Spitzenorchestern keine Ausnahme.

- Die Einordnung der Musiker in das Gefüge des öffentljchen Dienstes und
damit ihre zutreffende vergütung darf nicht an der Ausnahmesteì I ung
einiger weniger Spìtzenvertreter ihres Faches, insbesondere nicht an
den frei schaffenden Konzertsor i sten, ori enti ert werden.

- Mit ìhrer Einbindung in den öffentìichen Dienst verfügen die Orchester-
musi ker riber ei ne wesenil i ch umfassendere sozi ar e si cherung ar s ar r e
anderen künstlerischen Berufsgruppen hierzulande und auch als die Musi_
ker in anderen westl ichen Ländern.
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24 .3 Di e Vergütungen der Orchestermus i ker

24.3.1 Während in der tari fl ichen Ausei nandersetzung die Arbeitnetmer stets
durch die Deutsche 0rchestervereìnigung (DOV) vertreten sind, ln der et-
wa 90 v.H. aller Musiker organìsiert sind, fehlt eine solche Einheit-
I ichkeit auf Arbeitgeberseite. Der Deutsche Bühnenverein (DBV) handelt
nur für seine Unternehmermitglieder, weshalb neben dem Tarifvertrag fi.ir
Kulturorchester (TVK) zahlreiche Ejnzeltarifverträge bestehen; zudem

kann jedes Unternelunermitglied des DBV sein 0rchester selbst 1n höhere

Vergütungsgruppen überleiten, indem es dje Zahl der Orchesterpìansteìlen
v e rrneh rt .

24.3.2 Aus der 0berlegung, daß sich in der Planstellenzahl am stärksten das

unterschiedliche Leistungsvermögen der 0rchester ausdrückt, sind die 0r-
chester dementsprechend unterschiedlich eingruppiert. Die grögten 0rche-
ster zahlen die höchsten Vergütungen, so daß für die Musiker in kleine-
ren 0rchestenn stets ein Anreiz für Bewerbungen in grögeren Orchestern
besteht.

Anfang 1984 waren die deutschen Orchester wie folgt eingruppiert:

Eingruppierung der 0rchester im Bundesgebiet t) Zahl enübers i cht 3

Tarif 0rchester Mus ikerol-ansteÌ len
Zah l v. H. Zahl v. H. v. H.

über TVK A + Zulage gem.
Fußnote I
TVK A + ZuJ-age gem. Fuß-
note I
TVK A + Zulage gem. Fuß-
note 2

TVK A

TVK B + Zulage

TVK B

TVK C

TVK D

ni-edriger als TVK D

l-5

7

5

L2

l- l-

2J

I
11
I)

l

15, 8

714

5t3

12r6

ll,6
24 12

814

IJ,7
lr0

I 449

B6B

445

9J5

719

I 384

434

540

25

2I, 2I,I2)

I2 r7

615

tJ.6 J2,g

II,J
20,2 3r.5
6rJ
7qt rr

o14 14 r6

Summe 95 100,0 6 859 r00,0 I00,0

1)
2)

Quel le: Zelfschrlft rÐas Orchesterrr, Heft 2/84, S. 106 f+

Durch Sonderverelnbarungen mlf Sfrelchersflmmftlhrern bel nahezu al len

höht slch der Antell der Muslker nlf VerglJtungen [lber dem höchsten

2t v .H.

ïVK-Orchestern er-
lVK-Satz auf Uber
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Eingrupplerungen und Planstellenzahlen befinden sich in ständiger Bewe-

gung nach oben. Allein 1982 und 1983 wurden im Bundesgebiet 8 0rchester

höhergruppi ert und 63 neue Musi kerpl anstel ì en ausgebracht.

Innerhalb der 0rchester sind die Vergütungen nach Funktionen in fünf Stu-

fen eingeteilt, wobei die Stimmführer und unter diesen wiederum die Kon-

zertmeister, Solobratschisten und Soìoceìljsten besonders herausgehoben

sind.

Der TVK enthält Dienstaltersstufen, dje alìerdings gegenüber dem übrigen

öffentlichen Dienst stark verringert sind, so daß der Musiker die End-

vengi.itung bereits nach 16, in der Gruppe A (32 v.H. alìer Musiker) nach

10 Jahren erreicht (gegenüber 24 bis 28 Jahren lm übrigen öffentlichen
Dlenst). Mit den genannten Streicherstimmführern werden ijbl icherweise

Sondervergütungen mejst in Form von Festgehältern ohne Rücksicht auf die

Dienstzeit vereinbart. Allen Musikern kann auch ohne Vordienstzeiten
mindestens die Vergütung der dritten Dienstaltersstufe gezahlt werden,

v{as nochmal s ei ne Bessersteì I ung gegenüber dem übri gen öffentl i chen

Dienst bedeutet.

Die Musj ker des Bayer. Staatsorchesters, der Rundfunkanstal ten, des

Philharmonischen Orchesters Berlin und der Mlinchner Philharmoniker er-

halten nach den einschlägìgen Tarifverträgen bzw. aufgrund von Einzel-
vereinbarungen ausschl ießl ich Festgehälter, z.T. modifiziert. Die Fest-
gehälter werden vom ersten Beschäftìgungstag an ohne Rücksicht auf das

Lebensalter und auch während der Probezeit gezahìt. Sie sind, wie die

Ei nstel I ungsprax i s zei gt , auch für junge Musi ker ni cht nur verei nzel t
erreichbar.

Aus der nachstehenden Zahlenübersìcht 4 ist ersichtlich, mit welchen Be-

chen Berufsgruppen bzw. Positionen des übrigen öffentlichen Dienstes die

ieweiligen Musikervergütungen vergleichbar sind. Hierbei ist al lerdings
zu berücksìchtigen, daß die Vergütungen der aufgeführten Beamten nicht
mit Arbeitnehmerbeiträgen a)r Renten- und Arbeitslosenversicherung
(11,5 v.H., höchstens 601 DM) belastet sind.
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21.3.6 Eìne ìängerfristige Betrachtung zeigt, daß immer wleder einzelne Rechts-
träger glaubten, die Attraktivität ihres Orchesters durch Zugeständnisse
verschiedener Art an die Musiker steigern zu können (Vergijtungserhöhun-
gen, Planstellenmehrungen, Diensterleichterungen, Genelmigung von Neben-

tätigkeiten). oie Maßnahmen erwiesen sich jedoch als unwjrksam, weil an-
dere Rechtsträger nachzogen und das ursprüngliche Verhältnis wieder her-
stel lten.

Diese Entwickìung, deren einzige Nutznießen d'ie Musiker sind, erfordert
eine detaillierte Danstellung, zumal sie sich gegenwärtig mehr denn je im

Fl uß befi ndet.

Das Berljner Philhannonische 0rchester beansprucht für slch eine Sonder-
stellung. Das Land Berlin schloß deshalb einen eigenen Tarifvertrag mit
Festgehältern, die deutlich ijber den Endvergütungen den höchsten TVK-

Gruppe I iegen.

Die Rundfunkanstalten bauten ihre 0rchester zu einem Zeitpunkt auf, zu

dem die anderen großen Orchester ìängst bestanden. Als Anreiz für jüngere
und leistungsfähige Musiker statteten sie ihre Musjkertarife mit Festge-
hältern etwa in Höhe der Endvergütungen der höchsten TVK-Gruppe aus.

Im Zuge allgemeiner struktureller Verbesserungen wurden die unteren l'fusi-
kervergütungsgruppen G, F und E nach und nach beseitigt, was jeweils in-
tensive Bemühungen um eine Höhergruppierung bei den hiervon nicht begi.jn-

stigten Orchestern auslöste, um einen Anreiz für qualifjzierte Musiker zu

schaffen. Etliche Rechtsträger beschritten den tarifvertraglichen t,leg der
Planstellenmehrung, mußten dadurch aber n.icht nur die Höhergruppierung
der bereits vorhandenen, sondern auch die Bezahlung der zusätzlich ver-
pflichteten Musiker in Kauf nehmen (überwiegend hierdurch erhöhte sich
die Zahl der Musiker bei den 55 Theaterorchestern des Bundesgebiets von

3587 in der Spielzeit 1962/1,963 un SZ7 oder 14,7 v.H. auf 4114 in der
spielzeit 1982/L983), andere zahlten ihren Musikern freiwillige Zulagen
in Höhe der Differenz zwlschen der tariflichen und der nächsthöheren Ver-
gütungsgruppe und verstießen damit zwar gegen den TVK, vermieden aber so

den Aufwand für die zusätzlichen Musiker.

so wurden nach und nach bundeswejt viele TVK-Orchester höhergruppiert,
etl iche mehrfach wie beispiel sweise in Bayern
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das Philharmonische Qrchester der Stadt Nürnberg, dessen Musjker a)-

nächst durch Mehrung der Pl anstel I en (auf 87 ) di e Zuì age zur Vergü-

tungsgruppe B erhielten und sejt 1980 außertarifl ich nach den nächsthö-

heren Vergütungsgruppe A bezahlt werden,

das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz, das in mehreren Stu-

fen auf 76 Plansteìlen vergrößert wurde, so ab 1978 in die Vergütungs-

gruppe B mit Zulage gelangte und dessen Musiker seit Septanber 1983

wejtere Zuì agen erhalten.

Inzwischen ìegten auch die Rundfunkanstalten zu. So fü!te der BR 1973 und

nochmal s 1979 al I en aufstei genden Gehäl tern iewej I s ei ne zusätzl i che

Dienstaltersstufe an und bezog in diese - strukturelle - Verbesserung

auch die (Fest-)Gehälter der Musiker ein, die seitdem nach einer Be-

triebszugehörigkeit von 12 und 18 Jahren ieweììs eine Steigerung erfah-

ren; zusätzì ich wurden ab September 1980 in Teilbereichen weitere Verbes-

serungen vorgenommen. Dadurch verschärfte sich die Konkurrenzsituation am

selben 0rt, was bei den Münchner Philharmonikern und dem Bayer. Staatsor-

chester i ntensi ve Bemühungen um ei ne Gl ei chstel I ung ausl öste.

Ejn entschejdender Durchbruch gelang den Musìkern 1980 bei den Münchner

Phiìharmonìkern, weil die Stadt einem Dirigenten entsprechende Zusìche-

rungen gemacht hatte. Trotz vielfältiger und dringlicher Bitten des Deut-

schen Bijhnenvereìns und der Bayer. Staatsregierung tvar die Stadt letzt-
I ich nicht davon abzuhaìten,

- die Zahl der 0rchesterpìansteìlen von 111 auf 130 zu erhöhen (nachdem

stufenweise Erhöhungen von 100 auf 111 erst zwischen 1965 und 1975 vor-

ausgegangen waren),

- mit der DOV im März 1983 einen Tarifvertrag zu schließen, der die Musi-

kervergütungen vol I an di e des Symphoni eorchesters des BR ang1 i ch,

- dje Zahl der Streicherstimmfijhrer mjt Sondervertrag auf zehn und deren

Vergijtung auf die vordem einem einzigen Konzertmeister vorbehaltene

Höchstvergütung anzuheben.

Diese Maßnahmen zwangen auch den Freistaat Bayern zu Zugeständnjssen:

Seit September 1983 erhalten ab der Eìnsteììung

- die Musiker des Bayer. Staatsorchesters dje Grundvergütung der 6.

Dienstaltersstufee (= Endstufe) , ferner monatl iche Zul agen zwischen 500

und 750 DM je nach Funktion im Orchester,
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- dle Muslker des staatstheaters am Gärtnerplatz gleichfalls die Grund-
vergütung der 6., dort aìlerdings viertletzten Dienstaltersstufe und

monatliche Zulagen zwischen 325 und 490 DM.

Als "Gegenleistung" traten die Musiker zwar elnige Leistungsschutzrechte
ab, doch ist deren wert welt geringer als die zusätzlich gezahlte vergü-
tung.

Eine dem Staatsorchester entsprechende Regelung für dje Bamberger sympho-
niker steht unmjttelbar bevor, weil dieses Orchester nach dem ¡.¡illen der
Zuschußgeber mit dem Staatsorchester vergütungsmäl3ig gleich behandelt
werden sol I .

Bei den Münchner Phi ì harmoni kern und den Orchestern des Frei staates
Bayern hatten die Zugeständnisse des Jahres 1983 nachstehende monatliche
vergütungserhöhungen - ohne die allgemeinenTariferhöhungen - zur Folge
(Stand 1. April 1984; ohne Sondervertragsmusiker):

Erhöhung der monatlichen Vergütungen der Musiker
im Jahn 1983 (ohne aììgemeine Tariferhöhungen)

Zahl enübersi cht 5

Gehal tsstei gerungen

l) Elnschll6ßllch der berelts l9B2 vorgezogenen Tellerhöhung€n

Di ese st rukturel I en Verbesserungen bewj rkten somi t
- in den Anfangsstufen zwischen 23 und 35,5 v.H.,

- in den Endstufen zwischen 8,4 und 29 v.H.

Funkti on
der Mu-
si ker

Münchner Phi I har-
mon i ker

mtl. DMI)

Bayer. Staatsorchester

mtl. DM

Orchester des
Staatsth. am

Gärtnerpì atz
mtl. DM

in der
An fang s-
stufe

in der
End-

stufe

in der
An fa ng s-
stufe

in der
tnd-

stufe

i n der
An fa ng s-
stufe

tn de I

End-
stufe

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 4
mit Zu1 age

1 280

T 417

1 s58

1 511

I 835

I
1

1

1

074

231

389

361

7351

r 278

r 397

L 478

I 528

500

620

700

750

710

790

840

875

325

405

455

490
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21.3.7 Damit kann eine Berufsgruppe des öffentl jchen Dienstes unmittelbar nach

der Ausbildung je nach Funktion mit Monatsvergijtungen von 5600 DM bis

7011 DM (in der höchsten Funktion sogar bis zu 9500 DM) ins Berufsleben

eintreten, was um so befferkenswerter erscheint, als dies zu einer Zeit-
vol lzogen wurde, zu der für den übrìgen öffentl ichen D'ienst die Besol-

dungen in den Eingangsämtern um bis zu 326 DM monatlich abgesenkt wur-

den.

24.3.8 Inzwischen sind die Rechtsträger außerbayerischer 0rohester unter Druck

geraten, di e Mus i kervergütungen auf das Münchner Ni veau anzuheben, i n

erster Linie die Rechtsträger derjenigen 0rchester, die sich seit vielen
Jahren in der gleichen Vergütungsgr"uppe wie das Bayer. Staatsorchester
befi nden (Deutsche 0per Ber"l j n, Phi I harmoni sches Staatsorchesten Ham-

burg). Nach Meinung des ORH ist es nur eine Frage der Zeit, wann dem

stattgegeben wird mit der Folge, daß sich anschließend der Druck sofort
auf die Rechtsträger weiterer 0rchester verlagert.

24.4 Den Aufwand der Rechtsträger für die Onchester

Die foìgende Zahlenübersicht 6 zeigt, wìe Personalausgaben der Rechts-

träger für die 0rchester seit 1971 angestìegen sind:

Personalausgaben der 0rchester l) Zahl eniibers icht 6

t) 0hne Orchesteraushllfen und -verstärkungen, ohne Dlrlgenten und Sollsten, Jedoch eln-
schl leßl lch al ler Nebenlelstungen, Sonderverglltungen und Arbeltgeberantella zur Sozlal-
verslcherung und Altersversorgung, belm BR auch elnschl le13l lch d6r P€nslonsr0ckstel lun-
gen für dle Zusatzversorgung.
Dle ab 1.9.1981 gewährten Vergtltungserhöhungen beelnflußfen das Rechnungsergebnls nur
f0r elnen Zel traum von 4 Monatan. 1984 werden slch dle Personalausgaben auf etra
'15,4 Mlo ürl erhöhen, was gegentlber l97l elner Stelgerung um lfB v.H. entsprlcht.
Dle ab 1.9.1981 gewährten VergUfungserhöhungên wurden erst 1984 ausgezahlt und beeln-
fluBten das Rechnungsergebnls l98l noch nlcht. 1984 wefden slch dle Personalausgaben

- ohne dl€ nachgezahlfen Verg0Tungen fur dle MonaTe Septanber bls Dezember l98l - auf
etwa 5,4 l"llo ßvl erhöhen, was gogenüber l97l elner Stelgerung um 178 v.H. entsprlchl.

2)

0 rche ster Personal sausqaben Steì gerung von

1971 bis 1983I 971

TD14

1982

TDM

1983

TDM TDM v.H.

Bayer. Staatsorchester

0rchester des Staats-
theaters am Gärtner-
p1 atz
Symphon i eo rche ste r
des BR

Rund fu n ko rche ste r
des BR

Münchner Phi I harmoni ken

Bamberger Symphoni ker

5 628

1 945

5 339

3 293

4 404

3 803

6 951

11 167

I 333

tr 282

4 734

12 243

12

4

T2

7

L2

I

L422

833 
5

827

805

884

687

6 514

2 888

7 488

4 5r2

I 480

4 884

115 ,7

148 ,5

140,2

137,o

r92,5

128,4

l)
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Die Konzertorchester spieìen im Höchstfall nur etwa 20 v.H. des Gesamt-

aufwands selbst ein; mindestens 80 v.H. müssen als Fehlbeträge von der

öffentl ichen Hand getragen werden.

24.5 Leistungsschutzrechte

Trotz der hohen Musikervergütungen liegen die Lejstungsschutzrechte für
gewerbl iche Verwertungen nicht oder al I enfal I s nur zu einem geringen Teiì
bei den Rechtstrãgern. Eine Verwertung durch Ton- und Biìdtonträger, bei

den rneisten Kulturorchestern auch für Rundfunk- oder Fernsehzwecke, be-

darf deshalb der Einwilligung der Musiker, die nur gegen Zahlung erhebli-
cher Sondervergütungen ertej l t wi rd. Da d i e Verwertungsgesel l schaften we-

nig Anlaß haben, für eine bundesdeutsche Produktion mehr al s für eine
vergleìchbare ausländische Produktion zu zahlen, kommen Verwertungen

praktisch nur noch jn den t,rleise zustande, daß die Rechtsträger auf die
Abgeìtung ihres Veranstalterschutzrechts ganz oder mindestens teilweise
venzichten und die hierauf entfallenden Vergütungen den ausübenden Künst-
lern überlassen; gìeichwohì läuft die gerade in den letzten Jahren zuneh-

mend bedeutungsvoì I gewordene Medi enverwentung an den bundesdeutschen

Einrichtungen eher vorbei.

Darbietungen, dìe in Erfül1ung der Verpfl ichtungen aus einem Arbeitsver-
hältni s erbracht werden, soì ìten vom Arbeitgeber genutzt werden können

(einschließlich der Weitergabe des Nutzungsrechts an Dritte); das Urhe-

berrechtsgesetz lãßt dies auch ausdnücklich zu. Der 0RH hält die entge-
genstehenden tarifvertraglichen Regelungen für unbefriedìgend.

24.6 Die Arbeitszeit der 0rchestermusiker

24.6.1 Auch für die l'lusiker giìt, jedenfalls soweit sie Angehörige des öffent-
I ichen Dienstes sind, grundsätzl ich die 40-Stunden-Woche. Neben dem 0r-
chesterdienst besteht ihre Tätigkeit - ähnlich wie bei den Lehrern - in
häusl icher Vorbereitung. Der TVK regeìt ledigl ich, daß

- eine übermäl3ige Belastung des Musikers nicht eÍntreten darf,

die Dauen einer Probe (ausgenommen Haupt- und Generalproben)

meinen drej Stunden nicht überschreiten sol l,
der Musiker Anspruch auf einen orchesterdienstfreìen Tag je
(an alìen ijbrìgen Tagen muß er bis drei Stunden vor Beginn

sterdjenstes erreichbar sein),

dem Musiker gewìsse Ruhezeiten zu gewähren sìnd.

im aì ì 9e-

Woche hat

des Orche-
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In Protokollnotizen haben die Tarifvertragspartejen über den Begriff der

übermäßigen Belastung seit der Spieìzeit L978/I979 (in Anlehnung an die

Herabsetzung der Arbeitszeit im öffentljchen Dienst auf 40 Wochenstun-

den) festgeì egt:

"Das Maß der Inanspruchnahme richtet sich nach der Größe und den
Aufgaben des Kulturorchesters. Dabei jst insbesondere die Gestaltung
des Spìeìplans (Schw'ierìgkeit der im Spielplan vorgesehenen l.lerke,
Hãufigkeit der Wiedergabe eines l^Jerkes, Dauer des einzelnen Dienstes
und dSl.) von Bedeutung. Unter Berücksichtigung dieser tlnstände
I iegt eine übermäßige Belastung vor, wenn der Musiker im Durch-
schnitt von acht Wochen (bei Konzertorchestern von zwölf Wochen) wö-
chentlich an mehr als acht Diensten (Aufführungen und Proben) teil-
nimmt, kann eine übermäßige Belastung aber auch schon dann vorlie-
gen, wenn der l'4usiken zu mehr als sieben Diensten wöchentlich heran-
gezogen wi rd. "

Da der TVK vornehml ich auf die Theaterorchester ausgerichtet ist, eine

Theatervorstel lung (ohne Einrechnung der Pausen) durchschnittlich zwi-

schen zwei und drei Stunden dauert, die Probendauer mit drei Stunden

ausdrückl ich genannt ist (Haupt- und General proben dürfen länger

dauern), muß davon ausgegangen werden, daß dìe Tarifvertragspartner acht

Wochendienste mit einer Dauer von durchschnittl ich drei Stunden, somit

also etwa 24 Wochenstunden aìs grundsätzlich angemessene dienstl iche In-
anspnuchnahme am 0rchesterpLrlt (Proben und Vorsteìlungen) ansehen; dem

Musiker bleiben dann für die übrigen Aufgaben (lnstrumentenpflege, häus-

I iche Vorbereitung) 16 Stunden. Pausen rechnen nicht zur Arbeitszeit.

Den Protokol l not i zen i st zu entnehnen, daß

- besondere Kriterìen, die den Musiker be- oder entlasten, Einfluß auf

die Zah'l der Dienste haben (Schwierigkeitsgrad, Häufigkeit der Wieder-

gabe , Dauer des ei nzeì nen Di enstes ) ,

- nur die Teilnahme an Proben und Aufführungen als Dienst rechnet, so-

weit nichts anderes vereinbart ist.

Der TVBR enthäl t nun Bestìmmungen

Probendauer, doch beträgt auch beim

so daß einer analogen Anwendung der

ni eorchesten n'i chts entgegensteht.

über orchesterd i enstfrei e Tage und

BR dje lilochenarbejtszeìt 40 Stunden,

TVK-Protokollnotizen für das Sympho-
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21.6.2 Obwohl die Orchestermusiker wesentlich stärker vor übermäß'iger Belastung
geschützt sind als andere Arbeitnehmer, wweil der TVK ejne übermäßige Be-

lastung (= 0berstunden) schlechthin verbietet, wird durch mehrere vorbeu-

gende ltlaßnalxnen in der Praxis nicht erst eine übermäßige Beìastung, son-

dern berelts eine angemessene Beschäftigung der Musjker verhjndert:

a) Erstrangige 0rchester sollen regeìmäßig mit eìgenen Musikern partitur-
gerecht spieìen und die am stärksten beanspruchten Stimmführer aus-

wechseln können. Daraus leitet sich für Konzert- und Rundfunksympho-
nieorchester ein Bedarf von maximal 102 Planstellen ab (65 Streicher,
16 Holzbläser,16 Blechbläser,4 Schìagwqrker, I Harfenist); fijr den

Bühnenbereich haben die Tarifvertragspartner im Hinblick auf die täg-
I iche Bespieìung den Pl anstel I enbedarf der höchstbezahlten Orchester
mit 130 beziffert (74 Streicher, 24 Holzbläser, 24 Blechbläser,6
Schl agwerker, 2 Harfeni sten) .

Besonders die großen Konzert- und Rundfunksymphonieorchester haben

z.T. deutl ich mehr als die hiernach nötigen Planstellen (Mijnchner

Philharmoniker 130, Philharmonisches Orchester Berlin 120, Symphonie-

orchester des Bayerischen, des l.lestdeutschen, des Norddeutschen und

des Siiddeutschen Rundfunks 115 bzw. 114). Eine angemessene Beschäfti-
gung der Musiker ist deshalb insoweit nìcht mög1ich.

Ein internationaler Vergleich zeigt, daß die meisten führenden auslän-
dischen Orchester ihre Planstellenzahlen im wesentl ichen nur an den

Partiturerfordernjssen ausrichten. So beschäftigen die führenden US-

0rchester ("Boston Symphony Orchestra", "New York Philharmonic 0rche-
stra", "Phiìadelphia 0rchestra", "Chicago Symphony Orchestra",,,The
Cleveìand 0rchestra", "Los Angeìes Philharmonjc Orchestra") zwischen
100 und 105 Musjker, die führenden Londoner Konzertorchester ("London

Symphony Orchestra", "London philharmonic 0rchestra,,,',Roya1 philhar-
monic Orchestra") unter Verzicht auf einen zweiten Stimmfijhrer je
Stimmgnuppe nur etwa 90 Musiker.

Auch im Bühnenbereich halten die Bayer. staatsoper (141), die Deutsche
Oper Berlin (137) und die Hamburgische Staatsoper (134) mehr Musiker
vor als beispielsweise das "Orchestra of the Royal Opera House London"
(121) oder das "0rchestra of the Metropolitan Opera New york,' (94 zu-
züglich 32 im Bedarfsfall herangezogener Substituten = 126).

Die Mehrstellen sind in erster Linie durch überbesetzungen der posi-
tionen der stimmführer und deren stellvertreter begrijndet, vor allem
bei den 1. Gei gen (Konzertme i ster) , Bratschen und ceì I i ( s. Zahl en-
übersicht 7).



b)

-65-

Planstellen für Stimmführer und deren
Stel I vertreter

Zahl enübersicht 7

0rcheste r St immg ruppe Zahl den

St i mmf ii h-
rer

Stel I ver-
t reter

Summe

Bayer. Staatsorchester 1. Geìgen

B rat sc hen

Celli

3

3

3

2

1

t

5

4

4

ïiinchner Phi I harmoni ker 1. Geigen

B rat sc hen

Celli

4

3

3

2

1

I

6

4

4

Symphon i eorchester
des BR

1. Geigen

Brat schen

Celli

4

4

3

1

1

I

5

5

4

Besonders deutlich werden die ûberbesetzungen bei den Mijnchner Phil-
harmonikern und beim Symphonieorchester des BR angesichts der gegen-

ijber dem Bayer. Staatsorchester um etwa 30 v.H. geringeren Zahl von

Jahres-0rchesterdiensten (366 bzw. 359 gegenüber 528 in 1982/83). 0ie-
se bejden 0rchester beschäftigen zudem in allen übrigen Stimmgruppen

neben den beiden Stimmführern noch jeweils einen Stellvertreter, ob-

wohl dìe geringe Zahl der 0rchesterdjenste schon eine angemessene Be-

schäftigung der Stimmführer nicht zuläßt.

Die Arbeitsverträge von Stimmführern der 1. Ge'igen, der Vjoloncelli
und der Bratschen enthalten häufig Dienstbeschränkungen in Form von

Sonderverejnbarungen z.B. dahin, daß sje nur l9 Wochen jährlich 0rche-
sterdienst zu leisten haben. Bei zahlreichen 0rchestern bestehen dar-
üben hinaus Absprachen verschjedensten Inhalts über Dienstbeschränkun-
gen von Funktionsträgern außerhalb der Arbeitsventräge, nach denen in
der Praxis auch verfahnen wird.

Der ORH sieht hierzu keinen Anlaß, weil

- sich aus der Doppelbesetzung der Stimmfljhnerpositionen bei großen

0rchestern bereits so erhebì iche Diensterleichterungen ergeben, daß

die durch die Stimmführertätigkeit auftretenden Mehrbel astungen mehr

aì s ausgegì i chen werden,

- die höherwertige TätiEkeit der Funkt ionsträger durch höhere Vergü-
tungen honori ert wi rd ,
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- es den Interessen des Rechtsträgers zuwi derì äuft, gerade über di e
Musi ker, die er wegen ihrer Quaì itäten besonders honorient, nur
tei I wei se verfügen zu können,

- der Aufwand für die Musiker dadurch unangemessen hoch wird; so erhö-
hen sich die Kosten von jährìich 1s0 000 DM für einen nur 19 wochen

tätigen Konzertmeisten für eine ganzjährige Besetzung der stelle auf
360 000 DM, was das Jahreseinkommen manches freischaffenden inter-
nationa'l angesehenen Konzertsolisten nach Abzug seiner Kosten über-
steigen dürfte.

c) Die Musiker des BR werden nach dem Tarifvertrag für das Symphonieor-
chester oder für das Rundfunkorchester verpflichtet. Als Aushilfen und

Verstärkungen werden ausschl i eßl j ch Musi ker andener Orchester gegen

Zahìung entsprechender Honorare herangezogen, vor allem beim Rundfunk-
orchester (L982/83 = 360 000 DM), das häufig werke spieìt, deren par-
titurerfordernisse durch die eigenen Musiker njcht voll gedeckt werden
können.

Der ORH verweist auf vergleichsfäìle, in denen der Rechtsträger für
mehrere Bereiche (2.8. Konzert, Bühne, Rundfunk) einen einzigen großen

Klangkörper vorhält und die Mìtglieden je nach Bedarf in einem der Be-
reiche einsetzt (2.8. Tonhalle- und Theaterorchester Zürich,Orche-
stergesel I schaft Basel , sächsische Staatskapel ì e Dresden, Gewandhaus-

orchester Leipzig).

d) Der BR hat mit den 0rchestervorständen abgesprochen, dal3 die 0rchester
monatlich nur an 20 bzw.21 Tagen eingesetzt werden dürfen. Da niernals
aì l e, je nach Partiturgegebenheiten u.u. nur wenìger al s die Häl fte
der Musiker bei einer Produktion mitwirken, die Absprache aber für das
ganze 0rchester gilt, ergibt sich daraus für dje einzelnen Mitglìeder
zwangsl äufig ei ne Vi el zahl zusätzl ichen frei er Tage. Obwohl der ORH

den BR schon vor Jahren auf diesen Umstand hinwies, hält der BR noch
heute an der Absprache fest.

24'6'3 l{ie kaum anderswo ist der Dienstbetrieb bei den 0rchestenn von vielfäl-tigen Auseinandersetzungen über den umfang der Arbeitnehrnerpfìichten ge-prägt' Die verwaltungen haben in zahlreichen Eìnzeìfnagen dem Druck der
Musiker, der 0rchestervorstände, der DOv und zuweilen auch der musikali-
schen Leiter nachgegeben und damit Grundlagen für vermeintljche Gewohn-
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heitsrechte geschaffen, die seitens der Musiker stets dann ins Feld ge-

führt werden, tvenn Tarifbestimmungen keine Stütze bieten.

a) Bei allen Orchestern ist die Höchstzahl der Wochendienste im voraus
festgeìegt. Dadurch sind alle tarifvertragf ichen Beurteilungskrite-
rien (Schwìerìgkeitsgrad, Häufigkeit der Wi edergabe, Dauer der ein-
zel nen Di enste) fakti sch außer Kraft gesetzt. Zudem wurde bej den

9roßen Münchner 0rchestern - bei den Münchner Philhannonikern sogar
tari fvertragl ich - wegen des Schwi enìgkeitsgrads der aufgeführten
werke die Zahl der wochendienste generell von acht, auf sieben verrin-
gert. umfrageergebnisse machen deutl ich, daß bej den vergleichbaren
ausländischen Orchestern nindestens an acht Hochendiensten festgehaì-
ten i st.

b) Der tarifvertragì iche Beurteil ungszeitraum von acht (Bühnenorchester)
bzw. zwöl f Wochen (Konzert- und Rundfunkorchester) für" dje durch-
schnittl iche l^lochenbeìastung wurde bei etl ichen 0rchestern verkürzt.
Unvermeidbare unterschjedl jche Bel astungen können dadurch nicht oder
nur mehr eingeschränkt ausgeglichen werden. Als Folge müssen für die
"überbelasteten" Musiker Aushil fen verpfì ichtet oder wenìger 0rche-
sterdienste disponiert werden.

c) vor aljem bei Konzert- und Rundfunkorchestern aber auch bei den Büh-

nenorchestern erreichen die einzel nen Dienste auch nicht annähernd

d rei St unden , wei ì

- Konzerte einschl ießlich der Pausen höchstens zwei Stunden dauern,

- Bühnenaufführungen mit einer Dauer von mehr als vier Stunden (eìn-
schì ießl ich den Pausen) a1 s Doppeì di enste rechnen (2.8. 26 Vorstel -
lungen der Bayer. Staatsoper in 1982/1983),

- Proben bei allen 0rchestern auf zweiejnhalb Stunden, bei den Münch-

ner Philharmonjkenn übenwiegend sogar auf zwei Stunden verkürzt sjnd
(jewei I s ei nschl i eßì i ch der Pausen) ,

- als voller Dienst auch die nur teilweise Mitwirkung eines Musikers
(2.8. in ejnem von mehrenen t,jerken eines Konzertprogramrns) zäh1t,
ebenso die Anwesenheit bei Proben ohne Bedienung eìnes Instruments
und die kurze Anspìelprobe von wenigen Mjnuten vor Publjkumseinlaß
zur Erprobung der Akustik bei auswärtigen Gastspielen.

Bei keinem 0rchester gibt es Aufzeichnungen über die tatsächliche pro-
bendauer. Die Musiker halten solche Aufzeichnungen für unzumutbar, der
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ORH allerdings für unverzichtbar, weil die Dauer der e.inzelnen Dienste
tarifvertragl iches Beurteil ungskriterium für die Zahl der zumutbaren
l,|ochendi enste i st und rvei I ei ne behauptete ',übermäl3i ge Beì astung,' an-
ders nicht überprüft werden kann.

Bei den meisten Orchestern werden zudem Tätigkeiten a) unrecht als
Dienste gewertet, so z.B.

- die "Reisedienste", durch die bei Abstechern und Tourneen neben pro-
ben und Aufführungen auch Reisezeiten großzügig w.ie Dienste gewertet
werden; die dadurch während der Rejse' entstehende,'0berbelastung,,
muß nach der Reise durch entsprechend viele orchesterfreie Tage aus-
geglichen werden (so erreichten die Þlusiker des Symphonieorchesters
des BR während einer Japantournee vom 10. bis 2s. Mai l9g4 mit neun

Aufführungen, neun Proben und 16 "Reisediensten" insgesamt 33 Dien-
ste, womit sie innerhalb von 16 Tagen ihrer Arbeitspflicht für etwa
fünf Wochen genügten);

- die Teilnahme an Probespieìen (= Anhören von Bewerbern), auch wenn

die tarifvertragl ichen voraussetzungen für eine wertung al s hal ber
Dienst nicht vorl iegen (bei den Rundfunkorchestern wi rd hjerfür so-
gar stets ein voller Dienst zugestanden).

Bei vielen 0rchestern haben die Musiker "Einspieìtage', zur t,,liederher-
stelìung der spielfähigkeit nach dem Jahresurlaub von 45 Tagen durch-
gesetzt (2.8. vier Tage bei den Rundfunkorchestern), was praktisch auf
eine uriaubsverlängerung hinausläuft. Hierfür besteht kein Bedürfnis,
zumal gerade Musiker ihren Jahresurìaub häufig schon dadurch verlän-
gern können, daß sje bei der letzten oder ersten produktion einer
Spieìzeit nicht mehr oder noch njcht benötigt werden.

Obwohl die rarifbestimmungen eine weitgehende vertretung innerhal b

gleicher Stimmgruppen und zwischen den beiden Geìgengruppen vorsehen,
lehnen die Musiker aller 0rchester vertretungen höherer oder geringe-
rer wertigkeit oder in den anderen Geigengruppe als außerhalb der Lei-
stungsfähigkeit bzw. kijnsilerisch unzumutbar ab. In der praxis fijhrt
dies zu grotesken Ergebnissen:

Für die 0bernahme der als piccolostimme geschriebenen ersten Fìöten-
stimme eines l,Jerks kamen von den fünf Flötisten eines 0rchesters vier
in Betracht (einer hatte die zweite Fìöte zu bìasen). D.ie beiden
stimmführer haben keine piccoloverpfì ichtung, die beiden piccoloflöti-
sten lehnten die stimmführertätigkeit ab. schließlich hatten alle vier
Fìötisten während der produktion frei; die piccolostirnme übernahm ge_

e)

f)



-69-

gen Honorar der Soloflötist eines anderen 0rchesters, der in seinem

Arbeitsvertrag allerdings auch keine Piccoloverpfìichtung hat.

Bei den Rundfunkorchestern werden die Musiker meist nicht einmal zu

Vertretungen mit g'!eicher t.lertigkeit herangezogen; der BR nimmt die -
unzutreffende -Auffassung der Musiker hin, die Heranz'iehung von Ar-

beitnehmenn zur 0berbrijckung von Erkrankqngen, Kuren, Beurìaubungen,

Schwangerschaften, Vakanzen u.ä. stelle eine unzulässige Verlagerung

des Betriebsnjsikos auf den Arbeitneluner dan, und bestellt mejst ohne

Prüfung der Verfi.jgbarkeit eigener Musiker externe ,Aushil fen. So lei-
stete während der ganzjährigen Vakanz einer Stimmführerstelìe des Sym-

phonieorchesters der andere Stimmführer im Mittel nur vier l,lochen-

dienste (= etwa acht bis neun l,lochenstunden), obwohl beim BR die wö-

chentl jche Arbeitsleistung auf sieben Wochendienste festgeìegt ìst;
die Vakanz beim BR wurde voll durch Aushilfen abgedeckt, wogegen der

Stimmführer des BR-Orchesters laufend bei zwei anderen Münchener 0r-
chestern tätig wan.

In einzelnen 0rchestern holen die Musiker Urlaube, die sie wegen Er-

krankungen während der 0rchesterferien nicht einbrjngen konnten, aus-

schl ießì jch in Zeiträumen nach, für dìe sie sich vorher zum Dienst

einteilen ließen und für die dann Aushilfen bestellt werden, obwoh'l

durch Befreiung von der Arbejtsbereitschaft während dienstfreier
lr'lochen diese Urlaube unschr^ler gegeben werden könnten.

g) Die Stimmführer ìehnen nicht nur geringerwertige, sondenn sogar Stìmm-

führ"ertätìgkeiten ab, wenn ein andener Stimmführer mìtwj rkt (2.8. wenn

ei n Di rigent aus künstl eni schen Gründen ei ne Verstärkung der ersten

Stìmme oden ein Ab- oder Auswechseln der Stimmführer bei besonders an-

strengenden Auffuhrungen fordert). Vor allern bei den großen Konzert-

orchestern ist es gang und gäbe, daß dje Stimmfijhren nur von Produk-

tion zu Produktion alternieren und dadurch faktisch mindestens die

Häl fte der gesamten Spi el ze'i t fre i haben. Nachstehende Ei nzel be i spì el e

verdeutl jchen nicht nur die Großzijgigkeit dgr Rechtsträger, sondern

auch dje Dienstauffassung der Musiker:

- Ejner der drei 1. Konzertmeister eìnes 0rchesters verlangt derzeìt
im Rechtsweg dìe Feststellung, daß nicht gleichzeitig zwei 1. Kon-

zertmei ster zum Di enst herangezogen werden drJrfen, obwohl den

Rechtsträger dies ohnehin nur für wenìge Konzerte gefordert hatte.

Dieser Konzertme'ister war in der Spielzeìt 1982/83 für mehrere

Rechtsträger nebeneinancier tätig, närnlich bei einem Rechtsträger

ganzjährig mit voller Konzertmeìstervergüt¡¡ng von mehr als 9000 DM
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monatlich, wobei er 179 Dienste (= wöchenilich vier) leistete, bei
einem anderen Rechtsträger zur 0berbrückung einer ganzjährigen va-
kanz mit 126 Diensten und einer Vergütung von 4lg DM (= 52 66g DM)

und schließlich in den Monaten Juni bis August 19g3 bei einen Fest-
spiel unternehmen mit vol I er Konzertrnei stervergütung.

- Ei ner der Sol ocel I i sten ei nes anderen Orchesters führte un l ängst
gegen den Rechtsträger ei nen - i n zwei Instanzen erfo l gl osen
Rechtsstreit, durch den dern Rechtsträgen untersagt werden sol l te,
ihn neben einem anderen Solocellisten zum Dienst heranzuziehen. Der
Kìäger leistet bei einer Monatsvergütung von ca.7600 DM im l.lochen-
mittel etwa 10 stunden Orchesterdienst und hatte in der Spielzeit
1982/83 neben dem Jahresurlaub an l9s Tagen frei; mit der Klage
sollte diese Tätigkeit etwa halbiert werden und der Kläger nur noch
in jeder vierten woche zum Dienst herangezogen werden dürfen.

- Derseìbe Rechtsträger zahlte einem Stimmfijhrer "ansteìle einer Aus-
hilfe" 2000 DM lediglich dafür, daß er einer Forderung eines Diri-
genten nachkam, bei einer besonders anstrengenden symphonie die
erste Stimme zu verstärken; außerdem befreite er beide Solobassisten
für eine Produktionswoche vom Dienst und bestellte eine externe Aus-
hil fe, nur wei I beide "i n den vorausgegangenen Tourneen spiel en
rrußten't; eine 0berbelastung hatte zu keiner Zeit bestanden.

h) 0bwohl die Musiker auch den Bühnenmusikdienst zu verrichten haben und
dieser Dienst in den 0rchestenbesetzungen beri.jcksichtigt ist, leisten
die Musi ker des Staatsorchesters nur teil wei se Bühnendienst. Vor al I em

die Bläsergruppen bleiben dadurch unausgelastet. Der Rechtsträger gibt
jährlich mehr als 200 000 DM für Aushjlfen aus.

unter den dargestel lten umständen ist es verständl ich, daß die Musiker
der überprüften Orchester in der Spielzeit Ig82/83 durchschnitilich nur
die in der Zahì enübersicht B aufgeführten Orchestendienstwochenstunden
erreicht haben.

Durchschnittl iche wöchentl iche Arbeitszeit
bei Proben und Aufführungenl)

Za hl enü bers i cht 8

0rchester Zahl der Wochenstunden
je Musìker

Bayer. Staatsorchester
0rchester des Staatstheaters am Gärtnerpì atz
Bamberger Symphoni ker 2)

Münchner Phi I harmoni ker

Symphonieorchester des BR

15

14

13

I2

10

l) Das Rundfunkorchester des BR wurde mang€ls verglelchbarkelt ln dle 0borslchf nlcht auf-
gênommen' well das Orch€ster nlcht Überwlegend Konzerte ernsf zu wertander Muslk splelT
und dle Arbeltszeltnormen des TVK deshalb nlchf anwendbar slnd.

2) ohne dle Relsezelten (2.8. 3ó5 STunden ln 19BZ/g31, dl€ dl6 dlênsfl lche Belasfung der
Muslker gegentlber denen der andersn 0rchester erhöhen.
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Demgegenüber sieht der TVK grundsätzìich acht Wochendienste zu ie dreì

Stunden (= 24 Stunden) als angemessen an.

24.7 Dj e Arbeitsì ei stung der 0rchester

24.7.1 Die Zahl der Aufführungen bleibt bei den untersuchten 0rchestern trotz
der hohen Musìkervergijtungen erheblich hinter führenden ausländjschen

0rchestern zurück, besonders im Konzertbereich. So isþ den großen US-0r-

chestern schon aus wirtschaftl ichen Grijnden (sie spielen etwa 70 v.H.

ihrer Kosten selbst ein) vorgegeben, daß s'ie bis zu vier Konzerte wö-

chentljch zu spìelen haben, was die Mus'i ker zu jntensiver häuslicher

Vorbereìtung und die Dirigenten zu einer Straffung des Probenbetriebs

auf durchschnittl jch vjer je Produktion zwingt; sie erreichen (mit je-
weils höchstens 105 Musikern) zwischen 160 und 180 Konzerte ie Saison,

wobej die Programme wöchentlich wechseln und jeweils drei- bis viermal

aufgeführt werden. Nicht wesentlich anders sind die Verhältnisse bei den

führenden britischen Konzertorchestern, die ebenfalls etwa 70 v.H. der

Kosten selbst e'inspielen: Be'ispielsweise leistete das London Philharmo-

nic 0rchestra mit 90 Musikern (einschl ießl ich 16 Substituten) in der

Saison 1982/83 4BB 0rchesterdienste (109 Konzerte, 64 Opernaufführun-

gen, 247 Proben, 68 Sitzungen fUr Schallpìatte, Hörfunk und Fennsehen);

ähnl i che Leì stungen haben das London Symphony Orchestra und das Royaì

Philharmonic Orchestra London aufzuweisen. Die Tätigkeit der führenden

bayerischen Konzertorchester im Verhãltnjs hierzu er"gibt sich aus den

Zahl enübersichten 9 und 10.

0rchesterdienste in der Spielzeit IggZ/83 Zahl enübersicht 9

0rchester Zahl der
Musi-ker

Dauer der
S pieJ, z ei t

Tage

0rchesterdienste der
Spielzeit

0rchester-
dienste je

Woche

Tahl

Leistung eines
Musikers in
Jahrosorche-
sterdiensten
(Sp.7: Sp.2)

P roben Auffüh-
runqen

Sitzunqen Summe

I 2 3 4 5 6 7 I 9

Bamberger
Symphoniker

Münchne¡

Philharmoniker

Symphonieorche-
ster des BR

ro2

tl0

t15

322

lll

3J4

I66

220

168

lll

99

42

50

t7

r65

329

156

tl5

7 ,I5

8,01

7 ,85

t rzL

2,82

3,I2

London Philhar-
monic Orchestra 90 tt6 247 173 6S 488 r0, 17 5,I7
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Produktionen, Proben und Konzerte in der
Spiel zeit Lg82/831'

Zahl enübersicht 10

ZahI der
Produktionen

Zahl der auF

diese Produk-
tionen ent-
fallenden

Durchschnitt swerte

Proben

Je
Produktion

Konzerte

Je
Produktion

Proben

Je
Konzert

Proben Konzerte

Bayer. Staatsorchester
(Akademiekonzerte )

I 42 10 5,25 I,25 4,2o

Bamberqer Symphoniker 29 I66 LLJ 5 r72 t r9o I,47

Symphonieorchester des BR

- Konzerte
- muslca vtva

zusafnmen

T'
4

95

35

z.g

4

7 r3I
8.75

2,23
lnn

t r?8
A 75

L7 rl0 33 7 ,65 7 r94 1,94

Münchne¡ Philharmoniker
- Konzerte des musikaLi-

schen Leiters
- Konzerte anderer Dirigenten

zuselmen

IO

19

LzL

99

4t

52

12,r0

5.2r

4 rto

2.74

2r8I

1 ,90

29 220 95 7 ,59 J r28 2,12

I ) Ohne Aufnahmesltzungen und atyplsche veranstaltungen

24.7.2 Im Bühnenbereich

spi el ung stärker
zei gt z.B . der

Spieìzeit 1982/83:

vrerden die Musiker wegen des Zwangs zur täglichen
belastet als bei Konzert- und Rundfunkorchestern;

Dienstbetrieb des Bayer. Staatsorchesters in

Be-

das

der

0rchesterdjenste des Bayer. Staats-
orchesters in der Spjelzejt 1982/83

Zahl enübersicht 11

P roben Auffijhrungenl Summe Zahì der Prober
j e Aufführung

v.H.Za hl V.H. Za hl v.H. Zah l V.H.

0pernbetri eb

Akademi e-
kon ze rte

zusammen

143

42

77 ,3

22.7

333

i0

97 ,r

2.9

476

52

90,2

9.8

0,43

4.20

185 100,0 343 100,0 528 100,0

t) Als DoppeldlensT gewerlêtê Vorstel lungen slnd mlf zwel 0rchesterdlensten bertlckslchtigf

Die Belastung des Staatsorchesters hat jn den letzten Jahren durch die
Verringerung der Bespìeìung des Cuvilliéstheaters und der Zahl der Neu-

i nszeni erungen abgenommen. Di e geri ngere Zahl von Musi kern beim Royaì

Opera House London und bej der MET in New York ist eìn deutl icher
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Hinweis darauf, daß der Betrieb mit einer geringeren Zahl angemessen

beschäftigten Musiker bewäìtigt werden könnte; so lst bei der MEI der

Betri eb danauf ausgeri chtet, daß dj e Musl ker wöchentl i ch fünf

Vorstelìungsdienste leisten (beim Staatsorchester errechnet sich ein

Mittel von etwa vìer).

24.7.3 Entsprechend dem föderativen Aufbau des Rundfunks haben die meisten ARD-

Anstalten trotz der zah'lreichen Kulturorchester eigene Rundfunkorchester

ins Leben gerufen. Derzeit sind dies:

Rund fun ko rchester Zah'lenübersicht 12

Das jst - gelnessen am internationalen Vergìeich ' eine großzügige Aus-

stattung. So decken z.B. dje schwe'izerischen Rundfunkanstal ten ihren Be-

darf im Rahmen von Verträgen mit Kulturorchestern, In Großbritannien hält
die BBC für die ernst zu wertende Musik 316 (4 Orchester), für die Unter-

haltungsmusik 226 (6 0rchester), zusammen 542 Plalìstellen vor. In Frank-

reich, Japan und Schweden steht ieweils nur ein Symphonieorchester unter

Rundfunkträgerschaft; jn Italìen gìbt es zwar vier Rundfunksynlphonieor-

chester, doch fehlen dort ganzjährig tätige Kulturochester.

Recht s-
t rä ger

St andort Name des Orchesters Zahl der Musiker-
pl anstel l en

BR

!JDR

NDR

SDR

Sl.lF
HR

SR

NDR

tlDR

BR

SI,IF

HR

Mü nc hen
Köl n

Hambu rg
St uttga rt
Baden-Baden
Frankfurt
Saa rbrücken

Hannov er
Köl n

Mii n c hen
Kai sers-
I autern
Frank fu rt

Symphoni eorchester

Symphonìeorchester des BR

Köl ner Rundfunk-Si nfonie-0rchester
Sinfonieorchester des NDR

Radi o-Si nfoni eorchester Stuttgart
S'infonieorchester des S}JF

Radi o-Si nfoni e-0rchester Frankfurt
Sinfonie- und Kammerorchester des
Saa rl ändi schen Rundfunks

Unterhaì tungsorchester

Rundfunkorchester Hannover des NDR

Großes Unterhaltungsorchester des
t.lDR (Formationen Unterhaltungs-
und Tanzmusi k)
Rundfunkorchester des BR

Rundfunkorchester des Sl,lF

Rundfunkorchester des HR

11s
115
114
114

98
98

77

89

78
70
45

44

Diesen zwölf Orchestern mit insgesamt I 067

Pìanstellen muß das Radjo-Symphonie-
orchester Berlin (RSO) mit 111

Planstel Ien zugerechnet werden, das
zwar in der Rechtsform einer GmbH be-
trieben und überwiegend vom Bund be-
zuschußt wird, zu mehr als der Hälfte
aber ftir den Rundfunk (RIAS) tätig jst.
Gesamtzahl der Pl anstel I en 1 1 79



-74-

Mit ihren hohen Festgehä1tern sind die Rundfunkorchester nicht nur eine
wesentl iche Ursache für die Unzufriedenheit der Kulturorchestermusiker

und fi.jr die ständigen Bewegungen im Tarìfgefüge; sie verschließen den

Kulturorchestern auch weitgehend die Präsenz in Hörfunk und Fernsehen und

engen zudem deren Konzertmögì ichkeiten ein, indem sie selbst Konzerte und

Tourneen im In- und Ausland veranstalten. So sind die BR-0rchester allein
auf dem 0rchesterplatz München mit 36 öffentlichen Konzerten je Saison

vertreten, dagegen umgekehrt die meisten bayerischen Kulturorchester im

BR-Hörfunk nicht oder nur wenig.

Besonders problematisch erscheint der Betrjeb des Rundfunkorchesters des

BR, das zu etwa 35 v.H. ernst zu wertende Musik spielt, mit nur 70 Plan-

stellen aber hierfljr zu schwach besetzt ist. Da die Musiker des Sympho-

n'ieorchesters keine I'litwirkungspflicht für das Rundfunkorchester haben,

müssen laufend Aushi'lfen und Verstärkungen verpflichtet werden (1982/83:

360 000 DM). Schon vor Jahren hatte der ORH angeregt, wegen der geringen

Ausì astung des Symphoni eorchesters di e ernst zu wertende Musi k aus-

schließlich dem Symphonìeorchester zu übertragen und zu prüfen, inwieweit
dann für ein Rundfunkorchester noch ein Bedürfnis besteht. Der BR konnte

sich aber weder zur Verkleinerung noch zur Auflösung seines Rundfunkor-

chesters entschl i eßen.

24 .8 Nebentät i g kei ten

Die geringe dienstl iche Beìastung schafft breiten Raum für Nebentätigkei-
ten, vorwiegend für Lehrtätigkeiten an Musikhochschuìen, Fachakademien

und sonstigen Schulen, Privatstunden, solistisches und kammermusikal i-
sches l,rli rken, Ki rchenmusi k, Mi twi rkung i n Festspi el orchestern und al s
Aushi I fen j n anderen Orchestern ei nschl i eßl i ch der Tei I nahme an Konzert-
tourneen in alle Welt (2.8. L982/83 Japan, USA, Südamerika, Indien,
Saudi-Arabien, Mexico, Südasien) bis hjn zur Abdekkung von Vakanzen in
anderen 0rchestern. Dabei wjrd auch gegen die Nebentätigkeitsbestimmun-
gen, vor allem aber gegen die Bestjmmungen über die Bereitschaftspflicht
an dienstfreien Tagen verstoßen.

In der Praxis haben die Nebentätigkeiten eine ungerechtfertigte Priorität
gegenüber der Haupttätigkeit und gegenüber den Beìangen der Arbeitgeber
erìangt, was dadurch begünstigt wurde, dal3

- die Diensteinteilung durch die Musiker selbst und nicht durch die
Orchestenverwaì tungen erfoì gt,

- bei den Musjkern den Hauptgrundsatz des Dienstrechts, wonach die
Dienstleistung vom Arbeitnehmer. höchstpersönl ich zu erbringen ist,
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nicht eingehaìten wird, wobeì nicht nur der Diensttausch zwischen den

0rchestermitgl iedern, sondern sogar dìe Heranziehung fremder Musiker

durch "verhinderte" 0rchestermjtgì ieder in deren Namen und für deren

Rechnung durchaus ij bl i ch i st; da sol che Dì enste dem abwesenden Mi tgl i ed

gutgebracht werden, haben die Dienstl isten keine Beweiskraft dafür, daß

das betreffende Mitgììed den D'ienst tatsäch1ìch geleistet hat,

bestimmte Tätìgkeiten allgemeìn genehmigt sind, so daß die Belange den

Rechtsträger ìm Einzelfall gar nicht geprüft werden können (2.8. bei

den 14ünchner 0rchestern für alle Nebentätigkeiten jm, Großraum München),

Verstöße gegen d'ie Bereitschaftspfì icht seitens der Rechtsträger nicht
geahndet werden; der Rechtsträger übernimmt in solchen Fäl1en sogar die

Kosten externer Aushiì fen, ohne den njcht erreichbaren Musiker zum

Schadenersatz heranzuzi ehen.

Den breitesten Raum nehmen d'ie Nebentätigkeiten bei den Musìkern des

Symphonieorchesters des BR und der Münchner Philhannoniker ein, die als
Folge delinsgesamt gerìngen 0rchestertätigkeìt und der überbesetzung der

einzelnen Stimmgruppen ìängere Zeiträume bejm Orchesterdienst nicht benö-

tigt werden. Vor allem bei den Stimmführern djeser 0rchester ist es üb-

lich, daß sie jewe'ils mehrene liochen ìang nicht am 0rchesterdienst teìl-
nehmen; noch längere Abwesenheiten (bis zu drej Monaten) bei voller Zah-

ìung der Vergütung sind nicht gerade selten.

Dunch die Großzügìgkeit der Rechtsträger steìgt zwangsläufig die Heran-

zi ehung externer Aushi I fen und Verstãrkungen, di e aì 1 ei n bei den unter-
suchten fünf Münchener 0rchestern 1983 etwa 1,7 Mio DM erfordenten, ganz

überwiegend für dje Musiker der anderen Münchener 0rchester.

24.9 Zusammenfassung

24.9.1 Die 0rchestermusiker, vornehml ich diejenìgen der großen 0rchester, be-

ziehen unabhängig von ihrem Lebensalter ungeyröhnlich hohe Vergütungen

bej voller sozialer Sichenung und leisten ijberdles teilweise eine so ge-

ringe Zahl an Diensten, daß nach den tarifvertragì ichen Maßstäben nur

noch von fakti schen Haì btags-Dì enstverhäl tni ssen mi t Ganztags-Bezahì ung

gesprochen werden kann. Di e Interessen der Arbeitgeber haben häufig

Nachrang gegenijber den zahl reichen und umfangreichen Nebentätigkeiten,
von denen vielfach Zeit und Dauer der Anbeitsleistung beim Arbeitgeber
bestimmt werden.

Dem ORH erscheint eine 0rdnung der Verhältnjsse in mehrfacher Hinsicht
unumgängl i ch:
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24.9.2 Der Orchestermusiker hierzulande jst njcht freischaffender Künstler,

sondern Angestellter des öffentlichen Kulturbetriebs. Fijn ein vom übri-
gen öffentl ichen Dienst abweichendes Vergütungssystem g'ibt es keine

Gründe. Insbesondere besteht für Festgehdìter, die sonst ausschl ießl ich

den Spitzenposi t i onen des höheren Di enstes vorbehal ten und zudem erst

nach vìelen Dienstjahren erreichbar sind, wohl schon allgemein, sicher-
l ich aber bei Berufsanfängern kein Bedijrfnis, ebensowenig für eine Ver-

ringerung der Dienstaltersstufen. Der Musiker hat gegenüber den übrigen

Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes oh4ehin den Vorteiì, daß er be-

sonderes Leistungsvermögen schon vom Beginn der Berufslaufbahn an finan-

ziell auswerten kann, indem er ein Probespiel bei einem höher eingrup-

pierten 0rchester erfoì greich ablegt.

Daß gerade in einer Zeit, in der sich der gesamte öffentliche Dienst

wegen der schlechten Haushaltslage auf - teilweise einschneidende - Ein-

schränkungen ei nzustel ì en hatte, ei ne Wel I e von Vergütungserhöhungen für
Musiker einsetzte, ist nach Meinung des ORH nicht zu rechtfertigen; dìes

ze'igt, ¿aß jegliche gemeinsame Betrachtung der Musiker und des übrigen

öffentl ichen Dienstes verlorengegangen ist.

Der ORH hält Maßnahmen fijr erforderìich, die aus der Sicht des Steuer-

oder Gebührenzahlers unvertretbar angestiegenen Belastungen der Länder,

Gemeinden und Rundfunkanstalten durch ihre Orchester zu begrenzen. Uner-

läßliche Voraussetzung hierfür wäre eine Beseitigung des Konkurrenzden-

kens der Rechtstrãger in der l'Jeise, daß sie sich -ähnlich wie dìe Musi-

ker - zu einer einheitl ichen Tarifgerneìnschaft unter Einbeziehung der

Rundfunkanstalten zusammenschließen. Ein kurzfristig realisierbarer
Schritt sollte eine gegenseitige Abstimrnung der Rechtsträger der großen

Münchener 0rchester sein, insbesondere ein Verzicht auf Abwerbungen und

ein Zurückfinden zu einer gerneinsamen Honorarbasis bei Aushilfen und

V erstä rkun gen.

Ferner sol lten auch die Mitwi rkungspfl ichten der Musi ker erweitert und

die jn die Arbeitsverhältnisse eìngebrachten Leistungsschutzrechte auf

die Rechtsträger übertragen werden.

24.9.3 Im Interesse der Kunstpfìege ist es zlvar unvenmeidbar, daß die Regelar-

bejtszeit pantiturbedingt unterschrìtten wird, doch ist es n i c h t
z u r e c h t f e r t ì g e n,

- mit mehr als den partiturbedingt erforderlichen Planstellen die Ar-
beitszeit der Musiker zu venringern; überzählìge StelIen solIten ein-
gezogen wenden,
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- die Arbejtszejt der Funktjonsträger arbeitsvertragì ich oder in anderer
l,rlei se zu reduzi eren; di e bestehenden D i enstbeschränkungen sol I ten be-

seitigt werden,

- dje Arbeitspfìicht auf eines von mehreren 0rchestenn der gleichen Ein-
richtung zu beschränken,

- Sonderabsprachen mit 0rchestervorständen zu treffen, t,lelche die Dispo-
sition des Rechtsträgers beeinträchtìgen und nur der Arbeitszeitver-
kürzung dienen,

- die Zahl der zumutbaren Wochendienste mit dem Hinweis auf den Schwie-

rigkeitsgrad aufgefi.ihrter Werke genereìl zu ermäßigen,

- die tarifvertragl ich festgelegten Beurteil ungszeiträume fijr die durch-
schnittl iche l,lochenbelastung zu verkürzen,

- die Dauer den einzelnen Dienste zu verringern, ohne gleichzeitig die
Zahl der Dienste entsprechend zu erhöhen,

- den Jahresurlaub durch die Gewährung von Einspieltagen zu verlängern,

- Arbeitsverweigerungen in VertretungsfäìIen hjnzunehmen,

- Arbeitsverweigenungen von Stimmführern für Verstärkungen der 1. Stjmme

oder für das Alternjeren in einer Produktion zu duìden,

- auf die Mitwi rkung der Orchestermusiker bej der Bühnenmusik zu ver-
zi chten,

- bei der Genehmigung von Nebentät igkejten die berechtigten Interessen
des Rechtsträgers hintanzustellen, den Musikern die Diensteinteilung
selbst zu überlassen und sie sogar von der persönlichen Dienstìeistung
frei zusteì I en,

- auf die Arbeitsbereitschaft der Musiker zu verzichten

24.9.4 Die vorstehende Kritik an den hohen Vergütungen und der geringen Dienst-
'leistung der Orchestermusiker schließt nicht die kuìturpoììtische Frage
nach Bedeutung und Zahl der Bühnen-, Konzert- und Rundfunkorchester ein.
Vielmehr teilt der 0RH die Meìnung, dal3 die Vielfalt des kulturellen An-
gebots die Bundesrepubl ik ausze'ichnet. Daraus 1äßt sich allerdings nicht
ableiten, da$ bei einer Beurteiìung des Gesamtaufwands fijr dìe 0rchester
wirtschaftliche Maßstãbe völlig außer Betracht bìeiben können.
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E I N ZEL P L A N 06

(STAATSIIINISTERIUM DER FINANZEN)

Bayer. Landesentschädigungsant
(Kap.06 1e)

Der ORH hat insamen..prüfung mit dem Bundesrechnungs-hof verschi rische verbe;;Ëü;õ.;-;r;;;;;';";.åill.r,
konnten das gert, eiñ'-oìã-.ltöäïaude für eine ander_weitige Nut und gemietete R¿iüme aufgegeben *..ã.ì.

25'l Dem Bayer. Landesentschãdigungsamt obliegt im Voìlzug des Bundesentschä-
digungsgesetzes die Bearbeitung und Abwickl ung al ler Ansprüche auf Ent-
schädigung der 0pfer nationalsozialistischer verfolgung. Eine gemeinsame
Prüfung mit dem Bundesrechnungshof im Jahr 197s hatte gezeigt, daß die
Organisation und Personalausstattung des Amtes dem rücklãufigen Aufgaben-
umfang noch nicht angepaßt waren. Die verwa'ltung ist den damaligen Anre-
gungen der Rechnungshöfe (vsl.ORH-Bericht 1975, TNr. s1) weitgehend ge-
folgt und hat inzwischen

- die Amtskasse aufgelöst und ihre Aufgaben der staatsoberkasse München
übertragen,

- die Entschädigungskonten_Buchhaltung stil ì ge.legt,

- die Heilkostenerstattungen im tJege der automatisierten Datenverar-
beitung vereinfacht,

- die Zahl der Referate bzw. Sachgebìete verrjngert,
- nach t,legfalr den Amtskasse ein Dìenstgebäude gerâumt und einer an-

derweitigen Verwendung zugeführt.

Insgesamt war nach der öril ichen
die Zahl der Bediensteten von 2SZ

Prüfung des A¡ntes bereits bis Ende 1977
auf 191 verringert worden.

25'2 Bis zur letzten örtlichen Prüfung der beiden Rechnungshöfe im Jahr l9g0
hatte sich der Aufgabenumfang bein Landesentschädigungsamt wie foìgt ent-
wickelt:

- Die Bearbeitung der Erstanträge kann al s abgeschr ossen gelten. Die
Aufgaben der damit befaßten Gruppe "Regelung" beschränken sich seither
auf die Beanbeitung von Folgeanträgen, Gutachten und sonstigem Schrift-
v e rkeh r.

- Di e Zahì der i n der Rentenstel I e zu betreuenden laufenden Zahì ungen
an Rentenempfänger hat bisher nur 'langsam abgenommen. zur Zeit werden
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Zahìungen an rd. 31 000 Rentenempfänger (gegenüber 37 000 im Jahr 1975)

ge'leistet. Eine entsprechend abnehmende Tendenz des Arbeitsumfangs war

auch bei der Bearbeitung der Anträge auf Heilverfahren und Krankenver-

sorgung festzustel ì en.

25.3 Die Rechnungshöfe hatten aufgrund der neuerlichen Prüfung eine Reihe von

weiteren Vorschlägen organisatorischer Art unterbreitet; durch deren Ver-
wirkìichung konnte der Arbeitsaufwand erneut verringert werden. Vor allem

ergaben sich weitere Personaleinsparungen, die sich im Stellenplan des

Amtes laufend ausw'irken werden. Nach dem Stand am 30. April 1984 beschäf-

tigte das A¡nt nur mehr 128 Bedienstete. Aufgrund der Personaìeìnsparungen

und der von den Rechnungshöfen angeregten Aussonderung des entbehrlichen
Aktengutes war es möglich, ein weiteres Dienstgebäude zu räumen und einer
anderweitigen Verwendung zuzuführen. Außerdem konnten angemietete Räume

aufgegeben werden, die bisher einen Jahresaufwand an Mieten in Höhe von

69 000 DM verursacht hatten.
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EINTELPLAN 08

(STAATSI4INISTERIUM FiJR ERNAHRUNG,

LANDI.IIRTSCHAFT UND FORSTEN)

Förderung der Fl urberei ni gung
(Kap.08 03 TitGr.87 und 08 04 TirGr. SB)

Regelung des Bodenwasserhaushalts im Rahmen der Flurbereinigung (Drän_
ma¡3nahmen )

Der um_fang der Dränu¡gen innerhalb der Flurbereinigung kann durchsorgfältigere cru..ld.lagenermitilung und planung sîwil ¿urch e.¡nãstärkere Ei genbeteil igung der Grundeigentümer ein-geschräntt werããn.

Dränungen von landwirtschaftlichen Nutzflächen sind ein wesentlicher Be-
standteil der landeskulturellen Arbeiten im Rahmen der Flurbereinigung.
Sie dienen der Regelung des Bodenwasserhaushalts sowie der Bodenauflok-
kerung und -belüftung; ferner erleichtern sie die maschine'lle Bewirt-
schaftung der Grundstücke.

Im allgemeinen werden Dränungen nach der Neuverteilung durchgeführt. sie
erhöhen nachträgì ich den l,lert des neu zugetei l ten Grundstücks, was in
der Einordnung in eine höhere Bodenklasse und jn einer höheren t.lertver-
hältniszahl zum Ausdruck kommt.

Dränungen sind sehr kostenaufwendig und können ejnen hohen Anteil an den
gesamten Kosten eines Flurbereinigungsverfahrens haben. Nach den Finan-
zierungsrichtlinien haben die Eigentümer der gedränten Fldchen als Ei_
genleistung 45 bis 60 v.H. der Drãnkosten aufzubringen. Dies entspricht
Sätzen von 55 bis 40 v.H. für die Zuwendungen zur Förderung der Flurbe-
rei nigung aus den Mi ttel n der Gemei nschaftsaufgabe ',verbesserung der
Agrarstruktur".

Die Ausführungskosten von Flurbereinigungsverfahren sind nach den Fest-
stelìungen des ORH vielfach dann überdurchschnittlich hoch, wenn in
größerem umfang gedränt wird. Häufig wünschen die Eigentümer der neu zu-
geteilten Grundstücke wegen der zu erwartenden besseren Nutzungsmögìich_
keiten und des sich daraus ergebenden höheren Grundstückswerts auch dann
eine Dränung, wenn die Grundstücke nicht drìngend dränbediirftig sind.
Die verwaltung war bisher bei der Beunteìlung dieser Frage eher großzü-
sis.
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Nach Auffassung des 0RH könnte der Umfang an Dränungen - in den Jahren

i980 bis 1983 durchschnittlich 4700 ha/Jahr - fühlbar dadurch verrìngert
werden, dal3 bei der Planung der neuen Flureinteilung in den Plänen über

die gemeinschaftl ichen und öffentl ichen Anlagen der Teìlnehmergemein-

schaften auf di e naturgegebenen Verhäl tni sse mehr Rücksi cht genommen

wird. Das setzt zunächst voraus, daß dje Amter für Landwirtschaft und

Bodenkul tulin i hren Mel i orati onsgutachten di e I andeskul turel I en und

vegetationskundlichen Gegebenheiten stärker berijcksichtigen und genaue

Aussagen über Dr¿inwürdigkeit und -bedürftìgkeìt der Grundstücke im Fal le
der Nutzung als Acker- oder als Grünland treffen. Die Teilnehmengemein-

schaft hätte dann bej der Neueìnteiìung der Flur und der Bewirtschaf-
tungsarten die neuen Grundstücke so abzugrenzen, daß ntjgl ichst wenig

Dränungen notwendig werden. Das Wasserwi rtschaftsamt müßte in seinem

Bauentwurf die Entwässerung durch systematische Flächendränungen ntjg-

I ichst vermeiden.

Die sjch aus einern solchen Verfahren ergebende Tendenz zur Beschränkung

von Dränmaßnahmen ìegt es nahe, die Zuschußhöhe für Dränungen zu senken.

Der ORH hat vorgeschìagen, auch in Bayern den Zuwendungssatz auf 30 v.H.
zu beschränken, wie es nach den Grundsätzen für die Förderung wasser-

wìrtschaftl jcher und kulturbautechnischer l4aßnahmen im Rahmenpìan der

Gemeì nschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Kijsten-

schutzes" für Dränungen außerhalb Flurbereinìgungen berejts geschieht.

D'ie Verwaltung teiIt im wesentlichen die Auffassung des ORH. So hat die
0BB die nachgeordneten Behörden angewiesen, bei der Planung von Dränmaß-

nahmen bestimmte Grundsdtze mjt dem Ziel einer Einschränkung von Boden-

entwässerungen zu beachten, die mit den Vorstelìungen des ORH ijberein-
stimmen. Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
hat inzwischen dje Eìgenleistung fijr Dränungen innerhalb der Fìurberei-
nigung im Regeìfall von 60 auf 70 v.H. angehoben.
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EINZELPLAN 10

(STAATSI4INISTERIUI4 FUR ARBEIT UND

SOZIALORDNUNG)

0rgani sati on der Lastenausgl ei chsverral tung
(Kap. 10 01, 03 08, 03 09)

Die Organisation und Personaìausstattung der Lastenausgìeichsverwal-
tung wurden nicht rechtzeitig dem stark rückläufigen Arbeitsanfall
angepaßt.. In. einigen kleineren Ausgìeichsämtern war im Zeitpunkt der
Prüfung durch den ORH eine rationelle Bearbeitung der Aufgaben nicht
mehr gewährìeistet. Die Fallzahlen pro Sachbeãrbeiter õind in den
letzten Jahren laufend zurückgegangen.

27.1 Die Lastenausgleìchsverwaìtung hat dje infoìge von Vertreibungen und
Zerstörungen in der Kriegs- und Nachkriegszeit eingetretenen Schãden und

Verluste festzustel len und die dafür vorgesehenen Ausg'leichszahlungen
- das sind insbesondere Hauptentschädigungen und Kriegsschadenrenten -
zu gewähren. Die Ausgleichsleistungen werden aus Bundesmjtteln bewirkt;
die persönlichen und sächìjchen Verwaltungsausgaben werden von den Län-
dern getragen.

Im Jahr 1983 wurden ìn Bayern Ausgìeichsleistungen in Höhe von rd.372
I'lio DM gewährt; davon entfielen 285 Mjo DM auf laufende Kriegsschaden-
renten, die weitgehend mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung ab-
gewi ckeì t werden. Den Ausgl e i chsl ei stungen standen Verwal tungskosten i n
Höhe von ca. 60 Mio DM gegenüber.

Für di e Durchführung des Lastenausgl eì chs i n Bayern ì st fachl i ch das
staatsmi ni steri um für Arbei t und Sozi aì ordnung zustãndi g. soweì t Lasten-
ausgleichsbehörden bei der staatl ichen aììgemeinen jnneren verwaltung
eingerichtet sìnd, obliegt die Personalbewirtschaftung dem Staatsmini-
sterium des Innern.

Di enststeì I en der Lastenausgì ei chsverwal tung si nd das be.im Staatsmi nj -
sterium für Anbeit und Soziaìordnung errìchtete Landesausgleichsamt mit
7 Außenstellen bei den Regierungen sowie 30 staatliche und 3 städtische
Ausgleichsämter (stand 30. september 1984). ursprijngl ich waren bei al Ien
Landratsämtern und kre i sfrei en städten Ausgì ei chsämter - vor der Ge-
bietsreform insgesamt 191 D.ienststellen - eingerichtet.

Der ORH hat - insbesondere auch wegen der im Verh¿iltnjs zu den Lei-
stungsausgaben hohen verwaltungskosten - die Organjsatjon der Lastenaus-
g1 ei chsverwal tung geprüft und im wesentì i chen fol gendes festgestel I t:
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Stand der Bearbeitung und Personal

Der Vollzug des Lastenausgleichs in Bayern hat einen hohen Erledigungs-

stand erreicht. Ende 1982 waren 98,5 v.H. aller Anträge auf Schadens-

feststelllung und 99,7 v.H. der Anträge auf Hauptentschädigung entschie-

den. Von den zuerkannten Hauptentschädigungen waren lediglich 4'5 v.H.

noch nicht erfüIIt.

Die Arbeitsbelastung in der Lastenausgleichsverwaltung hat sich nach den

amtljchen Statistiken wie folgt entwickelt:

Zahl enübersicht I

I ahr Zahl der
Neua nt rä ge

Zahl der er-
ìedigten An-
t räge

Zahl der uner-
ìedìgten Anträge
am Jahresende

Zahl der
Kri egsscha-
den renten-
emofänqer

1977

I 978

L979

1980

1981

r982

1983

22 799

19 436

17 395

19 010

18 312

i8 209

18 516

3t 229

27 655

25 t76

24 652

23 687

22 85r

21 018

58 836

50 6i7
42 836

37 194

31 819

27 r77

24 675

64 763

60 418

55 272

51 941

48 347

44 287

40 727

Rückgang
absol ut
v.H.

4 283

18,8

10 21i
32,7

34 161

58,1

24 036

37 ,l

Das Personal der Lastenausgleichsverwaltung in

deren zum Vergle'ich herangezogenen Ländern jst
Bayern und in einigen an-

wie folgt zurückgegangen:

Zahl enübersi cht 2

lahr Baye r n Nord rhei n-
I,lestfal en

Ni ede r-
sachsen

Baden-
I'lü rttembert

t977

1978

r979

1980

1981

I982

1983

i 532

1 411

1 363

1 319

| 268

I r97

I 134

1 595

I 485

i 401

1 290

1 183

1 047

950

I 289

1 149

1 058

r 022

935

801

692

033

976

901

866

808

752

663

Rückg ang
a bsol ut

v.H.

398

26,0

645

40,4

597

46 ,3

370

35,8
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Der Vergleich mit anderen Ländern zeigt, daß in der bayer. Lastenaus-
gleichsverwaltung verhältnismäßig wenig Personal abgebaut worden ist.
Demzufoì ge ist der Anteil Bayerns am Gesamtpersonal der Lastenaus-
gìeichsverwaltungen im Bundesgebiet von t7,7 v.H. jn den Jahren 1977 und

1978 auf 2t,3 v.H. im Jahr 1983 gestiegen.

27 .3 Staatl iche Ausgl eichsämter

27.3.1 Organisation

Bis Ende September 1984 bestanden bei 30 der insgesamt 71 Landratsamter
staatliche Ausgìeichsämter, die mit durchschnittlich 24 Arbeitskräften
(einschì ießl ich Leitungs-, Hiìfs- und Schreibkräfte) ausgestattet waren.

Ende 1982 hatten allerdings sechs Ausgleichsämter nur zwischen 9 und IS
und weitere 14 Ausgleichsämter ìedigì ich 16 bis zs Beschäftigte. Die
Ausgìeichsämter haben im wesentlichen drei verschiedenartige Aufgabenbe-
rei che:

- Schadensfeststel I ung,

- Hauptentschäd'i gung,

- Kriegsschadenrente.

Für jede diesen Aufgaben ist eine Mindestausstattung von speziel I ausge-

bildeten Sachbearbeitern erforderlich, um die anfallenden Arbeiten ord-
nungsgemäß bewältigen zu können. Dies ist bei den kleineren Ausgleìchs-
ämtern njcht mehr voll gewährleistet. Zum Ze'itpunkt der prüfung hatten
mehrere Ausgleichsämtern keinen eigenen Dienststellenleiter mehr; teil-
weise mußte ein Antsleiter zwei Ausgleichsämter betreuen. Bei einigen
Ausgìeichsämtern vlaren für einzelne Fachaufgaben keine ausgebìldeten
sachbearbeiter mehr vorhanden (2.8. fehlende Bewerter in der Schadens-
feststellung), so daß die Akten zur Bearbeitung an andere Ausgleichsäm-

ter abgegeben wenden mußten. Verschiedentlich wurden auch Sachbearbeiter
der Außenstellen des Landesausgìeichsamtes bei den Regierungen tageweise
zu Dienstleistungen an staatl ìche Ausgìeichsämter abgeordnet.

Der Bundesrechnungshof, dem die Prüfung der Zweckausgaben obliegt, ver-
tritt dìe Auffassung, daß bei einer dem Rückgang der Aufgaben ent-
sprechenden Personal vermj nderung ei ne funkt i onsgerechte Aufgabenerfü l -
'I ung nicht mehr gewährìeistet ìst, wenn die Zahl der von einem Aus-
g l ei chsamt i n der Schadensfeststel l ung zu bearbej tenden Fäl l e auf unter
300 abgesunken i st. Di ese Gnenze wurde 1982 bei 9 staatl i chen Aus-
gleichsämtern unterschritten. Hinzu kommt, daß die noch nicht erledigten
sog. Alt- und Uraltfäììe, bei denen Anträge seit mehr als 10 bzw.20
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Jahren vorìiegen - sie bilden derzeit noch einen Schwerpunkt der Tätig-
keit der Ausgìeichsämter -, in wenigen Jahren aufgearbeitet sein werden.

Danach wird sich die Arbeit hauptsächlich auf die Neuanträge konzentrie-

ren.

Aus diese+ Grund hat der ORH angeregt, den abzusehenden strukturellen
Veränderungen durch ein Konzept zur Neuorganisation der Ausg'leichsver-

waltung Rechnung a) tragen. Damit wäre es möglich, rechtzeitig sowohl

die personellen als auch die räumlichen Voraussetzungen für eine zügige

und großflächige Zusammenlegung von Ausgleichsämtern zu schaffen und so

die Leistungsfähigkeit der Lastenausgleichsverwaltung auch in der Spät-

phase des Voìlzugs und im Abwicklungsstadium aufrecht zu erhalten. Die

bìsì ang ljberwiegend geübte Praxis, zwei kl einere Ausgleichsämter zusam-

menzulegen, erscheint auf Dauer nicht zweckmäl3ig, weil dann schon in ab-

sehbarer Zeìt wieder neue Zusammenlegungen erforderlich werden. Statt-
dessen sollte angestrebt werden, mit Ausnahme 0berbayerns, wo mehr als
ein Dritteì aller Neuanträge gesteìlt wird, künftig nur noch ein staat-
I iches Ausgleichsamt je Regierungsbezirk beizubehalten. Etwaige Zwi-

schenlösungen sollten auf Ausnahmen beschränkt ble'iben. Außerdem hat der

0RH angeregt, die im Einzugsbereich von München bestehenden Ausgìeichs-

ämter vorrangig zusammenzul egen.

Entsprechend diesen Anregungen hat das Staatsministerium für Arbeit und

Sozialordnung zum 1. 0ktober 1984 in München ejn Großraum-Ausgleichsamt

geschaffen, wodurch zwei staatl iche Ausgleichsämter aufgeìöst werden

konnten. Zum gleichen Zeìtpunkt bzw. zum 1. März 1985 werden vier Aus-

gleichsämter in Außenstellen umgewandeìt, so daß dann in Bayern nur noch

24 staatl iche Ausgleichsämter bestehen werden. Das Staatsministerium hat

ferner mitgeteilt, daß es anstrebe, im Jahr 1985 weitere Ausgleichsämter

aufzulösen. Das Staatsministerium hält es jedoch für erforderl ich, ent-
gegen der Auffassung des ORH in der Spätphase des Vollzugs im Regie-

rungsbezirk 0berbayern mindestens fünf, in den anderen Regierungsbezir-
ken zwei bi s drei staatl 'i che Ausgl ej chsämter bei zubehal ten.

Den weitergehenden Vorschlägen des 0RH stehe insbesondere entgegen, dal3

bei i hrer Verwi rkl i chung d'i e Ausgì ei chsämter i n j hner Funkti on al s

Flijchtl ingsämter und damit al s erste Anlaufstation der Spätaussiedler
mit bedeutsamen Betreuungsfunktionen weitgehend ausfìelen, die Bürger-

nähe der Venwaltung verìorenginge und sich schljeßl ich personeìle Prob-

l ene al s Fol ge von wej teren Zusammen l egungen ergäben.



-86-

Es trifft zu, daß das Staatsmjnisterium beständ'ig banüht ìst, die Zahl
der Ausgleichsämter zu verringern, und daß die Auflösung von Dienststel-
len mit erheblichen Schwierigkeiten, insbesondere für das Personal, ver-
bunden ist. Gìeichwohl hält es der 0RH für erforderlich, daß die Aus-
gleichsfälle quantitativ und qualitativ nrögìichst optirnal er]edigt wer-
den. Dies ist nur bei konzentriertem Einsatz des zum Teil hochspeziali-
sierten Personal s erreichbar. Zu kl eine Ausgleichsämter werden dieser
Zieìsetzung nicht gerecht, was weder im Interesse der Antragsteller noch
der Bediensteten I iegt.

Di e Betreuung der Antragstel 1 er kann ebenso auch von entfernteren
Dienstorten aus stattfinden, z.B. durch Außensprechtage, insbesondere
bei 0bergangswohnheimen, r{as teilweise ohnehin bereits geschieht. Im

übrigen wird die Betreuung im gröþeren Umfang auch von den dafür mit
staatlichen Fördermitteln ausgestatteten Wohlfahrtsverbänden wahrgenom-

men. Häufì9e Amtsbesuche der Antragsteller sind nach den Feststeììungen
des ORH im allgemeinen weder erforderlich noch werden solche tatsächlich
durchgeführt.

27 .3.2 Arbeitsl ei stungen

Die Anbeitsleistungen in den Hauptaufgabengebieten Schadensfeststeìlung,
Hauptentschädigung und Kriegsschadenrente bej den staatl ichen Aus-
gìeichsämtern, auf die mehr als 70 v.H. aller Bearbeitungsvorgänge ent-
fal I en, si nd I aufend zurückgegangen. Das Bundesausgì ei chsamt hat mehr-
mal s, zuì etzt fiir di e Jahre l97B und lgTg , di e stati sti sche Durch-
schnittsbelastung der Sachbearbeiter bej den Ausgìeichsämtern jm Bundes-
gebiet ermitteìt; dabei wurden die in den einzelnen Sachgebieten vor-
handenen Arbeitskräfte der vergijtungsgruppen IV a bis VI b BAT voll und

die Angesteìlten der vergütungsgruppe vII BAT zur Hälfte als sachbear-
beiter berücksichtigt.

Nach den gìeichen Kriterien hat der 0RH die statistischen Erìedigungen
in den Jahren r97B bis r9g2 bei den staatr ichen Ausgìeichsämtern in
Bayern untersucht. Dabei zei gte si ch, daß di e stati sti sche Durch-
schnittsl ei stung der staatl i chen Ausg l e.i chsämter i n Bayern schon i n den
Jahren 1978 und 1979 deutlich unter dern Bundesdurchschnitt lag; sie hat
sich in den folgenden Jahren insgesamt weiter verringert. Daraus ergäbe
sich für die drei Hauptaufgabengebiete bei den Ausgl eichsämtern rein
rechnerisch ejn Personalijberhang von mehr als 100 Stellen. Bemerkenswert
ist auch, wie stark die Zahr der Erredigungen von Ausgìeichsamt zu Aus-
gleichsamt schwankt. So hatte z.B. im Jahr 19g2 in den Aufgabengebieten
schadensfeststel I ung und Hauptentschädigung bei neun Ausgl eichsämter.n
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ein Sachbearbeiter statistisch wenlger als 30 Fälle zu erledigen, wäh-

rend bei vier andenen Ãmtern zwischen 80 und 135 Fãlle bearbeitet wur-

den. Im Aufgabengebiet Kriegsschadenrente wanen die Fallzahlen bei zehn

Ausgleichsämtern auf unter 200 je Bearbejter abgesunken. Bei fünf ande-

ren Amtern wurden dagegen Fallzahlen zwischen 350 und 585 festgesteìlt.

Der ORH hat gebeten, dem Rückgang der Erl edi gungs- und Fal I zahl en im

Wege der Fachaufs'icht entgegenzutreten und durch geeignete organìsatori-
sche Maßnahmen darauf hìnzuwirken, daß auch die Ausgleichsämter in
Bayern wieder den Bundesdurchschnjtt erreichen. Er hat ferner vorge-

schìagen, die Bearbeitung der Kriegsschadenrenten, die zu einem erhebl i-
chen Teil über ADV abgewickelt werden, bei einigen wenigen Ausgìeichsäm-

tern zusammenzufassen.

Das Staatsministerium bestreitet zwar nìcht, daß die durchschnittl ichen

statistischen Erledigungen pro Bearbeitelin den letzten Jahren zurück-
gegangen sind. Es geht bei seiner Bewertung jedoch von anderen Berech-

nungsgrundìagen aus und komrnt deshalb zu einer geringeren Anzahl von an-

rechenbaren Dienstkrãften und damit zu etwas höhenen statistischen Erle-
digungszahlen. Insbesondere weist das Staatsministerium darauf hin, daß

neben den statistisch ausgewiesenen Er'ledìgungen zahì reiche statistisch
nicht erfaßte Teilbeschejde ergangen seien. Ferner habe der 0RH bei sei-
ner Prüfung teilweise nìcht berücksichtigt, daß einige Dienstkräfte auf-
grund von Leitungs-, Prüf- und Hil fstätigke'iten fijr die Sachbearbeitung

n i cht vol I zur Verfügung stehen. Schl i eßl i ch sei davon auszugehen, daß

die jetzt noch zu erledìgenden Rest- und Anrechnungsfä11e schwieriger
und vor alìem auch zejtaufwendìger zu bearbejten sejen als in frijheren
Jahren und daß evtì. njcht voll ausgelastetes Personal in anderen Ar-
beitsgebieten eingesetzt werde. Das Staatsministerium sei schon bisher
unterdurchschnittl ichen Leistungen nachgegangen.

Die Stel ì ungnahme des Staatsmi n i steri ums vermag dì e Auffassung des ORH

nicht zu widerìegen; insbesondene erscheinen die vom Staatsministerium
verwendeten Berechnungsgrundlagen in manchen Hinsicht zweifelhaft. Wenn

man gìeìchwohl von den Zahlen des Staatsministeriums ausginge, ergäben

sich für das Jahr 1982 in der Schadensfeststellung 60,9, in der Haupt-

entschädigung 50,9 und in den Kriegsschadenrente 274 Erledigungen bzw.

Fäì le pro Bearbeiter. Damit wäne auf der Grundlage der statistisch aus-
gewerteten Arbeitsergebnisse ìm Jahr 1982 in den drej Hauptaufgabenge-

bieten der Ausgìeichsämter immer noch eìn Personaìüberhang von etwa 75

Sachbearbeiterstel I en vorhanden gewesen.
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Die Auffassung, daß die zu bearbeitenden Fälìe, insbesondere die Alt-
und uraìtfälle, in den letzten Jahren schwieriger geworden seien, wird
durch die laufenden Prüfungen des Bundesrechnungshofs nicht bestätigt.
Dieser hat mehrfach ausdnückl ich auf den relativ geringen schwierig-
keitsgrad derartiger Fä1le hingewiesen. Davon abgesehen könnten etwaige
Erschwernisse allenfalls das Aufgabengebiet Schadensfeststellung beri;h-
ren, nicht dagegen die Aufgabengebìete Hauptentschädigung und Kriegs-
s chaden rente.

Der ORH hält daher einen zügigeren personalabbau in Verbindung mit der
Verringerung der Zahl der Dienststellen für unabweisbar.

27.4 Außenstel'len des Landesausgleichsamtes und Beschwerdeausschüsse

Die sieben Außenstellen des Landesausgleichsamtes waren am l. Dezember
1982 mit insgesamt 43 Dienstkräften besetzt. Davon hatten rechnerisch
nur rd.15 Personen, d.s. durchschnittlich etwa zwei Bedienstete pro Re-
gierungsbezirk, Tät'igkeiten auszuüben, die rnit den Aufgaben des Landes-
ausgleichsamts im Zusammenhang stehen. Das übrige personal gehörte teil-
weise den acht Beschwerdeausschüssen an (22 Bedienstete) oder wurde für
sonstige Aufgaben, 'insbesondere Flüchtl ingsangelegenhe.iten, eingesetzt.
Fachaufsichtliche Maßnahmen gegenüber den Ausgleichsämtern durch diese
Stelìen sind nur noch se'lten erforderlich; die Fachaufsicht wird häufìg
v0m Landesausgleichsamt selbst wahrgenommen.

Der ORH hatte bereits im Jahr 1975 angeregt, wegen des Rückgangs der
Aufgaben nur noch zwei Außenstelìen (Nord- und südbayern) einzurichten.
Die nunmehr durchgefuhrte prüfung hat ergeben, daß zur Er.fülìung der
Aufgaben des Landesausgl ei chsamtes Außenstel I en ni cht mehn benötigt
werden und denen Aufgaben ohne wesentliche Zunahme der Arbeitsbelastung
vorn Landesausgìeichsamt selbst übernommen werden könnten. Aus djesem
Grund wurde vorgeschì agen , d i e Außenstel I en des Landesausg l eichsamtes
aufzulösen sowie die Zahl der Beschwerdeausschijsse zu verringern und die
Ausschüsse möglichst bei ejner Regier.ung zu konzentrieren.

Das staatsministerium hat mitgeteììt, daß eine Konzentration der Außen-
stellen fachlich zwar möglich sei. Allerdings solle dies erst in der
spätphase des Lastenausgleichs und nur durch Zusammenìegung von Außen-
stellen geschehen. Die Auflösung sämtìicher Außenstellen werde nicht er-
wogen. Eine Reihe von Aufgaben, die derzeit von den Außenstelìen wahrge_
nqnmen werden, müßten in diesem Falì auf das Landesausgleichsamt über-
tragen werden, u,as dort a) personalnehrungen führen würde. Eine Ent-
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scheldung über die Zusarunenlegung der Außenstellen efnschlleßlich der
Beschwerdeausschüsse sel noch nicht getroffen; dlese könne vor llltte des

Jahres 1985 nlcht erwartet rcrden.

Der ORH vertritt neltorhin die Auffâssung, daß dle nun schon selt Jahren
nicht mehr ausgelâsteteñ Außenstellen des Landesausglelchsamtes zumin-
dest auf elne bls zwel Außenstêllen verringert werden sollten.

Der Schrlftwechsel lst noch nlcht abgesch'losSen.
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E I N ZEL P L A N 13
(ALLGE¡4EINE FINANZVERWALTUNG)

28 Steueraufkorren und Steuerefnnahnen
(xap. t3 01)

Die sich berelts 1982 abzeichnende Aufwärtsentwicklung der Zuwachs-
rate des Steueraufkommens hat sich l9g3 verstärkt.

Haupteinnahmequelle des Staates bei den Steuern ist weiterhin die
Lohnsteuer. Die höchste Steigerung der Steuereinnahmen liegt bei der
Umsatzsteuer, was auf die konjunkturelle Erholung der lllrtschaft,dle Anhebung des Steuersatzes und die Erhöhung des'Landesanteili am
Umsatzsteueraufkommen zurückzuführen ist.

28-1 Das im Freistaat Bayern erzielte Gesamtaufkommen an Gemeinschaftsteuern
des Bundes und der Länder sowie an Landessteuern (einschließlich der
Zerìegungsanteile bei der Lohn- und Körperschaftsteuer) hat sich wie
folgt entwickelt:

Zahl enübersi cht 1

Jahr Mio DM Veränderungen
gegenüber dem

Vorjahr
v.H.

1979

I 980

1 981

1982

1 983

40 137 ,1

42 142,6

43 199,5

44 770,0

47 337,4

+ 5r9

+ 5r0

+ Zrs

+ 3,6

+ 5,7

Das Steueraufkommen ist im Haushaltsjahr l9g3 um 2s67,4 Mio DM (d.s.
5'7 v.H.) gegenüber dem vorjahr gestiegen. Damit hat sich der bereits im
Vorjahr erkennbare Aufwärtstrend 19g3 verstärkt.
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Vom Gesamtaufkommen an Steuern verblieben dem Freistaat
der jeweiligen Anteile des Bundes und der Gemeinden in

ren 1979 bis 1983 folgende Steuereinnahmen:

Bayern nach Abzug

den Haushal tsi ah-

Schaubild zeigen, wie sich die

Steuerarten im einzelnen ent-

Zahl enübersi cht 3

Zahl enübers i cht 2

Die Steuereinnahmen des Staates im Jahr 1983 sind gegenUber dem Voriahr

um 1576,1 Mìo DM (+ 6,9 v.H.) gestiegen und lagen somit um 343'7 Mio DM

ljber den im Haushal tspl an veranschl agten Sol I beträgen.

Die nachfoìgende Zahlenübersicht 3 und das

Einnahmen des Staates aus den wichtìgsten

wickelt haben:

lahr Soll lt. Haus-
hal tspl an

Mio DM

I st-Ei nnah-
men

Mio DM

Veränderung der
Ist-E'innahmen
opopniiher dpm

Anteil an den
Gesamtei nnah-
men d. Staates

v.H.

Haushal ts-
pl an
v.H.

Vorj ah r

v. H.

1979

1 980

1 981

L982

1983

19 774,9

2L 237,5

21 775,0

22 763,o

23 959,7

20 349,4

2L 322,5

2t 629,0

22 727 ,3

24 303,4

+ 2r9

+ 0r4

- 0r7

- 0r2
+ lr4

+ 7r7

+ 4r8

+ l14

+ 5r1

+ 6,9

66,9

65,2

63,8

64 ,6

67 ,0

Jahr Lohn-
steue r

Mio DM

Umsatz-
steue r

DMMio

Ei nkommen-
steue r

DMMio

Kö rpe r-
scha ft-
st eue r
Mio DM

Kra ft-
fahrzeug-
steue r
Mio DM

Ve rmögen
st eue r

DMMio

1979

I 980

t 981

r982

I 983

7 014,5

7 800,9

I 337 ,2

8 901,9
g 437,8

4 770,3

5 448,0

5 413,3

5 596,9

6 325,8

2 857 ,7

2 745,7

2 633,r

2 467 ,2

2 324,4

1

1

i

173,9

663,o

414 ,5

800,7

942,7

1

1

r 324,1

I I77 ,B

r 20r,2

r 226,5

I 277 ,2

710 ,5

718 ,1

830,7

817,3

823,7
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Entwick'lung der Einnahmen des Fre'istaates Bayern

aus den wjchtigsten Steuerarten (1979 bis 1983)
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28.2.1 Der Anteil des Staates
gegenüber dem Vorjahr um

zu.Die Lohnste
ren die einnahmestärkste
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am Lohnsteueraufkommen des

535,9 Mio DM (+ 6,0 v.H.)
u e r stellt damit wieder

Steuer dar.

Jahres 1983 nahm

auf 9437,8 Mio DM

wie in den Vorjah-

1983
Mio DM

3 579,6

' 22,7

2 768,9

In dì e Beurtei I ung des Lohnsteueraufkommens muß al I erdi ngs eì nbezogen

werden, daß Steuererstattungen bei der Veranì agung von Arbeitnehmern,
deren Steuern der Lohnsteuer zufließen, nicht bei dieser, sondern bei

der Einkommensteuer abgesetzt werden und damit zu einer Minderung des

Einkommensteueraufkommens führen. Durch die ständig steigende Zahl von

zur Einkommensteuer zu veranìagenden Arbeitnehmern haben sich die Er-
stattungsbeträge für Arbeitnehmer bei der Ejnkommensteuer von 550,4

Mjo DM im Jahr 1979 auf 1174,5 Mjo DM im Jahr 1983 mehr aìs verdoppelt
(vsì. TNr. 28.2.3).

28.2.2 Der stärkste Einnahmenzuwachs ist mit 728,9 l{io DM (+ 13,0 v.H.) bei

der U m s a t z s t e u e r zu verzeichnen. Zu den ft4ehreinnahmen

haben die konjunkturelle Erholung der Wj rtschaft, die Anhebung des

Steuersatzes zum 1. Juli 1983 auf 14 v.H. und die Erhöhung des Landes-

anteils am Aufkommen der Umsatzsteuer von 32,5 auf 33,5 v.H. beigetra-
gen. Di e Entwj ckl ung der dem Land verbl i ebenen Ei nnahmen aus der Um-

satzsteuer zei gt foì gende Aufsteì ì ung:

Umsatzsteueranteìl des Staates am Auf-
kommen der Finanzämten ohne Länder-
fìnanzausgì eich (Tit. 015 01)

Länderfinanzausgleich (Tìt. 015 01)

Vom Bund iiberwiesener AnteiI an der
Einfuhrumsatzsteuer (Tit. 016 0i)

abzügl ich Ausgìeichszahìungen an den
Bund zum Ausg l ei ch der fi nanzj el I en
Foì gen des Steuenentlastungsprogramms
und der Verbesserung des Famiìien-'lastenausgìeichs (Tit. 016 02)

Landesantei I somit

t982
Mio DM

3 015,g

49,8

2 53I,7

-0
5 596,9 6 325,8

Der Ei nnahmezuwachs beim UmsatzsteueranteiI des Staates am Aufkommen

der Finanzämter betrâgt 563,8 Mio DM (+ 18,7 v.H.). Davon èntfallen
372,6 Mi o DM (I2,4 v.H. ) auf ei ne Mehrung des Umsatzsteueraufkommens

bej den Finanzämtern, 19I,2 Mio DM (6,3 v.H.) beruhen auf einer Verän-

derung den Verteilung des Umsatzsteueraufkommens zwischen Bund und Län-

dern.
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28.2.3 Auch imJahrlgS3waren die Einnahmenausder E i n komme n-
s t e u e r rückìäufig; sie verminderten sich gegenüber dem Voniahr

um 142,8 Mio DM (= 5,9 v.H.). Hierauf haben sich allerdìngs in zuneh-

mendem Umfang die aus dem Aufkommen an Einkommensteuer zu leistenden

Zahl ungen ausgewi rkt , di e kassenmäß i g von den Ei nnahmen abgesetzt

werden, ndmì i ch

- die Investitionszulagen mit 119,8 Mio DM (+ 143,5 v.H. gegenüber

1e82 ) ,

- dìe Erstattungen bei der Veranlagung von Arbeitnehmern mit 1174,5 Mìo

DM (+ 14,5 v.H. gegenüber 1982).

Im folgenden wird aufgezeigt, wie sich diese Zahìungen in den letzten
Jahren entw'ickel t haben

Zahl enübersicht 4

Rechnet man diese Beträge den netto gebuchten Einnahmen aus der Einkom-

mensteuer h i nzu, so ergi bt si ch für den Zei traum 1979 bi s 1983 kei n

Rückgang, sondern eine leichte Steigenung (+ 5,1 v.H.).

Daneben hat sich die weiterhin anhaltende Hinwendung der Betriebe zur

Rechtsfonn der juristischen Person nicht unbeachtlich einnalmemindernd

ausgewirkt. Der Rückgang der Einkommensteuer muß deshalb auch im Zusam-

menhang mit einem Anwachsen der Lohnsteuer und Körperschaftsteuer ge-

sehen werden, we'il sich durch die Umwandlung und Fortführung eines Be-

triebes in der Rechtsform einer juristischen Person - ein bei allen
Finanzämtern zunehmend zu beobachtender Trend - einerseits das Aufkom-

men an Lohn- und Körperschaftsteuer erhöht, andererseits aber das Auf-

kommen an Einkommensteuer durch die Anrechnung von Lohnsteuer, Körper-

schaftsteuer und Kapitalertragsteuer vermindert wird.

r979 1980 1981 1982 1983

Investitionszuì agen aus
der Ei nkommensteuer
(Landesanteil )

Erstattungen nach $ 46
EStG (Landesanteil /Sol l -
bet räge )

33,7

550,4

41 ,3

661,7

48,9

87r,7

49,2

1 025,4

119,8

I 174 ,5
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28.2.4 DerElnnahmezuwachs bel der Kö rpe rs c h a ftsteuer be-

trägt 1983 142,0 l'lio DM (7,9 v.H.). Dieser Betrag ergibt sich als Saldo

aus einer Erhöhung der von den bayerischen Finanzämtern erhobenen Körper-
schaftsteuer um 218,5 Mio DM (+ 13,4 v.H.) und einer Verminderung des

Zerlegungsanteils an der Körperschaftsteuer um 76,5 Mio DM (-45,2 v.H.).

28.2.5 Bei den Landessteuern lst im Jahr 1983 die Kraftfahrzeugsteuer um

4,1 v.H. gestlegen, die Vermögensteuer mit einer gerlngfügigen Stelge-
nung von 0,8 v.H. fast gleich geblieben.

Die lm Haushaltsjahr 1983 vom Staat vereinnalmte Gr un de r-
w e r b s t eu e r inHöhevon523,6MioDMliegt un29l,9MioDMüber
dem Ergebnìs des Jahres 1982 (225,7 l',lio DM). Dies ist wesentlich darauf
zurückzuführen, da$ die Grunderwerbsteuer nach neuem Recht (Grunderwerb-

steuergesetz 1983) für Erwerbsvorgänge nach dem 31. Dezember 1982 in vol-
ler Höhe dem Staat zusteht, während die Steuer bis dahln n1t 4/7 den Kom-

munen als eigene Einnahme zugestanden hatte.

Das Gesamtaufkommen an Grunderwerbsteuer bei Staat und Gemeinden betrug

1982 526,6 Mio DM und 1983 660,2 Mio DM. Das Mehraufkommen lag damit
kassenmäßig im Jahr 1983 um insgesamt 133,6 Mio DM (+ 25,4 v.H.) über dem

Ergebnis des vorjahres. Eine endgültige Aussage über die finanziellen
Auswirkungen der Gesetzesänderung ist wegen der gesetzlich vorgesehenen
0bergangsregelung (teilweise l,lahlmöglichkeit zwischen altem und neuem

Recht) und der wirtschaftlichen Dispositionsmöglichkeit des Zeitpunktes
ei ner Grundstücksveräullerung derzei t noch ni cht nräg'l i ch.
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llehrergebnisse der steuerl ichen Betriebsprüfung

Die Betriebsprüfung ist ein wichtiges Instrument zur richtigen und
glelchmäßigen Erhebung der steuern. Ihre Bedeutung läßt sicñ unter
anderem auch an der Höhe der echten Steuernachhoìuñgen ablesen. Die-
se können jedoch, da sie nicht ohne weiteres vermehlbar sind, nicht
zum entscheidenden Kriterium für den Bedarf an prüfern gemacñt wer-den. unbeschadet dessen sollte der prüfungsturnus bei-den l.littel-
und Kleinbetrieben alsbald dem Bundesdurchschnitt angepaßt werden.

29.L Vorbemerkung

Die öffentliche Diskussion um die Effektivität der steuerlichen Betriebs-
prüfung hat sich in iüngster Zeit immer stärker auf das sog. Mehrergebnis
der Betriebsprüfung konzentriert. Hierbei wurde insbesondere die Frage
aufgeworfen, ob die Betriebsprüfung endgüìtige Steuerausfälle verhindert
oder die Erhebung der Steuern ìedigìich zeitlich verìagert. Der zweite
wesentl iche Punkt dieser Diskussion betrifft das Mehrergebnis je einge-
setzten Betriebsprüfer, aus dem teils die lvkiglichkeit großer Steuermehr-
einnahmen durch eine Verstärkung der Betriebsprüfung, teils die Unwjrt-
schaftl i chkei t ei ner sol chen Î''laßnahme wegen ni cht kostendeckender Ergeb-
nisse abgel eitet wi rd.

Da diese Fragen auch für den Staatshaushalt von besonderer Bedeutung
sind, hat sie der ORH näher untersucht. Vorweg muß allerdings bernerkt
werden' daß das steuerliche Mehrergebnis nur einen Teiìaspekt der Be-
triebsprüfung ausmacht, dessen einseitige und ausschl ießl iche Betrachtung
und wertmäßige Gewichtung dem [,lesen und der Aufgabe der Betriebsprüfung
nicht gerecht wird. Aufgabe der Betniebsprüfung ist es, zur richtigen und
gleichmäl3igen Erhebung der Steuern beizutragen. Eine abschließende 0ber-
prüfung der Besteuerungsgrundìagen auf ihre Richtigkeit kann insbesondere
im unternehmerischen Bereich ìn der Regeì nicht durch den Innendienst der
Finanzämter, sondern nur durch eine Prüfung im Betrieb selbst erfolgen.
Ein wejterer nicht unwesentl icher Beitrag der Betriebsprüfung zur richti-
gen Steuererhebung liegt jedoch auch und gerade in der prophyìaktischen
l.lirkung auf die zutreffende Erklärung der Besteuerungsgrundlagen.
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29.2 Echte Steuernachholungen und bloße Verlagerungen in der zeitlichen Erhe-

bung der Steuern

29.2.1 Anlage der Untersuchung

Um mit vertretbarem Aufwand zu einer möglichst gesicherten und repräsen-

tatjven Aussage über die l|ehrergebnjsse der Betriebsprüfung in Bayern zu

gel angen, hat der ORH im Jahr 1983 bei neun Betriebsprijfungsstel I en,

d.s. 20 v.H. der Betriebsprüfungsstel len in Bayern, Untersuchungen über

das steuerl iche I'lehrergebnis durchgefijhrt. Entsprechend dem Auf kommen an

Mehrsteuern wurden sechs Betriebsprüfungsstellen aus dem Bereich der OFD

München und drei Betriebsprüfungsstellen aus dem Bereich der OFD Nürn-

berg ausgewählt. Ferner wurde bei der Auswahl der Betriebsprüfungsstel-
len berijcksichtigt, daß sich Auswirkungen auf das Mehrergebnis der ein-
zelnen Betriebsprüfungsstelle sowohl aus der unterschiedlichen Struktur
und Größe der Betriebe jn den Bereichen Stadt und Land als auch aus der

Zuständigkeìt eines Finanzarntes für Betriebe von natürlichen Personen

und/oder für Kapital geseì ì schaften ergeben können.

Vom Mehrergebnìs der Betriebsprüfung in Bayern im Jahr 1981 in Höhe von

1,395 Mrd. DM entfielen auf die für die Untersuchung ausgewählten Be-

triebsprüfungsstelìen insgesamt rd.352 Mio DM, d.s. rd.25 v.H. des Ge-

samtmehrergebni sses.

Bej jeder Betriebspri.ifungssteììe wurden 50 v.H. der geprüften Großbe-

triebe und jeweils 25 v.H. der geprüften Mittel- und Kleinbetriebe eines

Jahres untersucht, was einer Summe des untersuchten Mehrergebnisses von

etwa 50 v.H. bzw. 25 v.H. des Gesamtergebnisses der Betrjebsprljfungs-
stel le in der jeweiligen Betriebsgrö¡3enkìasse entspricht.

Für die Unterscheidung in echte l''lehnergebnisse und reine Verlagerungen

wurde wj e fol gt abgeg renzt: l)

Echte Mehrergebni sse:

a) Nichtversteuerte Ei nnahmen,

b) Aktivierung beì t,lj rtschaftsgütern (insbesondere Grund und Boden), bei
denen eine Absetzung für Abnutzung (AfA) nicht zugelassen ist,

l) Vgl. Protokoll 0ber die Sltzung des Ausschussês ftlr STaatshaushalf und Flnanzfragen des
8ayer. Landlages am 3.2.1983 S. 4l
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c) Akt'ivierungen mit Abschreibung in 30 und mehr Jahren (ìnsbesondere bei
Gebiiuden) wegen des mehr als 100%igen Zinseffektes,

d) Anderungen des Bewertungssystems bei l,larenbeständen, Vorräten, Forde-
rungen, Delkredere, Garantierückstellungen usw., die auch in Zukunft
beizubehalten sind und damit während des Bestehens des Unternehmens
Dauerwi rkung aufwei sen,

e) Wegfaì I von Pensi onsrückstel I ungen,

f) Privatentnahmen aller Art, Erhöhung der Betriebseinnahmen bei Gewinn-
erm'itt'lung nach $ 4 Abs. 3 EStG, verdeckte Gewj nnausschijttungen und
sonstige Hinzurechnungen außerhalb der Bììanz,

g) Erhöhung der Nichtgewinneinkünfte, Kürzung der Sonderausgaben und der
Ta ri ffrei bet räge ,

h) Anderungen bei sonstigen Steuern, rvie Lohnsteuer, Vennögensteuer,
Grunderwerbsteuer, Investitionszul age.

Reine Verlagerungen:

Tatbestände, die nicht zu den echten lvlehrergebnissen nach a) - h) zählen,
wurden den Gewinnverlagerungen zugerechnet.

Soweit die Tatbestände f) - h) zu nur kurzfristìgen Ver'lagerungen geführt
haben, z.B. wegen unterschiedlicher Auffassung über den Zufluß oder Ab-

fluß von Geldern am Ende bzw. Beginn eines Jahres, sind sie den reinen

Verlagerungen zugerechnet worden.

Auch Umsatzsteuermehrungen, z.B. bei Bauunternehmen durch richtiges Vor-

ziehen des Zeitpunkts der Besteuerung von der Rechnungssteì lung auf den

Zeitpunkt der Fertigstel I ung und {)bergabe der l.li rtschaftsgüter, wurden

den Verlagerungen zugerechnet, ebenso Fälle mit [.lechselwirkung, bei denen

Mehrwertsteuer und Vorsteuerabzugsberechtigung beim Leistungsempfänger

sich entsprechen, z.B. Einbringung oder Veräußerung e'ines Betriebes.

Bei der Gewerbesteuer wurden die Steuermehrungen dunch Hi nzurechnungen

beim Gewerbeertnag und beim Gewerbekapital sowie aus dern Ansatz eines
höheren Einheitswertes des Betriebsvermögens als echte Mehrungen ange-

s ehen .

Die auf G e w i n n erhöhungen beruhenden Mehrungen bei der Gewerbeer-

tragsteuer wurden im Verhältnis der echten zu den rein verlagernden Ge-

winnerhöhungen aufgeteilt und entsprechend zugerechnet.
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Die auf die echten Gewjnnerhöhungen anfallenden Gewerbesteuern sind von

diesen abgesetzt worden.

Ergebnis der Untersuchung:

Bei insgesamt 1314 untersuchten Fällen (593 Grog-, 493 Mlttel- und 228

Kleinbetriebe) mit rechtskräftigen Mehrsteuern von rd. 170 Mio DM ergab
sich ein Anteil an echten Mehrsteuern von insgesamt 60 v.H. (Bandbreite
bei den ausgewählten Betriebsprüfungsstellen 55,1 - 68,7 v.H.).

In den einzelnen Betriebsgrößenklassen betrug der Anteil der echten I'bhn-
ergebnisse bei den

Großbetrieben 58,5 v.H. (Bandbreìte 45,2 - 68,9 v.H.)
Mittelbetrieben 72,4 v.H. (Bandbreite 54,7 - 82,6 v.H.)
Kìeinbetrieben 84,7 v.H. (Bandbreite 71,5 - 94,9 v.H.)

t'lährend dje den echten Mehrergebnissen zugerechneten langfristigen Verla-
gerungen bei den Mittel- und Kleinbetrieben nur von untergeordneter Be-

deutung waren, ìagen sie bei den Großbetrieben bei etwa einem Drittel des

echten Mehrergebni sses.

In 185 (14,1 v.H.) der untersuchten Fälle ergaben sich durch die Be-

triebsprüfung bei einer oder mehreren steuerarten Minderergebnisse (Er-
stattungen), 41 (3,1 v.H.) der untersuchten Prüfungen schlossen insgesamt
mit einer Steuererstattung ab, die im Einzelfall bis zu 330 000 DM betra-
gen hat.

Das gesamte Mehrergebnis der steuerl ichen Betriebsprijfung in Bayern hat
im Jahr 1981 1395 Mio DM betragen; davon entfallen 1381 Mio DM auf die
vom ORH untersuchten Bereiche der Grol3-, Mittel- und Kleinbetriebe (der
Rest betrifft Kleinstbetriebe). Legt man die vom ORH ermittelten Anteile
an echten Mehrergebnissen zugrunde, so ergibt eine Hochrechnung folgendes
Bild:
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Zahl enübersicht I

Hiernach sind 62 ,2 v.H. den bei der Betriebsprüfung erzi elten l.4ehrergeb-
nisse im Bereich der Groß-, Mittel- und Kleinbetriebe als echte fr4ehrer-
gebnisse zu werten.

29.3 Mehrsteuern je Betriebsprijfer und Betriebsprüfung

Beim Auswe'i s der durchschnjttl ichen Mehrsteuern je Betriebsprüfer kann
wegen der Personalfluktuation während des Jahres nicht von der Zahl der
vorhandenen Prljfer, sondern nur vom tatsächlichen Prüfereinsatz ausgegan-
gen werden. Für einen Betriebsprüfer werden hierbei von der Steuerverwal-
tung bundeseinheitlich 225 prüfungstage (Außen- und Innendienst) im Jahr
angesetzt ( "ei ngesetzter Betri ebsprüfer', ) .

Die Summe der Mehrsteuern nach Betriebsprüfungen und ihre rechnerische
umlegung auf den eingesetzten Betriebsprüfer stellt sich in den Jahren
1981 bis 1983 wie folgt dar:

Zahl enübersicht 2

steuerl i ches Mehrergebni s
i nsoesamt

echtes Mehrergebni s

Mio DM v.H. Mio DM v.H.
Großbet ri ebe

Mittelbetriebe
Kì ei nbetri ebe

1 068,9

248,g

63.6

77 ,4

18 ,0

4.6

625,2

180,1

s3.9

72,8

20,9

6.3
zusammen 1 381,2 100 ,0 859,2 100.0

l98l t982 l98l
llehrergebnis

llio D+1

ern9es.
P¡üfer

lþhsat6uern
Je elnges.

P¡üfer
tDt{

llehrergebnig

llio ü{

elng€s.
P¡üfer

Itehrateuorn

Je ê1n9es.
Prüfer

ït)tl

llehrergebnia

llio Dl{

e¡n9es.
P¡i¡fer

llehrateue¡n
Je e¡ngesr

Prüfe¡
Itil

BundesgebieÈ
¡nEges. 6 l0t,t 9 016 74t,5 1 49l,tr 9 024 Bl0,r 7 Ûtt,5 I 948 875,2

Sayern

OFD lljnchen

oFD Nürnbarg

L t95,4

9to,9

464,5

r 5t9

890

6119

906,1

t 046,¡

715,8

I 610,5

t 168,4

442,1

I 507

864

64i

l.068,9

r 152,2

687 ,9

r 7L1 ,9

I 1r5,8

592,t

L 492

s46

646

I t51,6

I t4t,7

901, I

Schrankungebreì.te

alle oFDren

4t4
bis

I 086

506

bis
T J52

466
bis

L 597



-101-

Die große Schwankungsbreite des Mehrergebnisses je eingesetzten Betriebs-
prtjfer sowohl innerhalb Bayerns als auch innerhalb des Bundesgebietes

spiegelt die untersch jedl iche Betriebs- und Wi rtschaftsstruktulin den

einzelnen Oberfinanzbezirken wieder. Durch die großen Differenzen in der

Höhe der Mehrsteuern je Betrìebspri.ifer wird aber auch ersichtìich, wie
problematisch es ist, allein aus der Höhe des durchschnittlichen I'lehrer-
gebnisses je Betriebsprüfer die Forderung nach genereìler Verstärkung des

Betriebsprüfungsdienstes abzuleiten. tjn Bl ick auf dje Herkunft der lrlehr-

steuern nach Größenordnung der Betriebe zeigt ferner, daß eine Vermehrung

des Ergebnisses durch einfache Muìtip1 ikation mit der Zahl der Betriebs-
prüfer nicht möglich ist, weil der Großteil der l4ehrsteuern aus der Prü-
fung von Größt- und Großbetrieben stammt, be'i denen eine lückenlose Prü-
fung aller Veranlagungszeitrãume stattfindet.

Die Aufteilung der Mehrsteuern auf Groß-, Mittel- und Kleinbetriebe
stellt sich wie folgt dar'(dìe Kleinstbetriebe bleiben hierbei außer Be-

t racht ) :

Zahl eniibers i cht 3

l4ehrsteuern in v.H.
1981 r982 1983

G Ì'l K G M K G M K

Bundesgebi et
'i nsgesamt 72,0 2I,0 5,2 74,9 L7 ,8 4rg 74,9 18,1 4rg

Baye rn

OFD München

OFD Nürnberg

76,6

76,I
77 ,6

17 ,8

18,2

17 ,1

4'6
416

4'4

77 ,g

7g,0

77 ,4

16 ,9

16 ,4
18 ,0

4ro

4'0
4'0

81 ,5

8t ,7
81 ,1

14,1

13,9

14,5

312

3'4
219

Schwa n kung sb rei t e
im Bundesgebiet

57 ,9

bi s

86,6

10,4

bis

28,9

2rL

bis

9,9

63,o

bis

85 ,9

9,9

bis

28,8

213

bis

9'1

57 ,4

bis

84 ,1

12,4

bi s

38 ,7

2r2

bis

9'6

In Bayern stammen jn den Jahren 1981 bis 1983 zwischen 76,6 und 81,5 v.H.
der I'4ehrsteuern nach Betniebsprüfung aus der Prüfung von Größt- und Groß-

betrieben. Die Prüfung von Mittel- und Kleinbetrieben hat jm gleichen
Zeitraum zusammen zwischen 22,4 und 17,4 v.H. des Mehrergebnisses er-
bracht. Hierbei handelte es sich um folgende Steuerbetrâge:
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Zahl enübersicht 4

Mehrsteuern in TDM

I 981 t982 1983

Großbetriebe OFD München

OFD Nürnberg

Baye rn

708 619

360 188

9r0 972

342 258

927 602

472 03e

1 068 807 r 253 230 1 399 63t

f4i ttel betriebe OFD München

0FD Nürnberg

Baye rn

169 155

79 519

191 731

79 79r

157 775

84 272

248 674 27r 522 242 051

Kleinbetriebe 0FD München

OFD Nürnberg

B aye rn

43 071

20 515

46 900

17 685

38 15f

17 L4I

63 586 64 585 55 30:

Die Stagnation bzw. das Absinken des lrlehrergebnisses bei den Mìttel- und

Kìeinbetrieben beruht insbesondere darauf, daß nach den zum l. Januar
1982 neu festgelegten Größenmerkmalen für die Einstufung der Betriebe in
die Betriebskartei eine ungewöhnìiche Zunahme der Großbetriebe a) ver-
zeichnen war und deshalb mehr Großbetriebe geprüft werden mußten, wodurch
die Zahl der Prüfungen bei den verbl iebenen Mittel- und Kleinbetrieben
stark abnahm. Damit ergab sich naturgemäß eine Verlagerung der lrlehrergeb-
nisse in den Großbetriebsbereich.

Das durchschnittl iche ltlehrergebnis eines für Mittel- und Kl einbetriebs-
prüfungen eingesetzten Prijfers läßt sich aus der Betriebsprüfungsstati-
stik nicht ennitteìn, wei'l weder die Zahl der ejngesetzten prüfen noch
die Prüfer'leistung für diesen Bereich statistisch gesondert ausgewiesen
wird. Somit sind auch die Ergebnisse evtl. vernehrter Prüfungen in djesem
Bereich nicht abschätzbar, weil keine allein wirksamen und eindeutig
quantifizierbaren Ursachen für ein Steigen oder Sinken des durchschnitt-
I ichen Mehrergebnisses festgestel lt werden können. so hat sich zum Bei-
spieì einerseits das Mehrergebnis je geprüften Fall jn den Jahren 19g2

und 1983 gegenüber 1981 erhöht, was für eine genauere Abwägung der pnü-
fungswijrdigkejt des Einzelfalles bei sinkender Zahl der prüfungen insge-
samt spricht. Andererseits ist im gleichen Zeitraum aber auch der prozen-
tual e Antei I der Prüfungen ohne Ergebni s gesti egen, wì e nachfol gender
übersicht zu entnehmen ist:
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Zahl eniibersi cht 5

1981 1982 r983
G M K G t4 K G M K

Mehrsteuern je
Prüfung in TDM

- Bayern

- Bundesgebiet

1,62,0

157 ,7

L9,7

L6,7

I0,8
8,3

174,9

169,2

25,4

16,8

13,4

8,7

172,8

161,6

24,9

18 ,7

12,3

9,3

P rüfungen ohne
Ergebnìs in v.H.
der durchgeführt
P rij f ungen

- Bayern

- Bundesgebiet

n

6'1
714

8,9

8,7

i5,5
13,6

6 
'3

7'8
10,1

9.1

18 ,4
Û,7

7'l
8r1

11,3

9,5

19,0

15 ,4

Die Darsteì'lung zeigt, daß der Nutzen der Betriebsprtifung als Kontrollin-
stitution nicht allein an dem zahlenmäßigen Ergebnis der durchgefijhrten

Pnijfungen gemessen wenden kann. Glejchwertig stehen neben diesen die

Uberprüfung des Steuerfalles als so'lchen und die zahlenmäßig nicht meß-

bare vorbeugende t,'lirkung.

29.4 Turnus der Betriebsprijfung

Das Verhältnis der Anzahl der jährlichen Prijfungen zur Zahl der vorhande-

nen Betriebe zeigt, wie oft jeder Betrieb ìm statistischen Durchschnitt

gepriift wird. Dies berechneb sìch fijr die Jahre 1981 bis 1983 wie folgt:

Zahleniibensicht 6

r981 l9B2 t98J

G M K G M K G M K

ZahI der Be-

triebe

Zahl der durch-
geführten Prü-
funqen

Prüfungsturnus/
Jahre

20 2J2

6 596

',1

tl7

T2

564

636

9rJ

r35 796

5 868

23,I

28 )65

7 161

4'0

Itz 952

t0 708

lz,4

I5l 181

4 B16

11,I

?B 365

I 098

tq

tJ2

9

982

119

r),l

I5J

4

lB1

499

34,I

Prüfungsturnus
im Bundesdurch-
schnitt

1q 8'0 I7 ,8 416 9r0 20 12 4r2 9,4 20,7
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Der deutliche Zuwachs an Großbetrieben in Bayern (rd. 40 v.H.) zun

1. Januar 1982 gegenüber dem Jahr 1981 beruht jm wesentljchen auf den

neuen Zuordnungsmerkmalen; die Zahl der Mittel- und Kleinbetriebe hat
sich bis zum Stichtag um rd.13 v.H. erhöht. Im Bundesdurchschnìtt er-
rechnet sich bjs zum Vergleichsstichtag eine Zunahme um rd.28 v.H. bei

den Großbetrieben, knapp 6 v.H. bei den Mittelbetrieben und rd.12 v.H.
bei den Kl ei nbet ri eben.

Der Prüfungsturnus der Betriebsprüfung in den einzelnen Betriebsgrößen-
klassen hängt nicht nur von dem Verhältnis der Anzahl der Betriebe zu den

vorhandenen Betriebsprüfern ab, sondern insbesondere auch davon, wìe um-

fassend bei der einzelnen Betriebsprüfung geprüft wird. Ein Vergleich der

Relation der eingesetzten Prüfer zu den jeweils vorhandenen Betrieben in
den einzelnen Bundesländern zeigt, daß sich auch bei vergìe'ichbaren Ver-
hältniszah'len völlig unterschiedliche Prüfungsabstände ergeben. Einzelne
Bundesländer mit relativ hohen Prüferzahlen haben beìspielsweise ìängere

Prüfungsabstände al s andere Bundesländer mit relativ niedrigen Prüferzah-
len. Daraus folgt, daß neben der Zahl der Prüfer auch die Art der Prüfung

wesentl ichen Einfluß auf den Prüfungsturnus hat. Neben der unterschiedli-
chen Anwendung der Schwerpunktprüfung ansteìle der Volìprijfung bestehen

offensichtlich auch Unterschiede in der Praxis der Prüfung bei den Groß-

bet ri eben.

In Bayern ist derzeit bei einer im Verhältnis a)r Zahl der Betriebe
leicht unterdurchschnjttl ichen Prüferzahl der Prüfungsturnus bei den Mìt-
tel- und Klejnbetrieben ìänger als im Bundesdurchschnitt, während er bei

den Großbetrieben kijrzer als im Bundesdurchschnitt jst.

tlie häufi9 - abgesehen von den Großbetrieben, bei denen Anschlul3prüfungen

durchgeführt werden - die übrìgen Betriebe geprüft werden sollen, um eine

zutreffende Besteuerung s i cherzustel ì en, i st kaum ei ndeutig zu beantwor-

ten, wei I di e Ausgangspos i ti onen zu unterschì edl i ch si nd. In der Verwal -
tungspraxis wurde bisher ein Turnus von etwa 10 Jahren bei Mittelbetrie-
ben und etwa 20 Jahren bei Kleinbetrieben zugrunde gelegt, der auch etwa

dem Bundesdurchschnitt entspricht. Ejn solcher Prüfungsturnus sollte je-
denfalls auch in Bayern angestrebt werden, zumal djese Zielvorstellung in
früheren Jahren bereits nahezu erreicht war.
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Der Gesichtspunkt der Gleichmäßigkeit der Besteuerung fordert außerdem,
den gegebenen oder angestrebten Prljfungsturnus in den einzelnen Amtsbe-

zirken durch gezielte Zuweisung von Prüfern mehr als bisher anzugìeichen.
Das Gefälle der Prüfungsabstände, insbesondere im Mittel-und Kleinbe-
triebsbereich (s. Zahlenübersicht 7), könnte hierdurch abgebaut werden.

Zahl enübersicht 7

29.5 Entwickl ung der Betriebszahl en

Bet ri ebsp rü fung

und des Personal standes ln der

Im vIII. und IX. Turnus der Betriebsprüfung (r.r.t97z - 3L.r2.t977) stieg
im Bereich der OFD Nijrnberg der Personalstand von 633 auf 790 sachge-
bietsleiter und Prüfer an und erreichte im X. Turnus mit 863 Bediensteten
am 1. Januar 1980 seinen bisherigen Höchststand. Im gìeichen Zeitraum
wurde das Personal im Bereich der OFD München, wo ein größerer Fehlbe-
stand aufzuholen vlar, von 788 auf ll71 sachgebietsleiter und prüfer ver-
mehrt und erreichte am 1. Januar 1979 mit 1210 Bediensteten den bisher
höchsten Stand. Mit dieser Personalausstattung kamen die Finanzämter, wie
in Zahlenübersicht 7 dargestelìt, in den Jahren 1978 -1991 (X. Turnus)
auf einen Turnus bei den Groß-, Mitteì- und Kleinbetrieben von 3,2/9,4/
2t'7 Jahren (OFD Miinchen) bzw. 3,4/9,3/22,3 Jahren (OFD Nürnberg) und

hielten damjt den in der Verwaltungspraxis angestrebten Prüfungsturnus
ei n.

X. ïurnus
1978 - l98t

aus dem XI. Turnus
1982/83

G M K G M K

Bayern ?1 9r4 2I 19 1r7 13,o 3219

OFD München

S chwankungs bre i t e

1a

2,9 - J,9

9'4

7,5 - r2,9

2I rj

r5,t - 36,D

316

2,9 - 5,7

l'3 19

ro,2 - 27,r

J5,O

2L,6 - 7O,4

OFD Nürnberg

Schwankungsb r ei t e

ir4

t,o - 4,7

a1

7 r8 - rL,3

22,J

16,9 - 29,5

319

J,J - 516

U.,8

8,2 - r8,9

l0,l

2r,o - 52rO

Finanzänter
München

Schwankungs bre i t e

3rJ

2r9 - 3,9

10,6

B,I - L2,7

25,4

r5,7 - t6,O

J19

t,6 - 5r7

I8,2

r4,9 - 27,L

48, 1

t9,o - 69,7
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Dle weitere Entwickìung im Eereich der 0FD Nürnberg führte zu einer ge-
ringfügigen Verminderung des Prüferbestandes auf 847 Bedjenstete bis zum

1. Januar 1984. Durch das zeitljche Zusammentreffen mit den Erhöhung der
Betriebszahlen auf den 1. Januar 1982 verlängerte sjch aber der prüfungs-

turnus ln den Jahren 1982/93 auf 3,9 Jahre bei den Großbetrieben, 11,g
Jahre bei den Mittelbetrieben und 30,1 Jahre bei den Kleinbetrjeben.
Deutlicher noch flel diese Entwicklung im Bereich der OFD München aus, wo

ab 1979 bls zum 1. Januar 1983 eln stetiges Absinken der Prüferzahlen auf
zuletzt 1090 Bedienstete zu verzelchnen war. Durch das Zusammentreffen
mlt elner hier noch stärkeren Erhöhung der Betriebszahlen fijhrte dies im

Zeitraum 1982/83 zu einer wesentlichen Verlängerung des Prüfungsturnus,
nämllch auf 3,6 Jahre bel den Großbetrieben und 13,9 b2w.35,0 Jahre bei
den Mittel- und Kleinbetrieben. Am 1. Januar 1984 waren im Bezirk der OFD

München wleder 1105 sachgebletsl eiter und prüfer im Betriebsprüfungs-
dienst tätig. Durch die auf den l. Januar 1995 neu zu erstellende Be-
triebskartei können sich allerdings die Zahlen der einzelnen Betrjebs-
größen nicht unwesent'lich verändern.

Im Großraum 1'/lünchen (Betriebsprüfungsstellen der Finanzämter München und

Fürstenfeldbruck) hat sich dìe Zahl von 4g2 Sachgebietsleitern und Be-

triebsprüfern am 1. Januar 1979 auf 420 am 1. Januar 19g2 vermindert, zum

1. Januar 1984 jedoch wieder auf 446 Bedienstete erhöht. Die zum Jahres-
wechsel 1984/85 im Oberfinanzbezirk München beabsichtigte Zuführung we.i-
terer Prijfer soll insbesondere den Finanzämtern im Großraum München zu-
gute kommen.

Auch der ORH hält angesichts der Verhältnisse im Großraum Mijnchen dort
ei ne personel I e verstärkung des prijfungsdì enstes für vordri ngì.i ch. Dar-
über hinaus sollte aber bei beiden Oberfinanzdirektionen wenigstens der
Personalstand der Jahre 1979 und 1980 wjeder angestrebt werden, um unter
Einschìuß der Folgerungen aus der neuen Betriebskartej in Verbindung mit
organisatorischen Þlaßnahmen (etwa vermehrte Anwendung der Schwenpunktprü-
fung) an den durchschnittì ichen Prüfungsturnus im Bundesgebiet bej den
Mittel- und Kleinbetrieben anschließen zu können.
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30 Il rtschaftl I che Unternehren

Staatl i che Seenschi ffahrt
(Kap.13 05 Anlage C Nr.8)

Die Staatllche Seenschlffahrt entspricht ln lhrer 0rganisations-
form nicht den Erfordernlssen eines kaufmännlsch elngerichteten
Staatsbetrlebs. Der ORH hat verschiedene organlsatorlsche und be-
trlebstechnische Anderungen vorgeschlagen, dle elne wl rtschaftl l-
chere Betrlebsführung erwarten lassen.

Der Frelstaat Bayern betrelbt auf dem Starnberger See, dem Ammersee, dem

Tegernsee und dem Königssee dìe gewerbsmä13'ige Beförderung von Personen

mit Fahrgastschi ffen.

Der ORH hat dje tl1 rtschaftsführung und 0rganisation des Staatsbetriebs
geprUft und auch Erhebungen bei der unmìttelbaren Aufslchtsbehörde, der

Bayerlschen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen (= SV)'

vorgenomrnen. Dabei hat slch folgendes ergeben:

30 .1 Wi rtschaftl i che Lage

30.1.1 Dje Jahresergebnlsse des Betrlebs sìnd überwjegend positìv; bereinigt man

sie jedoch um die Erträge, die nicht unmittelbar dem eigentlichen Be-

triebszweck zuzuordnen sind (u.a. Zinsen und Mjeten), so ergeben sich für
dìe reine Fahrgastschiffahrt überwiegend Verìuste:

Zahl enübersi cht 1

Beträge in TDM

I977 1978 t979 1980 1981 1982

Bi'l anzgewi nn/-Verl ust
a bzü g'l i ch

außerordentl iche und
neut ral e Ert räge

Ergebnìs aus Schiffahrl

332

329

404

265

_57

509

- 539

653

+ 804

9r7

+1164

849

+3 - 669 - 566 -tr92 - 113 + 315

Dìe Ergebnisse an den einze'ìnen Seen sind sehr unterschiedlich, teilweise
müssen nachhaltig hohe Verluste, insbesondere am Ammersee und am Starn-
berger See, hingenommen werden. Für den Zeitraum 1977 bis 1981 konnten

daher keine Gewinne an den Staatshaushalt abgeìjefert werden; es mußten

al I erdi ngs auch kei ne Verl uste übernommen werden, da i nnerbetri ebl i ch ei n
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Ausgìeich mögì ich war. Das Betriebsergebnis verbesserte sjch im Jahr
1982, weil weniger Pensionsrücksteìlungen erforderlich waren; es konnten
300 000 DM an den Haushalt abgeliefert werden.

Die Fahrgastzahlen, die Einnahmen aus dem schiffahrtsbetrjeb und die
durchschnittl jchen Fahrpreise stellen sich vereinfacht wje folgt dar:

Zahl enübers icht 2

t977 1978 1979 1980 i981 1982

Zahl der Fahrgäste
i n Tausend

Einnahmen aus dem
Schiffsbetrieb in TDM

durchschn. Fahrpreis
pro Fahrgast in DM

1 740

9 195

5,28

I 648

8 959

5,44

I 668

5269

5,71

1 529

9 365

6,12

1 569

10 336

6 ,59

1 566

10 400

6,64

30.1.2 Der Betrieb ist nahezu ausschließì.ich auf den wetterabhängigen Ausf.lugs_
verkehr angewiesen, wobei auch die unterschiedl iche Attraktjvität der
einzelnen Seen eine Rolle spieìt. Eìnige 9roße Schiffseinheiten erschwe_
ren die flexibìe Anpassung an die Nachfrage. Daraus erklären sich teìl-
weise trotz insgesamt sparsamer Wi rtschaftsführung die ungünstigen Be-
triebsergebnisse. Hierzu haben nach den Feststellungen des ORH aber auch
0rganisationsmängel und eine unzureichende Rationalisierung beigetnagen.
l'lenn auch wegen der Bedeutung der Schìffahrt für die Naherholung und den

Fremdenverkehr die Gewinnmaximienung nicht unbedingt im Vordergrund
stehen muß, so sol I te doch mehr al s bi sher auf ei ne an kaufmänni schen
Grundsätzen ausgerichtete Betriebsführung geachtet werden.

30 .2 Organ i sat i on

30.2.1 Der Betrieb der Staatl. Seenschiffahrt gehört zum Zuständigkeitsbereich
der SV. Diese betätigt sich aber nicht nur als Aufsichtsbehörde, sondern
fiihrt im Rahmen ihrer Behördenstruktur den Betrieb unnlittelbar. Bei zwei
Seen wurde der dortige "Teilbetrieb Seenschiffahrt" sogar in die ör¡jche
Seeverwaltung (Liegenschaftsverwaltung) ei ngegl ìedert.

Innerhalb der SV ist die Zustdndigkeit für den Betrieb auf vier Referate
aufgeteilt, die jeweìls direkt auf die Betriebsfijhrung bei den einzelnen
Seen einwi rken können, aber auch die unmittel bare Aufsjcht ausijben. Bei
den vier Seen sind selbst¿indige Verwaltungen (Schiffstationen) eingerich-
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tet, die nach Behördenmuster von einem eigenen Vorstand geìeitet werden.

Sie treten unter verschiedenen Bezeichnungen auf (2.8. "schiffstatìon",
"Staatl. Seeamt", "Staatì. Verwaltung"). Daneben ist als Betriebsfüh-
rungsorgan für den Gesamtbetrjeb am Königssee eine kaufmännische Leitung
eingerichtet, die aber nur eng begrenzt für þlaßnahmen zuständig ist, die
sich unmittelbar auf den Finanzpìan auswirken; eine echte Betriebsleitung
ist damit njcht verbunden. Auch fehlt eine Betriebssatzung.

30.2.2 Da die Betriebsführung auf mehrere Entscheidungsträger vertejlt und tejl-
weise zugleìch mjt Aufsichtsfunktionen vermengt ist und da der Betrieb
zudem tei I weì se organ i satori sch mj t der rei nen Seenverwaì tung verbunden

i st, si nd Zuständjgkeiten und Verantwortung njcht ausreichend k1 ar abge-

grenzt. Dìes widerspnicht den Haushaltsgrundsätzen für Staatsbetriebe,
wonach sie - entsprechend betriebswi rtschaftl ichen Erfordernjssen -orga-
nisatorjsch seìbständìg zu fuihren sind. Es ist damjt zu Schwjerigkeiten
im Geschäftsablauf gekommen. Dem Betrieb fehlt eine einheìtl iche be-

triebsnahe Führung, die fün das wirtschaftliche Ergebnjs des Unternehmens

dj e Gesamtverantwortung trägt, und ei ne davon abgegrenzte unmjttel bare

Aufsicht.

Der ORH hat deshalb gefordert, durch eine Geschäflsordnung die organisa-
torischen Verhältnisse des Betriebs neu zu ordnen und eìne eìgenverant-
wortl iche Betrjebslejtung eìnzusetzen.

30.3 Rationalìsierung

Dje Personalaufwendungen beanspruchen den größten Teil der Einnahmen aus

dem Schiffsbetrìeb:

Da diese Kosten stärker als
dig gewesen, noch mehr nach

dje Einnahmen gestiegen sind,
Rati onal ì sì erungsrnö91 i chkei ten

wäre es notwen-

zu suchen. Der

Zahl enübersicht 3

Bet rä ge .i n TDt'1

t97 7 I 978 r979 1980 1981 1982 Zunahme
1977 bi s
t982

Ei nnahmen aus
dem Schi ffs-
bet ri eb

L öhne, Gehä I -
ter, Pensì onen,
SozialIeistun-
gen (ohne Pen-
sionsrlickstel-
'I ungen )

9 195

6 334

I 959

6 736

9 526

6 797

9 365

7 225

10 336

7 4r0

10 400

7 469

13,1 v.H.

17,9 v.H.
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ORH hat daher auf eine Reihe von technischen l.4aßnahmen hingewìesen, die
geeignet sind, die wirtschaftl ichkeit zu verbessern, z.B. auf den Einsatz
wesentlich kostengünstigerer, wartungsarmer Motoren sowie auf dje Auflas-
sung von schwach frequentierten Landestegen und die fl exible Gestaìtung
der Fahrpìäne in Anpassung an das Fahrgastaufkommen. Ebenso wurde ange-
regt, das z.T. umständliche Fahrpreissystem zu vereinfachen. An einern See

mit 12 Anìegestellen waren 2.8.31 Prejsstufen vorgesehen, von denen nur
wenige auf gerundete Beträge ìauteten; im ungünstigsten Fall mußten für
eine Fahrt bis zu vier Fahrscheine ausgehändigt werden.

Auch jn der Verwaltung und im Rechnungswesen wäre die I,Jirtschaftljchkejt
zu verbessern gewesen. So bestanden neben einer Zentralbuchführung vier
weitere Buchführungen für die einzelnen schiffstationen, so daß der Be-
trieb im Ergebnis fünf Buchfühnungen hatte. Damit wurden Rechnungen, die
sich auf den Gesamtbetrieb bezogen, zuerst in den Zentralbuchführung ge-
bucht und anschließend den einzelnen schjffstationen zur Buchung der je-
wei l igen Teilbeträge mitgeteìlt; über die monatl jchen Abrechnungen ge-
langten die vier Teiìbeträge buchhalterisch dann wieder in die Zentral-
buchführung zurijck. t.lesentlich zu vereinfachen war auch die Lagerbuchhal-
tung.

Zur Leitung der einzelnen schiffstationen sind den sog. vorständen noch
technische Leiter (Werkmeister) beigegeben. l.lenn die Buchfijhrung ratìona-
I isient ist und die Geschäftsì eitung des ûesamtbetriebs ausreichende Zu-
ständigkeiten hat, kann die örtl iche Schiffstation vom technischen Leiter
allein geführt werden. Zusätzl iche Vorstände fi.jr die Betriebsteile sind
entbehrl ich.

30.4 l,lährend die SV am bisherigen Zustand grundsätzlich njchts ändern woìlte,
hat nunmehr das Staatsministerium den Finanzen als oberste Aufsichtsbe-
hörde die Vorschläge des ORH aufgegriffen. Es ist vorgesehen, eine Ge-

schäftsordnung zu erlassen und eìne eìgenständìge, fijr das wi rtschaftl i-
che Ergebnis verantwortl iche Betrjebsführung einzusetzen. Die SV sol ì nur
mehr die unmittelbare Aufsicht ausijben. Ferner werden die Buchfi.ihrung
zentralisiert, das Fahrpreissystern vereinfacht und eine Verkehrszählung
durchgeführt. Nach dem Ergebnìs der Ver"kehrszähìung wurde bereits e.in
Landesteg aufgeìassen, zwei weitere sollen foìgen; in weiteren Fällen
steht die Entscheidung noch aus. Im technischen Bereich werden verstärkt
Rational isierungsmögì ichkeiten untersucht.
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EINZELPLAN
(STAATSI.IINISTERIUI.IFURLANDESENTI.IIcKLUNG

UND UI,It.lELTFRAGEN)

Efflzlenz der planenden Yerraltung

befaßt

il; H;
m Abbau

'ltgetei I t.

Gegenstand den Untersuchung

Der oRH hat in den Jahren 1983 und 1984 die Effizienz der planenden ver-

waltung untersucht, soweit ihr die Ausarbeitung und Aufstellung von über-

geordneten, ijberörtl ichen zusammenfassenden und überörtl ichen fachl ichen

Programmen und Plänen sowie die Durchführung von Raumordnungsverfahren

obl i egt.

Für die Erfüllung der Aufgaben im sinne des Art.1 des Bayer. Landespìa-

nungsgesetzes (BayLPl G) wurden im Geschäftsberei ch des Staatsmi nj steri ums

fijr Landesentwicklung und umweltfnagen dìe gesetzlich vorgesehenen beson-

deren Pl anungsbehörden ei ngeri chtet:

Staatsmj ni sterì um al s oberste Landespì anungsbehörde '

höhere Landespl anungsbehörden bei den Regierungen '

untere Landespl anungsbehörden bei den Krei sverwaìtungsbehörden'

regionale P1anungsverbände und Regionalpìanungssteììen'

Hi ervon wurden d.i e für dì e Regi ona l pì anung zuständ i gen stel I en ( regi onaì e

planungsverbände und Regionalplanungsstel'len) und die höher"en Landespla-

nungsbehörden näher untersucht.

Das Staatsmjn.isterium für Landesentwick'lung und Umweltfragen selbst, das

über drei Planungsabteilungen verfügt, in denen Ende 1983 51 Beschäftig-

te des höheren, 14 Beschäftigte des gehobenen Dienstes und 22 sonstige

Beschäftigte tätig waren, wan nicht Gegenstand der untersuchung' Einmal

wi rd di e Personal besetzung auf der Mi n i steri al ebene wesentl i ch von der

14

31

31 .l

3l -1.1
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pol iti schen l.lertung der Pl anungsaufgaben beei nfl ußt. Zum

eignete Kriterien für eine objektive Auseinandersetzung

rechte Personal ausstattung anges i chts der Kompì exität
derzej t nicht verfügbar.

andenen sind ge-

ijber di e sachge-

di eser Aufgaben

Von der Untersuchung der Kreisverwaltungsbehörden als untere Landespla-
nungsbehörden wurde Abstand genommen, weil die von ihnen zu erledigenden
Aufgaben kejnen nennenswerten Aufwand verursachen.

31.1.2 Soweit Programme und Pläne von den Fachressorts aufgesteìlt werden, be-
stehen keine besonderen Planungsbehörden; die - teilweise in sehr unter-
schiedlichem Ausmaß - anfallenden Pìanungsaufgaben werden von den jewei-
ì igen Fachbehörden miterledigt.

Eine Prüfung dieser Stellen hätte den Rahmen der Untersuchung gesprengt.
Der ORH hat sich hier deshalb auf kursorische Erhebungen, insbesondere
des Aufwands und des P'lanungsstands von insgesamt 13 bedeutsam erschei-
nenden Fachplanungen - beispielsweise des Standortsicherungsplans, des

Krankenhausbedarfspl ans, des Gesamtverkehrspl ans, des Abfal I besei tigungs-
plans - beschränkt. Ledigìich bei zwei fachlichen Plänen im Geschäftsbe-
reich des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,
nämì jch den Agrarleitpl änen und den Waldfunktionspìänen, v,,urde ein ins
Gewicht fallender Pensonal- und Sachaufwand festgesteììt, der nach Auf-
fassung des Staatsministeriums vor allem durch die flächendeckende Erfas-
sung des gesamten Staatsgebietes bedingt war. Da die Ausarbeitung der
beiden Pläne weitgehend beendet jst, das hierfür abgestellte Personal der

Landwì rtschafts- und Forstverwal tung inzwi schen wi eder andene Fachaufga-
ben erledigt und nach Angaben des Staatsministeriums nennenswerte Foìge-
kosten nicht erwartet werden, wurde auch insoweit von einer näheren Prü-
fung abgesehen.

31.1.3 Nicht in die Untersuchung einbezogen wurden schl ießl ich die Verwaltungs-
bereìche, in denen über konkrete Einzelvorhaben jn Planfeststeìlungs-
oder Ei nzel genehmigungsverfahren entschieden wi rd (2.8. nach dem Bundes-

fernstraßen- und dem Bayer. Straßen- und Wegegesetz, dem Luftverkehrsge-
setz, dem Personenbeförderungsgesetz, dem Bundesbahngesetz, dern Bundes-

Immissionsschutzgesetz und dern Wasserhaushaìtsgesetz), sowie die kommu-

nale Bauìeitplanung (SS 1 ff. Bundesbaugesetz), die von den Gemeinden im

eigenen Wirkungskreis als wesentlicher Bestandteil der kommunalen Selbst-
verwal tung durchgeführt wj rd.
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tl.2 Reglonal pl anung

Träger der Reglonalplanung slnd dfe 18 regionalen Pìanungsverbände, die

sich zur Erledigung ihrer Aufgaben der bel den Reglerungen elngerichteten
Regfonalplanungsstellen bedienen. 0rgane der reglonalen Planungsverbände

sind

- dle Verbandsversammlung,

- der Planungsausschug,

- der reglonale Planungsbelrat,

- der Verbandsvorsltzende.

In drel Regionen besteht als welteres Verbandsorgan eln Verwaltungsaus-

schuß.

31.2.1 Der ORH hat den Aufwand ermlttelt, der lm Zusammenhang mlt den Sltzungen

der Verbandsorgane entstanden 1st.

Die Verbandsversamm'lungen, in die jedes Verbandsmitgìled elnen Verbands-

rat entsendet, sind zahlenmäßlg große Gremien (69 bis 194, im Durch-

schnitt 119 Mitgìieder). Sie treten ein- bis zweimal pro Jahr zusammen.

Da die durchschnjttliche Sitzungsdauer bel nur rd. 2 I/2 Stunden liegt,
hält stch der anfallende Zeitaufwand der Verbandsräte trotz der zahlen-

mäßigen Größe der Verbandsversammlungen insgesamt in Grenzen.

Die Planungsausschüsse treten lm Vergleich zur Verbandsversammlung häufi-
ger zu Sitzungen von etwas längerer Dauer zusammen (3 bis 8, im Durch-

schnitt 4,8 Sìtzungen von durchschnjttlich nicht ganz 3 Stunden). Da die

Planungsausschüsse jedoch eine wesentl ich geringere Mitgì iederzahl auf-

we'isen (22 bis 31, lm Durchschnitt 28), ist der zeitliche Aufwand lm gan-

zen nur unwesentlich höher.

Kaum ins Gewicht fällt der Aufwand für durchschnittlich 1,9 Sitzungen pro

.lahr der reglonalen Planungsbelräte, deren durchschnittliche Mitglieder-
zahl 35 beträgt. Ahnliches gilt für den Zeitaufwand der zu den Sitzungen

einge'ladenen Behördenvertreter, der im Durchschnitt der vergangenen zehn

.lahre insgesamt nur rd. 1700 Mann-Stunden pro Jahr betrug, was etwa der

iährl ichen Arbeitszeit eines vol lbeschäftìgten Bediensteten entspricht.

?1.2.2 Die Aufwendungen, die bei den regionalen Planunggverbänden anläßlich der

Sitzungen ihrer 0rgane anfallen (2.8. Auslagenersatz, Reisekostenvergü-

tungen, Sìtzungsge'ldpauschalen und Ersatz von Verdienstausfall) und durch

die Führung der Verwaltungsgeschäfte entstehen (2.8. Aufwandsentschädi-
gungen für die Verbandsvorsitzenden, Kosten der Geschäftsste'lìen) werden
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vom Staat nach Art. 10 BayLPlG durch Gewährung von Pauschalbeträgen er-
setzt. Sle waren anfängì ich so großzügig bemessen, daß die regionalen
Planungsverbände erhebliche Rücklagen ansammeln konnten. Diese sind je-
doch mittlerweile aufgrund der daraufhin eingeführten Anrechenbarkeit der
Rücklagen und elner entsprechenden Kürzung der Pauschalbeträge weitgehend
abgebaut. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre betrugen die Zuweisungen
jährllch 2 Mio DM.

31.2.3 Erhebllch höher als die Aufwendungen für die regionalen Planungsverbände
slnd die Kosten der bej den Regierungen eingerichteten Regionalplanungs-
stellen, die als Planungseinrichtungen der regionaìen Planungsverbände
ausschlleßlich die Aufgabe haben, gemäß den Beschlüssen und Aufträgen der
Verbandsorgane die Regionalpläne auszuarbeiten, fortwährend zu überprüfen
und der weiteren Entwicklung anzupassen, die Arbeltsunterlagen für die
Verbandsorgane zu erstellen sowje Gutachten fi.jr die regionalen Planungs-
verbände und die höheren Landesplanungsbehörden zu erstatten. Sie sind
mit Beamten des höheren Dienstes und vergleichbar elngruppierten Ange-

stellten verschiedener Fachrichtungen, insbesondere mit Diplom-Volkswir-
ten, Geographen und Architekten besetzt und werden zut Erledigung der
notwendigen kartographischen Arbeiten von technischen Mitarbeitern des

gehobenen und mittleren Dienstes unterstützt.

Mlt dem Aufbau der Regionalplanungsstellen wurde nach dem Inkrafttreten
des BayPìG in den.Jahren 1971 und 1972 begonnen. Den mit der Einteiìung

' des Staatsgebiets in Regionen am 1. April 1973 entstandenen regionaìen
Planungsverbänden standen damit von Anfang an arbeitsfähige Pìanungssteì-
len zur Verfi,igung. Am 1. April 1974 waren in den Regionalplanungsstel len
51 Bedienstete des höheren Dienstes beschäftigt. Ein Jahr später waren es
62, an 1. Aprìl 1978 67 und am 1.1.1983 61. Im Durchschnitt waren damit
in den vergangenen zehn Jahren für jede Region 3,5 Bedienstete des höhe-
ren Dienstes eingesetzt.

Die durch die Regionaìplanungsstellen verursachten personalkosten ein-
schließlich der Arbeitsplatz- und Gemeinkosten belaufen sich nach Durch-
schnittswerten (stand 1983) auf jährlich rd.6,5 Mio DM. Hinzu kommen die
Kosten der graphisch-kartentechnischen Arbeiten, für die bei den Regie-
rungen 1983 zusammen 53 Beschäftigte des gehobenen und mittleren Dienstes
eingesetzt vlaren. Aìlerdings ist dieses Personal zu e.inem erheblichen
Teil auch mit zeichnerischen Arbeiten für andere Bereiche beschäftigt.
Der auf dle Reglonalplanung entfallende Kostenantejt läßt sich nicht mehr
genau ennitteln; er beträgt nach schätzung des 0RH jedoch mindestens 40
v.H. , so dall si ch i nsowe l t zusätzl i che Personal kosten von jährì i ch etwa
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I ,4 ltll o Dl'l ergeben. Personal stand und -kosten der Regi ona'lpl anungsstel len

und der graphisch-kartentechnischen Arbeitsgruppen bel den eJnzelnen Re-

glerungen sind in der folgenden ZahlenUbersicht 1 dargesteì lt.

Personal besetzung der Reg'i onaì pl anungsstel 1 en Zahl enübersicht 1

Reglerungs-
bezi rk

RegionaIplanungsste ì ìe
Graphi sche- l(artentechn I sche

Arbei tsgruppe

Zahl der Be-
schäftl gten
im höh. Dlens
am ,l.1.,l981

Personal kosten
elnschl. Arbelts-
platz- u. Gemeln-
kosten in Èlio 0M

Zahl d. Besch
lm mlttl. und
gehob. Dlenst
am 1.1.,l981

Person¡l kosten
(geschtttter An-
tell der Reglonal'
planung) tn itlo D

0berbayern

N i ed e rbaye rn

0berpfal z

0be rfra n ken

Ml tte ì fran ke r

Un te rfra n ken

Sc hwa be n

t5

9

6

9

9

6

,l,6

0'8

| ,0

0,7

0 
'9

0rg

0,6

9

7

8

6

8

B

7

0,6 (0,25)

0,4 (0,15)

0,5 (o,2 )

0,4 (0,t5)

0,5 (0,2)

0,6 (0,25)

0,5 (0,2)

lnsgesamt 61 6,5 53 3,s ( 1,4)

31.2.4 Insgesamt wendet der Freistaat Bayern mithin für die regionalen Planungs-

verbände (vgl. TNr. 31 .2,2) und die Regionalp'lanungsstellen (einschl ieß-

f ich der graphisch-kartentechnischen Arbeiten) i¿ihrlich knapp zehn Mio DM

auf. Damit sjnd a1ìerdings die wahren Kosten der" Regionalplanung nicht

voll erfaßt. Auf der staatlichen Seite sind noch die lm einzelnen nicht

ausscheidbaren Kosten für die Verbindl ichenklärung der Regionaìpläne

durch das Staatsministerium fijr Landesentwìckl ung und Umweltfragen (das

hierfür zuständjge Referat war Ende 1983 mit fünf Beamten des höheren und

einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzt), die Kosten der Rechts- und

Fachaufsicht über die regiona'len Planungsverbände durch die Regierungen

al s höhere und das Staatsmi ni steri um al s oberste Landesp'l anungsbehörde

sowie die Kosten hin zuzurechnen, die bei den staatìichen Stellen ent-

stehen, d'ie an der Regionalplanung durch Fachbeiträge, Steìlungnahmen und

sonstige Verfahrensbeteiì igungen mitwj rken.

Ferner wäre hier auch der Zeitaufwand der kommunalen Mandatsträger fijr
die Teilnahme an den Sitzungen der Qrgane (v91. TNr.31.2"1) und der Sit-
zungsvorbereitung sowje der Aufwand für die Meinungsbììdung innerhalb der
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den reglonalen Pìanungsverbänden. angehörenden Gemejnden und Landkreise zu

sehen, der allerdings für den Staat keine unmittelbaren Kosten zun Foìge

hat.

31.2.5 Dle Effizlenz den Regionaìplanung bemißt sich danach, ob dem mit jhr ver-
bundenen Aufwand ein angemessener Nutzen gegenübersteht. Abgesehen davon,

daß die Reglonalpläne mit Ausnahme von wenigen Teilabschnittenl) noch

nlcht verblndlich slnd, fehlt es aufgrund des zwangsläufig hohen Abstrak-
t I onsgrades der Regi ona'l pl anung al s el ner ijberörtl i chen zusammenfassenden

Gesamtplanung und ihrer Beschränkung auf ledigl lch rahmenhafte und aus-

fijlìungsbedürftlge Ziele allerdings an festen lr,laßstäben, mit denen die
l,l'lrksamkelt der Pldne überprüft und ihr Nutzen objektiv gemessen werden

könnte. Da der Erfolg der Regionalpìannung letztl ich weitgehend davon ab-
hängt, inw'iewe'it sie von den Eetroffenen akzeptiert und von den poìiti-
schen Entscheldungsträgern angewendet wird, kommt jhr tlert immerhin in-
direkt'ln der Einschätzung der an der Regionalplanung unmjttelbar betei-
I ìgten kommunalen lt|andatsträger und im Grad ihrer Zufrìedenheit zum Aus-
druck.

31.2.6 Der 0RH hat hierzu einen detaillierten Fragebogen an 166 kommunale fr4an-

datsträger, und zwar an alle Landräte, aììe Oberbürgermeister der kreis-
freien Städte und gno$en Kreisstädte sowie eine Reihe von Bürgenneistern
von Mi tteì -, Unter- und Kl ei nzentren al ì er Regi onen versandt, der von

80 v.H. beantwortet wurde, so daß das Ergebnis der Umfrage aìs repräsen-
tativ angesehen werden kann. Die Befragung hat gezeigt, dall d.ie Regionaì-
planung im ganzen von der lvlehrheit durchaus positiv beurteilt wi rd. So

halten zwei Drittel dìe Regionaìpìanung für notwendig bzw. ni.jtzlich und

di e Regional pl äne auch i.jber ei nen ìängeren Zeitraum fi.jr "aktuel I ".
88 v.H. haben sich über die Arbeit der Regionalplanungssteììen ìobend ge-

äußert; die ganz überwiegende l'lehrheit (95 v.H.) ist beispìelsweise der
Auffassung, daß sje ihre Aufträge schne'll bzw. ìn angemessener Zeit erle_
digen und die Vorlagen nur selten zur ()berarbeitung zurückgegeben werden
müssen.

l{eniger posltiv werden die Aufstelìungsdauer der Regionaìpläne, den Auf-
wand und die Mitwirkung der regionalen pìanungsbeiräte beurteilt. so hal-
ten 66 v.H. die Aufstelìungsdauer für zu lang; die Gründe hierfür werden
weniger in der kommunalisierten Form den Regionaìplanung und den damit
verbundenen aufwendigeren Entscheidungsprozessen, sondern rnehr in dem zu

9roßen Planungsumfang und der zu hohen Planungsdichte der Regionalpläne
sowie der Vjelzahl der an ihrer Aufstellung beteil igten stellen gesehen.

Den Aufwand, den die Regionalpìanung verursacht, hält eine knappe l',lehr-
heit (52 v.H.) fijr hoch bzw. zu hoch. Knapp die Hälfte (45 v.H.) hält die

l) Festlegung der Klelnzentren ln ollen Reglonen mll Ausnahme der Reglon 15, FesTlegung von
GebleTen, dle zu Bannrald erklärt rerden sollen, ln sechs Reglonen und Fes¡egung von
vorrong- und vorb€hartsfråchen f0r den Abbau von Kres rn zwer Reglonen
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Mltarbelt der reglonalen Planungsbelräte
58 v.H. sl nd darüber hl naus den l,lei nung,

zahl der Belräte jedenfalls zu groþ sei.

für wenlg bzw. nlcht nijtzllch,
daß dl e gesetzl i che Ml tgl I eder-

Dle Ergebnlsse der Befragung zelgen, daß zwischen den Landräten, Oberbijr-

ge rme j s te rn und Bürgermei stern kei ne nennenswerten Unterschl ede I n der

Beurtellung der Regionalplanung bestehen. Sle lst aus der Slcht aller
kommunalen lt'landatsträger ln der Vergangenhelt zwar nlcht optlmal verlau-
fen, wlrd ln der jetzlgen Form trotz elnzelner Schwachstellen aber mehr-

helt'l'l ch beftlrwortet.

31.2.7 blas die Krltlk der kommunalen Mandatsträger an der Regionalplanung anbe-

langt, so hält auch der ORH die Aufstellungsdauer der Reglonalpläne für
sehr lang, selbst lvenn man hierbei dje von den Regionalplanungsstellen
zwischen 1973 und 1975 zunächst als erste Planungsgrundlage erarbelteten
Regionalberichte nicht mjtrechnet und berücksichtigt, daß es sich bel der

Reglonalplanung für alle Betei l igten um elne neuartlge Aufgabe gehande'lt

hat und dle Pläne auf ìangfristige Verwirkì ichung angeìegt sind. Außer

den von den kommunal en ltlandatsträgern al s maßgebl i ch angesehenen Ursa-

chen, näm'lich dem zu großen Planungsumfang, der zu hohen P'lanungsdichte

und der Vi el zahl der beteì ì i gten Stel l en, i st di e l ange Verfahrensdauer

nach Auffassung des 0RH aber auch in der kommunalen 0rganisation der Re-

gionalplanung begründet, bei der die Konsensbildungs- und Entscheidungs-
prozesse zwangsìäuflg zeitaufwendìger sìnd, als dies bei elner rein
staatlichen Planung der Falì wäre. Im Hjnblick auf die entscheidende Be-

deutung der allgemeìnen Akzeptanz der Planung besteht für den ORH aller-
dings keinerlei Anlaß, dje kommunale 0rganisation deshal b ln Frage zu

stellen. Regionalplanung kann ohne aktive Mitwirkung der kommunalen Ebene

nicht erfolgneìch betrieben werden und ein weniger an kommunaler Beteili-
gung wü rde die l./i rksamke j t der Regi onaì pl anung eher verri ngern a'l s ver-

bessern.

Mögl ichkeiten für eine Verkiirzung der Planungsprozesse bestehen daher

auch nach Auffassung des 0RH jn erster Linie darin, bei dem Planungsum-

fang und der Planungsdichte anzusetzen und bei künftigen Fortschreibungen

auf eine aufwendige Vervollständjgung und Verfeinerung der regionalpìane-
rischen Zielsystane zu verzichten und die Fortschreibung auf einzelne an-

passungsbedürftige Teilabschnitte zu beschränken.

31.2.8 Die Frage, ob die Regìonalpìanung bei gìeichem Ergebnis mit geringerem

Aufwand, i nsbesondere geri ngerem Personal aufwand bei den Reg i onal pl a-

nungsstellen - mit jährìichen Kosten von rd.8 Mio DM e'inschließlich des
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graphisch-kartentechnischen Personals der größte Kostenfaktor .- und damit
ìetztlich wirtschaftlicher hätte betrieben werden können, läßt sich für
dle vergangenheit nicht mehr beantworten. Dies ìiegt vor aìlem daran, dall
die Arbeit der Regionaìplanungssteììen einen sehr hohen Anteil an gei-
stig-konzeptionelìer Tätigkeit aufweist und sich ejner l'þssung und Bewer-
tung, anders al s standardisierte, sich ständig wì ederholende Arbejtsvor-
gänge, entzleht.

Allerdlngs hat dle Fertigsteììung der endgültigen Gesamtentwürfe der Re-
glonaìpìäne bel den Reglonalpìanungsstellen eine erhebliche Entìastung
zur Fol ge; auch lst die ihnen künftig obl iegende 0berprüfung und Fort-
schreibung der Pläne mlt elnem wesentlich geningeren Arbeitsumfang ver-
bunden als die erstmalige Ersteììung, so daß jedenfaìls fün die Zukunft
durch Personalabbau - pro Region mindestens eine Stelle - beträchiliche
Elnsparungen erzlelbar sjnd.

Das staatsmlnisterium teilt insoweit dje Auffassung des 0RH; es hat mit-
geteilt, dal3 die Regionalpìanungsstellen künftig nur noch über insgesamt
45 Bedienstete des höheren Dienstes verfügen sollen. Das bedeutet gegen-
über dem Personal stand von 1983 (61 Bedi enstete des höheren Di enstes)
eine Verringerung um 16 Bedienstete.

Zusätzliche Entlastungen wären nach Auffassung des 0RH be.i den gutachtli-
chen Stel I ungnahmen der Regi onaì pl anungsstel I en im Rahmen der Betei I i gung

der regional en Pl anungsverbände an den gemeì ndl ichen Baul eitpì anverfahren
al s Träger öffentl i cher Bel ange mög l i ch. Derzei t nehmen di e Regi onal pl a-
nungsstelìen praktisch ausnahmslos zu jedem Bauleitplan, an dessen Auf-
stellung bzw. Anderung die regionalen Planungsverbände beteì1 igt werden,
zunächst gutachtìich stellung. von den durchschnjtilich 2400 pro Jahr ab_
gegebenen Stellungnahmen betreffen nur etwa ein Viertel die Aufstellung
oder Anderung von Flächennutzungsplãnen und rd. drei Viertel die Aufstel-
lung und Ãnderung von - regelmäßjg aus den Flächennutzungspìänen entwik-
kel ten - Bebauungspl änen.

Der durch die gutachtliche Tätigkeit der Regionaìplanungsstelìen in die-
sem Zusammenhang erforderliche Arbeitsaufwand wurde von den Regìonalpla-
nungsstellen einheitl ich auf 30 bis 40 v.H. des gesamten Arbeitsanfalls
geschätzt und nimmt somit allein etwa z0 Bed.ienstete der Reg.ionaìp1a_
nungssteìlen in Anspruch, was jährìichen Personalkosten von durchschnitt-
lich 2 Mio DM entspricht. Bei der frlehrzahl der Fälle ist allerdings eine
Beteil igung der regionalen Planungsverbände und die interne Einschaìtung
der Regionalplanungsstellen entbehrlich, da regìonalplanerische Belange,
wi e auch di e Durchs i cht zahl rei cher Baul ei tpl anakten bestät i gt hat, re_
gelmäßig nicht betroffen sind. Auch vlenn sjch dje Äußerung jn solchen
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Fä1len melst auf dle formularmä819e Feststellung beschränkt, daß aus der

Stcht der Reglonalplanung kelne Bedenken bestehen, und der für diese

Stellungnahme erforderllche Arbeitsaufwand lm Elnzelfall gerlng ist, er-
glbt slch letztllch durch die Vielzahl der zu bearbeltenden Fälle doch

eln lns Gewlcht fallender Aufwand.

Den ORH lst der Auffassung, daß elne generelle Betelllgung der reglonalen

Planungsverbände an sämtlichen Bauleltplanvenfahren der Mitgltedsgeme'ln-

den nlcht erforderllch lst, zumal durch die Betelllgung auch der höheren

Landesplanungsbehörden dle landesplanerlschen Belange ausrelchend vertre-

ten werden. Entsprechend elner Anregung der Kommlsslon filr den Abbau von

Staatsaufgaben und filr Verwal tungsverel nfachung (Beschl ilsse vom 21. Ja-

nuar 1980 und 9. l'|ärz 1981) solìte versucht werden, Fallgruppen zu be-

schre'lben, fn denen die Gemelnden von der Beteiligung der reglonalen Pla-

nungsverbände absehen können. Selbst wenn man auf die Betelligung der re-
g'lonalen Planungsverbände nur bei Bebauungsplänen verzichten wtjrde, die

aus einem güìtigen F1ächennutzungspl an entwickelt sind, dijrfte dies, ab-

gesehen von den damlt verbundenen Vereinfachungen bei den Bauleltp'lanver-
fahren seìbst, bei den Reglonalplanungsstellen - vorslchtig geschätzt -
etwa ei ne El nspa rung von wel teren zehn Stel I en ermö91 1 chen.

Das Staatsministerium lst diesen Vorschlägen entgegengetreten. Es will an

der blsherigen Praxjs festhalten und hält dle Beteil igung der Pl anungs-

verbände an al I en Bauì eitpl anverfahren für fachl ich geboten, wel'l djese

am ehesten dazu berufen sejen, die regionalen Ziele zu interpretieren und

die Umsetzung 1n der Bauleitp'lanung a) beurtellen. Bebauungspìäne, die

aus el nem Fl ächennutzungspl an entwi ckel t si nd, könnten ni cht ausgekl am-

ment werden, da sichergestel lt bleiben müsse, daß regionaì planerische

Ziele nlcht durch Bebauungspläne unterlaufen werden, die auf der Basis

von faktisch überholten Flächennutzungspìänen erarbeitet worden seien. Im

übrigen hält es ejne Beschränkung der Mitwirkung der reglonalen Planungs-

verbände an der Bauleltplanung auch politisch nicht fljr opportun, weil

sich die kommunalen Repräsentanten der Regionalpìanung mit dieser Aufgabe

sehr stark identi fizi erten.

Der ORH hält diese Argumentation nicht fijr qtichhaìtig, da sich seine

Verei nfachungsvorschl äge von vorneherei n auf sol che Bebauungspl äne be-

schränken, die regionalpìanerisch ohne Beìang sind. Entgegen der Auffas-

sung des Staatsmjnisteriums wird auch von den kommunalen ltlandatsträgern

i n sol chen Fäl I en ei ne Betei 1 I gung der regi onal en P1 anungsverbände ni cht
fijr notwendig erachtet. In der vom 0RH durchgeführten Umfrage lst im Ge-

genteil deutljch zum Ausdruck gekommen, daß die Behandlung von regional-
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planerlsch unbedeutsamen Bebauungspìänen im Planungsausschuß als unnöt1-

ger Aufwand ønpfunden wjrd. Auch der Landkreisverband hat in seiner Stel-
lungnahme ausdrijckl ich betont, daß er eine Beteil'igung der regionalen

Pl anungsverbände an sämtì lchen Baul eitpl anvenfahren nicht für erforder-
I lch halte.

Der ORH hält daher daran fest, daß dÍe Regìonalpìanungssteìlen ihre Auf-
gaben in Zukunft mlt etwa der Hälfte des 1983 vorhandenen Personals (61

Bedienstete des höheren Dienstes) erledigen können. Er verkennt dabei die

Schwlerigkeiten nlcht, die sich im Hinbl ick auf Fachrichtung und Alter
der Eedlensteten der Regionalplanungsstellen für einen Pensonalabbau er-
geben. Personalumschichtungen, die deshalb vorranglg anzustreben wären,

müßten notfalls auch über die Ressortgrenzen hinaus vorgenommen werden.

Was die von vielen kommunalen Þlandatsträgern geäußerte Skepsìs an dem

Nutzen der reg'ionalen Planungsbeiräte anbelangt, so sollte nach Auffas-
sung des ORH berijcksichtigt werden, daß die Mitglieder ehrenamtlich und

unentgeìtlich tätig sind und weder spürbare Kosten noch eine meßbare Ver-

Iängerung der Aufstel1ungsdauer der Regionalpìãne verursacht werden. Da

die Anzahl der an den Sitzungen teilnehmenden Mitglieder erheblich unter
der gesetzl ichen Mitgl iederzahl lìegt (durchschnittl ich 60 v.H.), dürfte
auch eine Verringerung der gesetzl ichen Mitgl iederzahl auf dje Arbeits-
fähigkeit dieser Gremien kaum Auswirkungen haben. Ãnderungen in diesem

Bereich sind nach Auffassung des 0RH jedenfalls unter dsn Gesjchtspunkt

der l,rli rtschaftl jchkeit nicht veranlaßt.

Höhere Landespl anungsbehörden

Die höheren Landesplanungsbehörden waren 1983 ohne die ijberwiegend für
Umweltfragen eingesetzten Juristen mit 42 Beschäftigten des höheren, zehn

Beschäftigten des gehobenen und drei Beschäftigten des mittleren Dienstes
besetzt. Im Bereich des höheren Dienstes bedeutet dies gegenüber 1973 mit
31 Beschäftigten eine Steigerung von 35,5 v.H., gegenüber 1978 mit 38 Be-

schäftigten eine Steigerung von 10,5 v.H. Einzelhejten der personel len

Besetzung und Entwicklung des Personalstandes sind in der foìgenden Zah-

I enübersicht 2 dargestel lt:



-r2l-

Personalentwicklung bei den
höheren Landespì anungsbehörden

Zahl enübersi cht 2

31. 3. 1 Raumordnungsverfahren

Zu den wesent'lichen Aufgaben der höheren Landesplanungsbehörden gehört

die Durchführung von Raumordnungsverfahren, deren Zweck es ist vorzu-

schìagen, wie raumbedeutsame Vorhaben öffentlicher und sonstìger P'la-

nungsträger unter Gesichtspunkten der Raumordnung aufejnander abgestìmmt

werden können bzw. festzustellen, ob raumbedeutsame Vorhaben mìt den Er-

fordernissen der Raumordnung übereinstimmen.

Der gRH hat bej allen höheren Landespìanungsbehörden dje Anzahl sämt'li-

cher von 1973 bis 1982 durchgeführten Raumordnungsverfahren, ihre Dauer,

d'ie Anzahl der beteì'ligten Stellen, der 0rtsbesichtìgungen und Erörte-

rungstermine einschìießljch der Anzahl der daran beteiligten Stellen und

die Art des Abschlusses erhoben sowie bei drej höheren Landesplanungsbe-

hörden den Verfahrensabl auf ei nzel ner Raumordnungsverfahren anhand der

angefallenen Akten nachvo'lìzogen. Die wesentllchen Ergebnìsse zeigt das

nachfol gende Schaubjl d:

Reglerung

I 1973 1.t.1978 t .1 .1 983

höherer
Dlenst

¡ehobener
rnd mittl.
)l ens t

höherer
Dienst

gehobener
und mi ttl .
Dienst

höherer
Dienst

gehobener
und mittl.
Dienst

0berbayern

N i ederbayern

Oberpfa I z

0ber fra n ken

Mi tte I fran ken

Unterfran ken

Schwaben

I
5

5

4

4

4

5

I

l14

2

3

2

9

4

5

4

5

5

6

4

1r3

1

L

5

3

11

5

5

5

5

5

6

4

2

L

2

3

Gesamt 31 9,4 38 t6,3 4Z t3

Mehrung in v.H.
gegenijber ,l973 22,6 73,4 35, 5 38, 3
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Hlnslchtllch der Dauer der Verfahren hat sich ergeben, daß mehr als die
Hälfte (55,1 v.H.) in weniger als sechs Monaten durchgeführt wurde und

nlcht ganz eln vlertel der verfahren (23 v.H.) ìänger als ein Jahr ge-

dauert hat. 0rtsbesichtigungen und Erörterungstermine mlt den Beteillgten
wurden ln 22 v.H. der Verfahren durchgeführt. An den Verfahren waren lm

Durchschnitt 23, an den Ortsbeslchtigungen und Erörterungsterminen etf
Stellen beteiìlgt. 82 v.H. der Verfahren wurden im Ergebnfs mlt elner
poslt'iven, nur 11 v.H. mit elner negativen ìandesplanerischen Beurteiìung
abgeschlossen; 7 v.H. der Verfahren wurden eingestellt.

Den ORH ist ìnsgesamt zu de+ Ergebnis geìangt, daß die Raumordnungsver_
fahren im allgemelnen zügig und ohne unnötlgen Verwaltungsaufwand durch-
geführt werden und insoweit kein Anlaß zu Beanstandungen besteht.

Die Anzahl der Raumordnungsverfahren ist von 298 im Jahr 1973 auf 121 im

Jahr 1982 und damit um 59 v.H. zurückgegangen. Somlt waren 1982 von jeder
höheren Landesplanungsbehörde im Durchschnitt noch 17 Verfahren bzw. von
jedem Beschäftigten des höheren Dienstes drel Raumordnungsverfahren
durchzuführen. Dies hat den 0RH veranlaßt, slch näher mit der personaì-
ausì astung und Personal bemessung der höheren Landespt anungsbehörden zu
befassen. Zu diessn Zweck wurde bei zwei höheren Landesplanungsbehörden
der reglstrierte Aktenanfall fijr den Zeitraum eines Jahres voìlständig
enfaßt und ausgewertet. Dabei hat sich gezeigt, daß die lm allgemelnen
sehr sorgfäì tig und grijndl ich durchgeführten Raumordnungsverfahren nach
0rt und Umfang der Vorhaben, Zahl der Beteiligten und der durchgeführten
Erörterungstennine, Intensität der Interessengegensätze und Zielkonfllk-
tê, Umfang der a) verarbeitenden Ste'l ìungnahmen und dem Gesamteindruck
der das Verfahren abschließenden landesplanerischen Beurteiìung auch dann
2u keiner angemessenen Personalauslastung führen, wenn man entsprechend
den übereinstimmenden Angaben aller höheren Landesplanungsbehörden davon
ausgeht, dal3 nur etwa die Hälfte der verfiigbaren Arbeitszeit auf Raumord-
nungsverfahren entfäl lt.

31.3.2 Kaum ins Gewicht fallen im Hinbìick auf ihre kleine Zahl und den im Ver-
gleich zum Raumordnungsverfahren geringen Verfahrensumfang die Abstimmun-
gen auf andere Weise i.S. der Bekanntmachung des Staatsministeriums vom

März 1984. Dagegen erscheinen auf den ersten Blick die vielfäìtigen, zu

den unterschjedl ichen Vorhaben, insbesondene zu kommunalen Bauleitplänen
abgegebenen landesplanerìschen Steìlungnahmen im Hinblick auf die große
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Zahl als sehr gewlchtlg und arbeitsintenslv (beispielsweise bel einer Re-
gierung 1176 Stellungnahmen zu Bauleitplänen und 241 zu anderen Vorhaben,
bel einer anderen Reglerung 535 Stellungnahmen zu Bauleitplänen und 92 zu
anderen vorhaben). Die Auswertung der angefallenen Akten hat jedoch erge-
ben, daß es sich bel diesen steìlungnahmen weitgehend um elnfache, ln
vielen Fällen formblattmä13f9 oder mit standardisierten Texten bearbeitete
vorgänge handelt, die - bezogen auf den Einzelfall - nur eine sehr gerin-
ge Bearbeitungszeit erfordern; die bei einer Reglerung angefallenen 1176
Stellungnahmen zu 8auìeitpìänen wurden beispieìsweise von elnsn Mitarbel-
ter des höheren Dlenstes (bel elf Bediensteten des höheren Dienstes lns-
gesamt) unter teilweiser Mitarbeit von jeweils ejnern Bediensteten des ge-
hobenen und mlttleren Dienstes erledigt.

Insgesamt ist der ORH der Auffassung, daß die höheren Landesplanungsbe_
hörden personell überbesetzt sind, auch wenn man berücksichtigt, daß zu-
sätzllche, schwer faßbare Aufgaben anfallen (2.8. Aufsicht über die re-
glonalen Planungsverbände, Mitwirkung an der Aufstellung von programmen

und Plänen, F[jhren der Raumordnungskataster, Raumbeobachtung und Stati-
stik), und wenn man den für die Gewinnung allgemeiner Informationen und
die Fortbildung erforderlichen Zeitaufwand 9roßzü9ig bemißt.

Personaleinsparungen ließen sich auch bei den höheren Landesplanungsbe-
hörden zusätzlich dadurch erzielen, daß unnötiger Verwaltungsaufwand ab-
gebaut wird. solcher besteht beispielsweise darin, daß von den höheren
Landesplanungsbehörden bei jedem Bauleitplanverfahren grundsätzlich zwei-
mal stelìung genommen wird, einmaì im Rahmen der Beteiligung als Träger
öffentlicher Beìange nach g 2 Abs.5 BBauG, zum anderen im Rahmen der
öffentlichen Auslegung nach g 2 a Abs.6 BBauG. Diese zweite steìlung_
nahme erscheint in aller Regel entbehrlich, da sie erfahrungsgemäß nahezu
kelne neuen Gesichtspunkte enthält. Unnötiger Verwaltungsaufwand entsteht
auch dadurch, daß di e höheren Landespl anungsbehörden grundsätzl I ch zu
jedem Bebauungsplan stellung nehmen, auch wenn dessen Auswirkungen - was
häufig der Fall ist - landesplanerisch völ1ig belanglos sind. Auch hier
fällt der verursachte Arbeitsaufwand je Einzelfall zr{ar nicht ins Ge_
wicht, aufgrund der vielzahì gleichgelagerter Fälle ergibt sich insgesamt
aber doch eine spürbare Belastung.

3l-3.3 Das staatsministerium hat den Feststelìungen des 0RH,
Landesplanungsbehördenn personeìr überbesetzt sind und
nahmen zu Baul eltpì änen unnötiger Verwaltungsaufwand
wi dersprochen.

daß die höheren

bei den Stelìung-
verursacht wi rd,
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Es lst der Auffassung, das die Anzahl der von den höheren Landesp'lanungs-
behörden in den letzten Jahren durchgeführten Raumordnungsverfahren als
alleiniger I'hßstab für die Arbeitsbelastung nicht geelgnet sei, da das
Raumordnungsverfahren heute durch eine hohe Komplexltät der zu berück-
slchtlgenden Beurtellungskrìterien und eine oft sehr kontroverse Haltung
den Beteiligten gekennzeichnet sei und deshalb elnen wesentlich höheren
Arbeitsaufwand als früher erfordere. Insgesamt würden durch die Raumord-
nungsverfahren lm Durchschnltt noch etwa 40 v.H. der verfijgbaren Arbelts-
zelt ln Anspruch genolnmen. Dle restllche Arbeltszelt werde ftjr dle Erle-
dlgung der anderen Aufgaben benöt1gt, rnbei der auf dle Bau]eltplanung
entfallende Antell mlt 20 v.H. wesenilich höher sel als vom ORH angenqn-
men.

Der ORH bestreitet nlcht, daß aus den vorn Staatsmlnlsterlum genannten

Gründen die Raumordnungsverfahren mehr Arbeitszeit erfordern als noch vor
zehn Jahren. Dle rückl äuflge Entwlckl ung der Raumordnungsverfahren wurde
deshal b auch ni cht al s al I el niger Gesi chtspunkt für dl e Beurtei ì ung der
Arbeitsbelastung der höheren Landespìanungsbehörden zugrunde ge]egt. Auch
wenn nur 40 v.H. der verfügbaren Arbeitszeit auf Raumordnungsverfahren
entfaìlen, bedeutet dies, daß l9B2 für jedes verfahren lm Durchschnltt
244 Stunden (= mehr als 6 Arbeitswochen) an reiner Bearbeltungszelt zur
verfügung standen. wenn man berücksichtigt, daß B0 v.H. der Raumordnungs-
verfahren ohne Erörterungsternin er]edigt wurden und im Gegensatz zu

nachfolgenden förmlichen Einzelgenelrmlgungs- oder Planfeststellungsver-
fahren eine ln Einzelhejten gehende prüfung der Zulässigkeit des vorha-
bens unterbleibt, erscheint dem ORH djeser Zeitaufwand bei den melsten
Verfahren stark überhöht.

l.las den vorn ORH angesprochenen unnötigen Verwaltungsaufwand im Rahmen der
Beteiligung der höheren Landesplanungsbehönden an der Bauleltplanung der
Gemei nden betri fft, wi 1 I das Staatsmi ni steri um an der bl sherigen praxl s

der höheren Landespl anungsbehörden, zu jedem Baul eltpì an zwejmal Stel lung
zu nehmen, festhalten, weil sich durch die bei der Anhörung der Träger
öffentl icher Beìange und die vorzeitige Bürgerbeteil igung ins Baulelt-
planverfahren eingebrachten Anregungen oder Bedenken und den oft ìangen
Pìanungszeiträumen zwischen Anhör'ung und öffentlìcher Auslegung vielfach
Planänderungen ergeben und so eine nochmaìige prüfung unverzichtbar sei.
Der ORH hat jedoch njcht in Frage gestelìt, dag während der öffenilichen
Ausìegung gem. S 2 a Abs. 6 BBauG nochmals geprüft wird, ob der Bauleit-
pì an den Erforderni ssen der Raumordnung und Landespì anung entspricht.
Daraus foì gt jedoch nicht, daß in d.iesem Verfahrensstadium erneut eine
steì'lungnahme auch dann abgegeben werden muß, wenn s.ich - wie jn den mel-
sten Fällen - keine neuen landespìanerisch relevanten Gesichtspunkte er-
geben haben.
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Der ORH hält daher im Ergebnls an seiner Auffassung fest, dal3 auch dle
höheren Landespl anungsbehörden über zuviel personal verfügen. Es er-
schelnt ihm deshalb nicht angebracht, den notwendigen stellenabbau bej
den Regional pì anungssteì ìen durch Stel lenumschichtungen im Berelch der
Landespìanung selbst zu vollziehen und zusätzliches personal z.B. für
efne Intenslvlerung der Raumbeobachtung oder der statistischen Aufgaben
bel den höheren Landesplanungsbehörden elnzusetzen. Der ORH sieht auch
kefne Notwendlgkelt, lnsowelt neue sachgeblete bel den Reglerungen elnzu-
rlchten. Schon jetzt slnd dle für dle Statistik anfatlenden Aufgaben lm
allgemelnen nlcht ausrelchend, um einen Mltarbelter des höheren Dienstes
auszul asten.
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Förderung von llalnahren zur Reinhaltung der Luft
(Kap.14 03 TitGr.75)

Der fehlerhafte Verwendungsnachweis für
hatte eine 0berzahlung von 111 000 DM

nach Prüfung durch den ORH zuzügìich 28
den.

ei ne Gasversorgungsmagnalme
Zuwendungen zur Folge, dle
000 DM Zi nsen erstattet wur-

Der Freistaat Bayern hatte eine Teilmaßnahme für dle Umstellung der Gas-

versorgung einer Gemeinde mit einem Zuschuß von 362 000 DM und elnen

zinsverbilligten Darlehen von 540 000 Dl'l gefördert. Die ltlaßnahme war mit

1 ,7 Mi o DM veransch'l agt.

Nach dem Zuwendungsbescheid waren die Zuwendungen ausdrückllch nur fiir
Aufwendungen gewährt worden, die im Jahr 1979 angefallen waren. In lhrem

Zuwendungsabruf vom November 1979 hatten die Stadtwerke Kosten von

2,1 Mio DM angegeben. Darauf hat die Bewilligungsbehörde dle gesamte Zu-

wendung ausbezahl t.

Nach den Feststel I ungen des ORH si nd von den angegebenen Baukosten

430 000 DM erst im Jahr 1980 ausgegeben worden. Außerdem waren 57 000 DM

al s nicht zuwendungsfähìg zu werten, wei l u.a. Verwaltungskosten, Auf-

wendungen für nicht ausgeführte Arbeiten sowie nicht zu d'lessn Projekt
gehörige Wasserìeitungen zu Unrecht in die Bauabrechnung mitelnbezogen

worden vlaren.

Dìe Verwaltung hat dementsprechend dje zuwendungsfähigen Kosten berich-
tigt, was die Erstattung von 111 000 DM Zuwendungen sowie Zlnsen von

28 000 DM zugunsten der Staatskasse zur Foìge hatte.
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C. BAUl'JESEN
(STAATLICHE UND STAATLICH GEFURDERTE

BAUI,IASSNAHI'IEN )

Hochbau

33 Energleelnsparung bef staatllchen Gebäuden

Häuflg führen schon elnfache bau- und hefzungstechnische Verbesse-
rungen zu elnem deutlich gerlngeren Brennstoifverbrauch. Oie Vèr-
waìtung sollte daher um weiters Elnsparungen ln dlesem Beriich Le-
müht seln.

33 .1 Den Maßnahmen zur Energi eei nsparung kommt i nsbesondere wegen der hohen
Kosten bei den staatlichen Gebäuden - allein die Staatsbauverwaltung be-
treut rd. 13 000 Gebäude mlt einem Volumen von etwa 60 Mio m¡ umbauten
Raum - besondere Bedeutung zu. Das umso mehr, aìs die mejsten Gebäude vor
Erlaß des Energieeinsparungsgesetzes (1976) und vor der Neufassung der
l.lärmeschutzverordnung (I977) gebaut worden sind und deshalb nur unvoll-
kommen den heutigen Anforderungen an ein energiesparendes Bauen entspre-
chen.

Um der verschärften Lage auf dem Energiesektor gerecht zu werden, wurden
u.a. fol gende al l gemei ne Maßnahmen getroffen:

- Das Staatsministerjum der Finanzen hat Anfang 1980 bestimmt, daß die
für Eauunterhaltung zugewiesenen Mittel bevorzugt für energiesparende
Maßnahmen ei nzusetzen sei en.

- Des weiteren hat das Staatsministerium der Finanzen wiederholt nach-
drückl ich auf die Notwendigkeit hlngewiesen, beim Energieverbrauch zu
sparen. Es hat nach Abstimmung mit den übrigen Staatsministerien und
dem ORH Wege hierzu aufgezeigt; insbesondere wurden dabei Richtwerte
für Raumtemperaturen (fijr Büroräume 2.8.20'C) festgelegt und angeord-
net, di e Hei zanl agen auf mögì ì che Ei nspa rungen zu überprüfen sowj e
genaue Aufzeichnungen über die verbrauchsmengen zu führen.

- Darüber hinaus wurde die Verwaltung durch die Haushaltspläne für die
Jahre 1980 bis 1982 ermächtigt, bestimmte Beträge für zusätzljche bau-
I iche Maßnahmen zur Energieeinsparung aus allgemeinen Mitteln des
staatl ichen Hochbaus umzuschichten (s. dazu TNr. 33.5).

33.2 Der ORH hat im Rahmen seiner laufenden Prüfungen besonders darauf geach-
tet, wieweit die Verwaltung tatsächlich energiesparende Maßnahmen getrof-
fen oder wenigstens eingeleitet hat. Ausgangspunkt für diese - stichpro-
benweise - 0berprüfung war ein Vergleich der für die Raumheizung im Eìn-
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zel fall tatsächl ich verbrauchten Energiemenge mit Durchschnjttswerten,
di e unter Berücksi cht i gung der jewei'l ì gen kl jmat i schen Verhäl tni sse er-
mjttelt wurden. Der besseren Vergìejchbarkeit wegen wurde dje 0berprüfung
auf Gebäude mit büroartiger Nutzung beschränkt.

In die Erhebungen wurden insgesamt 27L Gebäude aus nahezu aìlen Ge-

schäftsbereichen einbezogen. Beì 128 Gebäuden ìag der Brennstoffverbrauch
. um mehr als 15 v.H. iiber den Durchschnittswerten. In dlesen Fällen wurde

die Verwaltung gebeten, den Gründen hierftjr nachzugehen und ggf. fLjr Ab-

hilfe zu sorgen. Sje hat daraufhin bls zum Frühjahr 1984 folgendes vêrôñ-

I aßt:

- Bei 52 Objekten si nd Energì esparmal3nahmen - verschi edentl I ch nur I n

Teilbereichen - durchgeführt worden,

- bei 63 Objekten sind entspr"echende Maßnahmen gepìant,

- ln Einzelfällen hat die Verwaltung wegen fehlender l.llrtschaftllchkeit
von besonderen Maßnahmen abgesehen.

Zur Behebung der bau- und heizungstechnischen Mängel wurden lnsbesondere

folgende lvlaßnahmen getroffen oder geplant:

- Neuei nstel I en, ggf. Erneuern der 0l brenner,

- Sanjeren von Kesselanìagen, ggf. Einbau neuer Kessel mit Anpassung an

den tatsächl jchen Bedarf,

- Einbau witterungsabhängiger Regelanìagen,

- Ei nbau von Thermostatventì 1 en,

- Trennung der Heìzkreise unter Berücksìchtigung unterschiedllcher Gebäu-

denutzung, ggf. mit der Mögl ichkeìt der Nacht- und Wochenendabsenkung,

- t[¡rstel I en der zentral en l^Jarmwasserbereitung auf dezentra] e Versorgung
mit Boilern bej Beschränkung auf den tatsächlichen Bedarf,

- Isol ieren der Heizkessel und Rohnleitungen,

- Abdichten von Fenstern und Türen, SSf. Einbau neuer dichtschl ießender
Fenster,

- l,Järmedämmung von Außenwänden, Decken zum Dachgeschoß (bzw. Flach-
dächern) und Kel lerdecken sowie in Heizkörpernischen,

- räuml iche Abtnennung der Verkehrsflächen und der Treppenhäuset, Einbau
von l.li ndfängen.

33.3 Von zwei Dritteln der überprüften 52 Fãlìe, in denen dje Verwaltung be-

sondere l',laßnahmen get roffen hat, I ì egen benej ts erste Ergebnì sse über
Einsparungen vor. Danach konnte der Brennstoffverbrauch häufìg bis ztJ
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25 v.H., in Einzelfäìlen auch noch mehr, gesenkt werden. Besonders bemer-
kenswert i st dabei , daß vi el fach schon rel at i v ei nfache und kostengünst i _
ge Verbesserungen, wie das Abdichten von Fenstern, der Einbau von Ther-
mostatventi ì en, 9Sf. das Erneuern der Hei zkesseì mi t Anpassung an den
tatsächl ichen Wärmebedarf, oder auch nur innerorganisatorische Maßnahmen,
insbesondere die Absenkung zu hoher Raumtemperaturen, recht ansehnìiche
E i nspa rerfol ge erbracht haben.

- So hatte z.B. bei einer Polizeiinspektion der Jahresverbrauch an Heizöl
bisher 50 200 I betragen. Nachdem der Heizkessel und die Regelanlagen
erneuent und Thermostatventile eingebaut worden waren (Gesamtkosten rd.
13000 DM)' verringerte sich der Verbrauch um 15300 l, wodurch nach dem
gegenwärtigen Preisstand etwa 11500 DM pro Jahr eingespart werden. Die
investierten Kosten tvaren in diesem Fall also schon nach einem Jahr
durch geri ngere Energiekosten nahezu ausgegì ichen.

- Bei zwei Gesundheitsämtern wurden Thermostatventile mit einem Aufwand
von zusammen 4000 DM eingebaut; bei ejnem der beiden Amter wurde zu-
sätzl ich die bisherige Kì imatisierung der Röntgenräume aufgegeben.
Hierdurch konnten Einsparungen von insgesamt 4800 DM pro Jahr erzielt
werden, womit sich die investierten Kosten schon innerhalb eines Jah-
res voll amortisiert haben.

- Bei einem Forstamt, das bei der überprüfung einen erheblich über dem

Dunchschnitt ìiegenden Brennstoffverbrauch aufwies, konnte aufgrund
eines Hinweises durch die Rechnungsprüfung allejn durch die Absenkung
der Raumtemperaturen der jährliche Ulverbrauch um rd. 23 v.H. vermin-
dert werden.

33.4 Neben den oben erwähnten positiven Ergebnissen waren aber auch Mängel und
Versäumni sse der Verwal tung festzustel I en:

33.4.1 Die von den hausverwaltenden Dienststellen zu führenden Aufzeichnungen
über den Verbrauch an Brennstoffen waren z.T. njcht aussagekräftig oder
wurden entgegen den vorschriften nicht den Bauämtern zugeleitet. Auch die
Bauämter haben die Aufzeichnungen offensichtl ich nicht immen sorgfäìtig
ausgewertet und die entsprechenden Foì gerungen gezogen. Ein pol izeipnäsi-
dium hatte z.B. einige Jahre ìang dem Landbauamt iiberhaupt keine Angaben
über den Energieverbrauch übermittelt, weìì sich das Landbauamt aus per-
sonerìen Gründen nicht in der Lage sah, sie auszuwerten.

Der ORH häìt zuverlässige Aufzejchnungen über den Brennstoffverbrauch und
deren Auswertung durch das Bauamt als unabdingbare voraussetzung dafür,
daß Mängel frühzeitig erkannt und behoben werden können.
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33.{.2 Verschledentllch wurden ltlaßnahmen zur Energleeinsparung durchgeführt oder
gepìant, in denen der hohe Investltionsaufwand 1n keinem angemessenen

Verhä'ltnls zu der erzielten oder erzielbaren Einsparung steht. Ein gra-

vierendes Beispiel dafür lst die Planung eines Bauamtes, nach der bei

einem Forstamt die Decken und Außenwände gedämmt und die Fenster erneuert
werden so'llten. Hierfijr wäre ein Aufwand von 160000 DM entstanden. Demge-

genliber betragen die Kosten für das Heizöl nur 3000 DM pro,Jahr. Bel

einer Gegenljberstellung dleser beiden Zahlen hätte schon bei der Planung

d1e Unwl rtschaftl ichkelt der li,taßnahme lns Auge fal len milssen.

Um di e knappen Haushal tsml tteì mögì i chst effekt'l v el nzusetzen, müssen

selbstverständlich auch bel Maßnahmen zvr Energleelnsparung Kosten und

Nutzen nach den allgemeinen Grundsätzen der l,lirtschaftltchkeit gegenein-

ander abgewogen werden. Nach Auffassung des ORH sollten vorrangig so'lche

Vorhaben in Angriff genommen werden, die mit elnem relativ gerlngen lnve-
stiven Aufwand eine hohe Einsparung an Energie und damit auch eine rasche
Ent'l astung des Haushalts erwarten lassen. Erst danach wären l',laßnahmen

vorzusehen, die einen höheren Aufwand verursachen und sich deshalb nur
ijber einen längeren Zeitraum amortisieren.

33.4.3 Eine Reihe von Dienststellen hat sich nicht an die Richtwerte für Raum-

temperaturen gehalten. So wunden während der Hejzperiode in Büros Tempe-

raturen bis zu 24'C, in Treppenhäusern bis zu 21'C festgestellt.Qber-
höhte Temperaturen wurden vielfach durch offene Fenster und Tijren statt
durch richtiges Eìnstellen der Heizkörperventile ausgegìichen.

33.4.4 Die 0BB verweist in ihrer ausführ.ljchen Stelìungnahme auf die vìelfälti-
gen Bemühungen der Verwaltung um die Einsparung von Energle lnsbesondere
auf die Anfang 1981 erlassenen "Vorìäufigen Grundsãtze für die Auswahl
von baulichen Maßnahmen zur Einsparung von Energie bei bestehenden Gebäu_
den des Landes", die derzeit ijberarbeitet und fortgeschrieben würden. Sie
hat ferner mitgeteiìt, daß sje auch von sich aus bei einer größeren An-
zahì von Gebäuden Untersuchungen über den Energievenbrauch durchgeführt
habe oder noch durchführen werde.

33-5 Im Nachtragshaushalt 1980 wurde erstmals ein Betrag von l0 Mio DM fUr
"zusätzl iche baul .iche Maßnahmen zum Zwecke der Energì eei nsparung bei
staatlichen Gebäuden" vorgesehen (Kap. 13 03 TitGr.74). Die Mittel dafür
sollten durch Umschichtung von nicht in Anspruch genommenen Mitteln für
Hochbaumaßnahmen innerhalb des Gesamthaushalts gewonnen werden. Die Bau-
verwaì tung h,ar angewì esen, bei der Auswahl der Vorhaben insbesondere
darauf zu achten, da$ die Maßnahmen schnelle und nachpr"üfbare Energieein-
sparerfol ge erwarten lassen und dje Kosten in einem günstigen Verhältnis
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zum angestrebten Erfolg stehen. Auf diesem l.leg wurden im Jahr 1980 rd.
9,1 Mio DM ausgegeben.

Für die Fortführung dieser Maßnahme wurden in den Haushaltsjahren 1981

und 1982 nochmals Umschichtungsmögìichkeiten von je 15 Mio DM vorgesehen.

Tatsächlich wurden aufgrund dieser Ermächtigung in den beiden Jahren aber

nur Ausgaben in Höhe von zusammen rd.1,9 Mio DM geleistet. Die geringe

Inanspruchnahme fUhrt das Staatsminjsterium der Finanzen insbesondere

darauf zurück, daß die Ausgabemltteì für den staatllchen Hochbau im Jahr
1981 gegenüber 1980 um ca.53 Mjo DM vermlndert und außerdem bis 1983

vennehrt zum Ausgleich von Kostensteigerungen eingesetzt werden muþten;

überdies hätten Ausgabereste nur mehr in wesentlich geringerem Umfang als
in den Vorjahren zur Verfügung gestanden.

Die vom Staatsminlsterium der Finanzen angeführten Gri.jnde haben die unbe-

friedigende Entwicklung sicherlich mit bee'influßt, können sie aber nach

Meinung des 0RH nicht voll erklären. Denn in den fraglichen Zeiträumen

konnten aus dem Kuìtushaushalt Ausgabereste in beachtlicher Höhe eingezo-
gen werden; Teilbeträge davon hätten durchaus für zusätzliche bauliche
Mallnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung eingesetzt werden können. Je-
denfalls für 1981 waren die eingezogenen Reste auch nicht für den Haus-

haltsausgìeich unbedingt erforderlich. Die Hinderungsgrijnde scheinen mehr

in den administratlven Schwierigkeiten eines nessortübergreifenden Aus-
gleichs gelegen zu haben. Es zelgt sich somlt, daß ein programm, das res-
sortUbergreifend aus zu erwartenden Haushaltsresten sämtl icher Elnzel-
pl äne fi nanzi ert werden sol ì , i n der praxl s nur schwer durchzuführen
i st.

33.6 Nach Auffassung des ORH soltte die Verwaltung ihre Bemühungen verstärkt
fortsetzen, durch geelgnete I'laßnahmen im bau- und heizungstechnischen
Berelch zu weiteren Einsparungen zu gelangen.
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3l Technlsche Unlversltät llünchen
(Kap.05 12)

Errichtung einer Energiezentrale für den Hochschulbereich l.leihenstephan

Die mlt einem Aufwand von mehreren l{illionen DM errichtete Energie-
zentrale (Heizwerk) im Hochschulbereich l'leihenstephan war Jedenfaìls
bls zum gegenwärtigen Zeitpunkt unnötlg und erwelst slch zudem als
unwl rtschaftl lch lm Betrleb.

3¡1.1 Die Hochschuleinrichtungen in lJeihenstephan wurden, soweit sle nicht Uber

eigene Helzungsanlagen verfijgen, bis 0ktober 1982 vom Heizwenk der Staat-
lichen Molkerei mit l,lärme versorgt. Zu Begìnn der 70er Jahre war dfe Ka-

pazität des Heizwerks der l'1olkerei auf vier (mit schwerem Helzöl befeuer-

te) Kessel und ein Gesamtleìstungsvermögen von rd. 19 Megawatt (Ml,l) er-
weitert worden mit dem Ziel, weitere Hochschuleinrichtungen an die Fern-

hei zung anzuschl i eßen.

Dessen ungeachtet begann etwa zur gleichen Zeit die Planung einer neuen

Energiezentrale mjt zunächst zwei Heizkesseln (zum Betrieb mit Erdgas und

leichtem Heizöl) mit einer Leìstung von je 7,5 MW; in einer zwelten Aus-

baustufe sollte ein wejterer Kessel aufgestellt werden. Die Planung wurde

damit begründet, das bestehende Heizwerk der Molkerei reiche zur Versor-
gung der in l,leihenstephan langfristig vorgesehenen Neubauten nlcht aus.

Von der neuen Energiezentraìe wurde auch eine Energiekosteneinsparung und

ein Beitrag zur Luftreinhaltung erwartet.

Bereits 1976 zeigte sìch, daß der ursprünglìch angestrebte Aufbau einer

"grljnen Universität" in Weihenstephan mit zahl rejchen Hochschuleinrich-
tungen vor aììem wegen der schwieriger gewordenen Haushaltslage besten-

falls - unter Einschränkungen - nur über ejnen sehr ìangen Zeitraum ver-
wi rkl icht werden kann.

Gl ei chwohl wurden di e Pl anungen nach dem ursprüng l i chen Konzept fortge-
führt und dìe Energiezentrale schließlich in der Zeit vom Juni 1979 bis
0ktober 1982 errichtet. Die Baukosten (ohne l.lerkdienstwohnungen) betrugen

rd. 11 Mio DM.

Ein Vergìeich der in I.Jeìhenstephan insgesamt verfügbaren Kapazität der

beiden Heizwerke mit dem tatsächl ichen I,Järmebedarf (Stand Helzperiode

1983/84) zei gt foì gendes:



Heizwerk der Molkerei
Energiezentral e

z u s ammen
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v orhandene
Kapazi tät

19 Mt.l

15 Ml.l

34 Ml^t

tatsächl i che
maximal e Ausl astung

10 Ml,J

7Ml,l

17 Mtú

Das Heizwerk der Molkerei hätte demnach für die l./ärmeversorgung der vor-
handenen und in absehbarer Zeit noch entstehenden wenigen Gebäude im Be-
reich lrleihenstephan vol I ausgereicht, zumal bis zur Inbetriebnahme der
neuen Energiezentrale noch einige kleinere dezentrale - inzwischen still-
gelegte - Heizanlagen bestanden. Tatsächlich deckte auch die alte Anlage
den gesamten l.Järmebedarf bi s Oktober 19g2.

Das staatsministerium für unterricht und Kultus räumt ein, daß ein we-
sentlicher Teil der in diesem Bereich ursprüngìich gepìanten Maßnahmen,
nämlich die Verlegung der Tjerärztlichen Fakultät der Universität München
nach l'lei henstephan sowi e di e Erri chtung ei nes Chemi schen Zentral I abors
und einer Zentralbibliothek, aufgegeben wunde. Andererseits bestünden
nunmehr Planungen für Baumaßnahmen in Weihenstephan, dje bei der Konzep_
tion der Energiezentrale noch nicht berücksichtigt worden seien. Es

handle sich um die Verlegung der Abteilung Schönbrunn der Fachhochschule
l'lei henstephan, ei nen Ergänzungsbau am l.leì henstephaner Berg, den Neubau
einer Fernsprechzentrale und eines Instituts für chemie und physik.

Selbst wenn alle diese Projekte in absehbarer Zeit verwirklicht werden,
wäre ihr l'Järmebedarf insgesamt voraussichtlich weit geringer aìs der Ver-
brauch an Heìzungsenergie durch die ursprüngìich gepìanten zahlreichen
Einrichtungen. Die neuen, noch längst nicht real isierten planungen können
deshal b d'i e Errì chtung ej ner überdimensi oni erten Energi ezentral e nach-
trägì ich nicht rechtfertigen.

Die 0BB beruft sich auf die Vorgaben des Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus. Hiernach sej für den bis 1983/84 zu erwartenden Ausbau-
stand im Hochschulgelände Weìhenstephan mit einem Energie-Anschlußwert
von 18,16 Ml,| zu rechnen gewesen. unter Berücksichtigung der weiteren Aus-
baustufe, für die al lerdings zum Zeitpunkt der planung noch keine gesi_
cherten Daten vorgeìegen hätten, stehe der insgesamt verfügbaren ¡¡ärmeka-
pazität beider Heizungszentralen von zusammen 34 Mt.l ein tatsächlicher Be-
darf von 27 l4lyJ gegenüber. Der Anschlußwent der von der neuen Energiezen_
trale derzeit versorgten Gebäude und Einrichtungen in l,Jeihenstephan be-
trage rechnerisch rd.14 MH.
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Entgegen den Ausführungen der 0BB hat iedoch das Unlversitätsbauamt l,le1-

henstephan bereits im Februar 1977 die unter Berückslchtigung der Ausbau-

planung nach dem Stand vom Februar 1976 bis zum Jahr 1985 stufenwelse be-

reitzusteìlende Fernwärmekapazität nur auf 9 bis 11 l'iltl bezlffert. Dlese

Lelstung hätte ohne weiteres vom Heizwerk der Molkerei 'in Anbetracht sel-
ner erweiterten Kapazität zusätzlich erbracht werden können. Die derzeit
durch die neue Energiezentrale versorgten Bedarfsträger schöpfen nlcht,
wie dle AuBerung der 0BB nahe legt, den Anschlußwert von rd. 14 M[,l aus,

sondern haben tatsãch'l i ch nur ei nen maxlmal en Verbrauch von 6 bl s 7 Ml,J.

11.2 Die neue Energiezentrale hat entgegen den an sie geknüpften Erwartungen

auch zu keinerlei Kosteneinsparungen im Betrieb geführt; vor allem auf-
grund der mangeìnden Auslastung der neu errichteten Anlage entstehen so-

gar höhere Betriebskosten als vorher. Das Lejstungsvermögen der Energle-

zentrale mit zusammen 15 Ml,l wurde bjsher, w'ie aus der Gegenijberstellung

in TNr. 34.1 ersichtl ich ìst, nicht einmal zur Hälfte ausgeschöpft. Um

e'ine etwas bessere Auslastung zu erreichen, sucht die Verwaltung nunmehr

Wärmeabnehmer außerhal b des Hochschul berej chs, bi sher al I erdi ngs ohne Er-

foì g.

Die reinen Wärmegestehungskosten (ohne Berücksichtigung von Abschreibun-
gen und kal kul atorischen Zinsen fijr den Investitionsaufwand) lagen bei

der Energiezentrale im ersten Betriebsjahr mit 114 DM/MWh deutlich über

denen des Hei zwerks der Mol kerei mit 92 DM/Ml,lh.

Der Betrleb der neuen Helzzentrale erweist sich demnach als unw'irtschaft-
I ich.

34.3 Auch zur Luftrejnhaìtung, dìe für die Verwaltung bei ihrer Entscheidung

ijber den Bau der Energiezentrale von großem Gewjcht war, trägt der Neubau

jm Verhältnis zu den aufgewendeten Kosten nur in mäßjgem Umfang bei, well

das Heizwerk der Molkerei mit seinem durch die Verfeuerung schweren Heiz-

öl s bedi ngten Schwefel di oxydausstoß aus produkti onstechni schen Grijnden

weiterhin betrieben werden muß.

Ein wirksamerer und auch haushaltswirtschaftlich vertretbarer Beitrag zur

Venringerung umweltschädlicher Einflüsse im Bereich l^leihenstephan hätte

erzielt werden können, t.tenn die 1967 beschafften Kessel der Heizungsan-
'lage der Molkerei mit einer Lebensdauer von ohnehin durchschnittlich nun

etwa 20 Jahren durch mìt Erdgas beheizte Kessel modernster und umwe.ltver-

träg'licher Technoìogie ersetzt worden wären. Eabei wäre auch, soweit

überhaupt notwendig, ejne gewisse Kapazitätsausweitung möglich gewesen.

Eine solche Maßnahme hätte schätzungsweise nur 4 bis 5 Mio DM gekostet.
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Bel Verzfcht auf die Energlezentrale unter gìeichzeitiger Modernisierung
des Heizwerks der Molkerei wären somit nach Auffassung des ORH allein an

Investitionskosten etwa 6 Mio DM einzusparen gewesen.

Der Einwand der 0BB, die vom ORH aufgezeigte Aìternatjve sei wegen der
sicherheit der l,lärmeversorgung nicht vertretbar, überzeugt schon deshalb
nicht, weil für den Falì einer etwaigen unterbrechung den Gaszufuhr ent-
sprechende Sjcherheitsvorkehrungen hätten getroffen werden können. Nach

Auffassung des ORH wurde im Hinbllck auf den unbestimmten Endbedarf die
Energlezentrale vorelìig gebaut. Im Ergebnis bestehen nun zwei Heizwerke,
deren Kapazität derzeit nur zur Hälfte ausgeìastet .ist.
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Tiefbau

35 Fõrderung dcs Baues von hsseryersorgüngsrnlagcn
(Kap. 03 77 TitGr. 97)

Elnen Prüfungsschwerpunkt bildet selt .lahren die Förderung kommuna-
ler Iasserversorgungsanlagen. Bel selnen örtllchen Prüfungèn stellte
der ORH häufl9 fest, daß dle Zuwendungsernpfänger nlcht geförderte
oder nlcht zuwendungsfählge Ausgaben geltend gemacht und Belträge
Drltter nlcht abgesetzt hatten, wodurch slch erhebllche Oberzahlun-
gen ergaben.

35.1 Ein Zweckverband hatte für die Jahre 1975 und 1976 belm Flnanzamt elne

Investitionszulage zur KonJunkturbeìebung beantragt. Das Flnanzamt hat
den Anträgen stattgegeben und ei ne Investlti onszul age von I nsgesamt

385 000 DM gewährt. Der Zweckverband hat das bei der Vorìage des Verwen-
dungsnachweises nicht mitgeteilt, so daß die 0BB bei der Festsetzung der
endgültigen Zuwendung von falschen Voraussetzungen ausgegangen lst.

Auf die Beanstandung durch den 0RH hat die verwaltung die Zuwendung neu

bemessen. Insgesamt ergab sich bei der mit 5,4 Mio DM zuwendungsfählgen

Kosten abgerechneten und mi t 4 ,4 Mi o DM geförderten lrlaßnahme el ne Rijck-
zahlung von 200 000 DM. Die an den Staat abzuführenden Zinsen bellefen
sich auf 87 000 DM.

35.2 Elne in den Jahren 1973 bis 1979 mit Gesamtkosten von 11,1 Mio DM er-
rlchtete lrlasserversorgungsanlage wurde im Wege der Fehlbedarfsfinanzle-
rung mit Zuwendungen von 7 Mio DM gefördert. Der ORH hat festgestellt,
daß der Verwendungsnachwels Kosten von insgesamt 102 000 DM enthielt, die
nicht in die Förderung einbezogen werden durften. Im wesentllchen handel-
te es sich dabei um Aufwendungen für ein Versorgungsprovlsorium, für
Büromöbel und eine Doppeìgarage, Rückerstattungen durch elne Baufirma we-
gen 0berzahl ungen, unwi rtschaftl iche Arbeiten bei Behäl terbauten so-

wie um HausanschluBìeitungen. Der Betrag von 102 000 DM sowle Zlnsen von

31 000 DM sind inzwischen eingegangen.

lS.g Schwerwiegende Mängeì ergaben sich bei der Prüfung eines weiteren Zweck-

verbandes:

¡ Der Zweckverband hatte im Rahmen des Ausbaues seiner l.lasserversorgungs-
anlage auf Veranlassung seiner Bauoberleitung an eine benachbarte Stadt
einen Kostenbeitrag von 237 000 DM für angebliche Vorteile aus einem
großräumigen Verbund bezahlt. Diese Aufwendungen waren jedoch nicht
Gegenstand der Förderung. Im übrigen waren Teile der Rohrleitungen, für
die ein Beitrag gefordert wurde, bereits ln Rahmen des Infrastruktur-
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prograrilnes 1975 gefördert worden. Die stadt lhrerselts hätte den vom
Zweckverband gezahlten Kostenbeltrag als Ãnderung der Flnanzlenung
- Hlnzutreten neuer Deckungsmlttel - der 0BB mitteilen müssen, tras
nlcht geschehen lst. Inzwischen hat sich außerdem gezeigt, daß der
tellweise verwirkllchte großräumige Verbund für dfesen Zweckverband
keinen Nutzen bringt.

Ferner versorgt der Zweckverband tlber elne Verblndungsleitung vortiber-
gehend el nen Tel I ei ner benachbarten l'larktgemel nde. Bef dem 0berschuß
aus dem l,lasserverkauf in Höhe von 120 000 DM handelt es sich um zusätz-
liche Deckungsmlttel, un weìche die Zuwendung gerlnger anzusetzen ge-
wesen wäre.

t'leitere 193 000 DM an nlcht zuwendungsfähigen Ausgaben sind dadurch
entstanden, daß der Zweckverband

- dem Ingenleurburo ln Abwelchung vom Ingenleurvertrag ein überhöhtes
Honorar bezahlt hatte (56 000 DM),

- nur 500 mt Mutterbodenarbeiten ausgeschrieben, zu dem dadurch bewlrk_
ten spekulativ überhöhten Angebotspreis aber die 6Tfache l,lenge abge-
rechnet hatte (67 000 DM),

- Ausgaben für nicht geförderte Bauteile in die Abrechnung einbezogen
hatte (47 000 DM) und

- versäumt hatte, von einem Dritten für elne ausschlleßlich von diesem
genutzte Rohrleltung die anteillge Eigenteistung (23 000 DM) erstat_
ten zu lassen.

¡ Schließllch sind nach dem verwendungsnachweis für die Errichtung
von 14 Schachtbauwerken 32 000 DM bezahlt worden. Tatsächlich hatte dle
Firma für die Erstelìung aììer 14 Bauwerke im Rahmen des Gesamtangebots
einen Pauschalpreis von zzgl DM genannt, den sie auf Rückfrage aus-
drückl lch bestätigt hatte. Dennoch hat sie später diesen Betrag je
schacht verrechnet, was vertragswidrig war. Die vermeldbaren Mehrausga-
ben von rd.30 000 DM waren als nicht zuwendungsfähig zu werten.

Der ORH hat die nicht ihrem
gen beanstandet und gebeten,

Bewilligungsbehörde will dem

Zinsen zurückfordern.

Zweck entsprechende Verwendung von Zuwendun-
die finanziel len Folgerungen zu ziehen. Die
entsprechen und 580 000 DM Zuweisungen samt
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Fõrderung von Abrrsserrnlagen
(Kap.03 77 TitGr.98)

vlelen von der Rechnungsprilfung erfaßten B¡uvorh¡ben rrgab slch,
dle Verrendungsnachwelse fehlerhaft laren und drdurch Zurrndun-
überzahlt wurden.

16.1 Elne Stadt hat für eine Abwasseranlage ln erhebllchem Umfang nlcht för-
derfählge Kosten geltend gemacht:

- Die Stadt hatte lm Zusammenhang mlt der Kìäranlage auch eln lilehrzweck-
gebäude errichtet, ln dem u.a. elne Trafostatlon fiir dle Kläranlage
sowle elne Trafo- und Schaltstatlon für dle Stadtwerke untergebracht
wurden. D'le Rohbaukosten fi.jr diese bauì lche Anlage betrugen rd.
1,5 Mio DM; sle wurden 1n die zuwendungsfählgen Kosten elnbezogen.
Aus den Abrechnungsunterlagen ergab sich jedoch, daß dle Stadt von den

Stadtwerken fijr den Teil der Trafo- und Schaltstatlon, ln dem dle Eln-
rlchtungen für andere Versorgungsgebiete untergebracht wurden, elnen
Kostenbeitrag von 250 000 Dl',l gefordert hatte. Aus bflanztechnlschen
Gründen wurde dieser Beitrag dann ln eine "Jahresmlete" von z0 000 Dl{

umgewandeì t.

Nach den Zuwendungsbestimmungen sind Belträge anderer verwaltungen
oder Dritter neben den Eigenmitteln als Deckungsmittel fur dle geför-
derte Maßnahme einzusetzen. Somlt hätte die Stadt den zunächst gefor-
derten Kostenbeitrag der Bewilligungsbehörde anzelgen mijssen. sle hat
dies jedoch unterlassen. Die umwandlung des Beltrags ln jähr'llche Zah-

lungen ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung.

Außerdem hatte die stadt auf dem Ge]ände des Klärwerks elnen Bauhof
errichtet, um dje auf der Anìage eingesetzten Geräte und Fahrzeuge

dort unterzusteìlen. Hierfür hat sie 185 000 DM als zuwendungsfähfg
abgerechnet. In einem später vorgelegten Anttåg auf umflnanzlerung und

Anderung des Bauabschnittes hatte sie jedoch verschwiegen, daß der
Bauhof berelts drei .lahre vor der Antragstellung fertiggestellt und

damit nach den Zuwendungsrichtlinien von ejner Förderung aus(¡eschlos-
sen war.

Bei derselben Maßnahme wurden auch Aufwendungnen über 66 000 DM fur
die Beschaffung von Ersatztei len, Getriebeöl und chemikal ien geltend
gemacht, obwohl diese Ausgaben den unterhaltungs- bzw. Betrfebskosten
zuzu¡echnen sind und somjt von der Stadt hätten getragen werden mijs-
sen.

8el
daß
9en
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- Darljber hlnaus hatte die Stadt im Verwendungsnachweis entgegen dem Zu-

wendungsbescheid Ausgaben über 144 000 DM für sonstige nicht ln die
Förderung elnbezogene l',laßnahmen abgerechnet.

Der ORH hat gebeten, die mlt 16,5 Mio DM abgerechneten zuwendungsfähi-

gen Kosten um 645 000 Dl'l zu mindern und den überzahlten Zuschuß von

243 000 Dl*l zuzljg l I ch Zl nsen zuriickzufordern. Di e 0BB hat dem entspno-

chen; der Betrag samt Zlnsen ln Höhe von 45 000 DM lst eingegangen.

36.2 Bei der Abwasseranlage efner anderen Stadt hat die Prüfung ergeben:

- Die Stadt hatte zum Bau der Kläranlage ein rd. 12,3 ha groljes Grund-

stück erworben. FUr die Kläranlage wurde jedoch nicht die gesamte

Fläche benötigt; eine Teilfìäche von 0,8 ha wurde nach elner kurzzeiti-
gen Nutzung zur Schìammablagerung dem Betriebspersonal fUr Klelngärten
zur Verfügung gestellt.

Auf die Feststellung des 0RH hin wurde die Bewilligung für antellige
Erwerbskosten von 75 000 DM widerrufen.

Für die Lleferung und betriebsfertige Montage der Schlammentwässerungs-

anlage hatte die Stadt insgesamt 902 000 DM bezahlt. Die Aufwendungen

wurden fn dle zuwendungsfähigen Kosten einbezogen. Für die vertragsge-
mäße Abwickìung der Arbeiten hatte ein Versicherungskonzern eine Bürg-

schaft in Höhe von 180 000 DM übernommen.

Der Auftragnehmer hatte den Auftrag mangelhaft ausgeführt, so daß die
garantlerte Entwässerungsleistung nicht erreicht werden konnte. Er

konnte die Mängel nicht mehr beseitigen, da er zwischenzeitlich in Kon-

kurs gegangen rrar. Die Stadt hat darauf den Bi.irgen in der vereinbarten
Höhe in Anspruch genommen. Die als zuwendungsfähig behandelten Kosten

hat sie jedoch nicht um diese Rückeinnahme vermindert.

- Die Stadt hatte im Rahmen der geförderten Maßnahme auch einen Schuppen

fijr Rechengutfahrzeuge, ein sandablagebecken und eine Ablageplatte für
schlachthofabfä'lle erstellt. Die angefallenen Kosten von rd. B0 000 DM

wurden als zuwendungfähig gebucht, obwohl sie nicht Gegenstand der För-
derung traren. Außerdem sind Schlachthofabfälle nach dem Tierkörperbe-
seitigungsgesetz ln unmittel bar angeschl ossenen eigenen Anì agen des

verursachers der Tierkörperbeseitigung zu behandeln, weshalb die Abla-
geplatte seit Jahren nicht mehr benutzt wird. Diese und weitere bestim-
mungswldrig als zuwendungsfähig abgerechnete Aufwendungen von 67 000 DM

ergaben ltþhrkosten von 147 000 Dt'|.
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Der ORH hat gebeten, dle mtt 17,3 l,llo Dl'l abgerechneten zuwendungsfäihlgen

Kosten um 402 000 Dl,l zu mlndern. Dle 0BB hat darauf von den lnsgesamt

ausgezahl ten Zuwendungen von 5 ,66 I'li o DM rd. 140 000 Dl,t zurljckgefordert

und 26 700 DM an Zlnsen geltend gemacht. Beide Beträge slnd eingegangen.

36.3 Elne Stadt hatte dle Statlk für die Erweiterung der Klåiranlage an eln
Ingenleurbüro yergeben. Dle Lelstungen sollten so rechtzeltlg erbracht

werden, daß eln züglger Baufortschrltt mögllch rtar. Aus den Unterlagen
war Jedoch zu entnehmen, daß durch Verschulden dés Ing.-Btjros dle Statlk
- lnsbesondere für den Faulbehälter - nlcht frlstgerecht vorgelegt werden

konnte. t{egen der dadurch bedlngten Bauzeltverlängerung um rd. acht l,lo-

nate forderte und erhlelt der Auftragnehmer elnen Zuschlag auf dle Ge-

fielnkosten von 187 000 Dl-l.

Der ORH vertrat die Melnung, daß der Zuwendungsbescheld hlnslchtllch dle-
ser vermeidbaren, auf elnem Verstoß gegen dle VOB beruhenden l,lehrkosten

zu widerrufen sei. Dfe Verwaltung lst dem gefolgt.

Eine Kürzung um weitere 175 000 DM ergab slch im wesentllchen daraus,

daß

- die Abrechnung Aufwendungen enthielt, die für dle nfcht geförderte Er-
satzbeschaffung eines Zwiìl'ings-Längsräumers (47 000 DÎ'l) angefallen wa-

ren und

- weitere Ausgaben verrechnet wurden (128 000 Dl'l), die nicht als zuwen-

dungsfähig behandelt werden durften.

Die 0BB hat aufgrund der Rechnungsprüfung von den insgesamt ausgezahlten

Zuwendungen von 1,3 Mio DM einen Betrag von 114 000 DM zuzijgllch
30 000 DM Zinsen zurückgefordert; beide Beträge slnd elngegangen.

36.0 Im neuen Klärwerk einer Stadt mußte eine Trafostation elngerlchtet wer-
den. Dfe Stadt bat daher das Energieversorgungst¡hternehmen (EVU) für dle
Verkabelung der Starkstromzuleitung sowie für dle Lleferung und den Eln-
bau der Aggregate ein Kostenangebot zv unterbreiten, wobei für die
1. Ausbaustufe von einer installierten Lelstung der Motoren von 400 kl,l

und einer Anschlußìeistung von 200 kl..l ausgegangen werden sollte. Das EVU

forderte bei einer Anschlußleistung von 360 kW für die Zuführung eines

20-kV-Kabels sowie für die komplette Einrichtung des EVU-Teils der Ober-
gabestation und die elektrische Einrichtung dèS Kundentells mlt einem

Trafo von 400 kVA einen Baukostenzuschuß von 222 500 DM. Im übrlgen ver-
'langte das EVU das Versorgungsrecht für Dritte àus der Trafostatlon den

Kläranlage. Die Stadt hat dies entschädigungslos anerkannt.
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Zu der Auftragsvergabe an das EVU hat der seinerzelilge 1. Bürgermeister
der Stadt dem Planungsbüro vertraullch mltgeteilt, daß gemäß elner Ab-
sprache mlt dem EVU mit dem genannten Betrag "einmal der Anschluß des

städtischen Bauhofes, filr den keinerlei Zuschuß gegeben wird, und zum

anderen die Erstellung von 25 straßenleuchten als bezahlt geìten,'.

Der ORH bewertete dle vom EVU gewährte, dem Zuwendungsgeber aber verheim-
I lchte Vergünstlgung mlt rd. 19 000 DM.

Dle Trafostation ist auf eine Anschlußlefstung von 360 kl.l ausgelegt wor-
den, d.h. um mindestens 100 kl,l mehr, als für die Kläranìage notwendig ge-
wesen wäre. Dles hat slch das EVU zunutze gemacht und ohne Gegenlelstung
Drltte aus der Trafostatlon versorgt. Dadurch wird ein Teil der station
außerhalb des Zuwendungszwecks verwendet. Der nicht zuwendungsfählge An-
tell der baullchen Anlage wurde auf 9500 DM geschätzt.

l{eltere 80 000 DM hätten nicht als zuwendungsfähig behande'lt werden dür-
fen, weil sie angefallen waren u.a. für die Beschaffung von Reservetei'len
und contalnern, sowle für andere nlcht ln die Förderung einbezogene Bau-

telle.

Von 4'1 Mio DM ausbezahlten Zuschüssen wurden 63 000 DM zurückgefordert.
An Zinsen ergaben slch 9 000 DM. Belde Beträge sind eingegangen.

36.5 Nach dem Zuwendungsantrag eines Zweckverbandes h,ar

Rahmen der Verlegung eines Hauptsammlers auch den

Für den rd, 270 m ìangen Abwasserdüker v{aren Kosten
schìagt. Die 0BB hat dem Vorhaben zugesilmmt und die

u.a. vorgesehen, im

Mai n zu unterdiikern.
von 527 000 DM veran-

I'laßnahme gefördert.

Vor Ausschreibung der Dükerarbeiten hat ein EVU einer an dem Vorhaben als
Verbandsmitgl ìed betei l igten Marktgemeinde mitgetei lt, daß es interes-
slert sel, sich mit einer Gasleitung an dem Maindüker zu beteiìigen. Das

EVU glng dabei aufgrund eigener Schätzung von einer Kostenbeteiligung von

300 000 DM für die Erdarbeiten des dazu erforderlichen Maindükers aus.
Mit der Begründung, dal3 d'lese Kosten die l.lirtschftlichkeìt des Gasversor-
gungsprojekts erheblich belasteten, schlug das EVU vor, daß die Gemeinde
die l'lehrkosten finanzleren solle. Auf deren Bitte erklärte sich schließ-
llch der Zweckverband bereit, die Mehrkosten für die Erdarbeiten zu über-
nehmen.

Zugleich beantragte dle Gemelnde belm Zweckverband, im Rahmen der frlain-
kreuzung auch einen l,lasserleltungsdüker für die versorgung zweìer Orts-
tefle und zwei Leerrohre für etwaige Kabelverlegungen mitzuverlegen. Der
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Zweckverband hat auch dem entsprochen und somit vier zusätzliche Rohre
(Gas-, Wasserleitungs- und Leerrohre) in die lrlaßnahme einbezogen.

Die Ausgaben fijr die Dijkerarbeiten (ohne Rohrìeitungen) bellefen sich auf

764 000 DM. Sie wurden bis auf einen vergìeichsweise unbedeutenden - vom

EVU übernommenen - Teilbetrag von knapp 24 000 DM ohne Rtjckslcht auf dle
Vorteile für dìe übrigen Sparten der Abwasseranìage zugerechnet und als
zuwendungsfähi g gebucht.

Aus der Sicht aller betelllgten Bauträger vlar es slcherlfch technlsch und

wirtschaftlich sinnvoll, die Rohrleitungen der verschledenen Sparten zu

einer Gemeinschaftsmaßnahme unter Federführung des Zweckverbands zusam-

menzufassen. Der ORH hält es jedoch nicht für zulässlg, d'le gesamten Ko-

sten der Maßnahme der Abwasserbeseitigung zuzurechnen, was offensichtllch
nur geschehen ist, um höhere Zuwendungen zu erlangen.

Der Zweckverband hatte nach den Bewilligungsauflagen dle Mlttel fijr den

Zuwendungszweck wirtschaftlich und sparsam zu verwenden, d.h. auch alle
Mögl ichkeiten zur Beschaffung von Deckungsmitteì n auszuschöpfen. Gegen

diese Auflage hat er dadurch verstoßen, daß er die Bauträger der i.jbrlgen

Sparten nicht entprechend dem Vorteil oder den Nutzungsanteilen an den

gesamten Kosten beteiligt hat. Hätte er die Dükerquerschnltte a'ls Bemes-

sungsgrößen für dje Nutzungsanteile zugrunde gelegt, wären auf die Abwas-

seranlage 300 000 DM weniger an Baukosten entfallen. Der ORH hat dfe Auf-
fassung vertreten, dag der Zuwendungsbescheid insowelt zu widerrufen und

die Zuwendungen samt Zinsen zurückzufordern seien.

Die 0BB hat zwar in 0bereinstimmung mit der Auffassung des ORH }lelsung
ertei ì t, daß bej von mehreren Versorgungsträgern genutzten Anl agetei l en

die Kosten künftig entsprechend den Vorteiì oden den Nutzungsanteilen der

einzelnen Träger aufzugliedern sind. Im dargestellten Fall sah sie sich

zu ejnem Widerruf nicht mehr in der Lage, weil die Behörde schon länger
al s ein Jahr Kenntnis der den tJiderruf rechtfertigenden Tatsache hatte
und damit die gesetzìjche Frist für den l,jiderruf abgelaufen war.
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37 Zurelsungen für den ko¡runalen Straßenbau
(Kap. 13 i0 Tit. 883 03 und 883 08)

ilangelhafte Abrechnungen der Zuwendungen führten bei vielen der vom
ORH oder den Rechnungsprüfungsämtern geprüften Straßenbaumaßnahmen
zu erhebì ichen Zuschupi.jberzahl ungen.

37.1 Eine Regierung hatte bei einer noch laufenden städtischen Straßenbaumaß-

nahme festgesteì'lt, daß sich durch nicht zuwendungsfähige Ausgaben und

insbesondere durch mijgliche Erschließungsbeiträge von etwa 504 000 DM die
bereits ausbezahlten Zuwendungen mindern. l.leitere nicht zuwendungsfähige

Ausgaben von 128 000 DM wurden bei der Rechnungsprüfung ermittelt. Insge-
samt waren an Zuwendungen 539 000 DM zuviel gezahlt.

Soweit die Rückforderung durch die nachträgl ich berücksichtigten Er-
schließungsbeiträge veranlaßt war, forderte die Regierung die VerzinSung
erst ab der endgüìtigen Herstelìung der Straße. Im Ergebnis wurden so die
von den Eeteiligten aufzubringenden Beiträge durch Zuwendungen vorfinan-
ziert. Nach dem GVFG sind jedoch Kosten, die ein anderer als der Träger
des Vorhabens zu tragen verpflichtet ist, nicht zuwendungsfähig. Zur Vor-
flnanzierung von Erschließungsbeiträgen, die noch nicht erhoben werden

können, kann die Gemeinde Erschìießungsdarlehen aufnehmen und die Zinsen
dafür im Rahmen des Erschlie$ungsaufwandes umìegen. Mit der Zieìsetzung
der Zuwendungen wäre es nicht zu veneinbaren, wenn diese nicht den Ge-

meinden, sondern Dritten zugute kämen. Aus diesen - von der Rechtspre-
chung bestätigten - Gründen ist es nicht zulässig, mögìiche Erschlìe-
ßungsbeiträge mit Zuwendungen vorzufinanzieren, so daß die 0berzahìung,
soweit sie durch die Nichtberücksichtigung der Beiträge Dritten eintrat,
vom Auszah'lungstag an zu verzinsen ist.

Nach dem Hinweis auf die Rechtslage durch den ORH hat die Regierung die
Zinsen neu berechnet und statt der zunächst geforderten 27 OOO DM nunmehr

158 000 Dlf vereinnahmt.

37.2 Für den Bau eines Verkehrsknotens mit höhenfreier Anbindung an eìne vier-
spurige Schnellstraße mit veranschlagten zuwendungsfähigen Kosten von

4l'6 Mio DM vlaren einer Stadt Zuweìsungen nach dem GVFG in Höhe von

20'8 Mio DM bewilìigt worden. Die Stadt hat im Verwendungsnachweis zuwen-
dungsfähige Kosten von insgesamt 31,8 Mio DM nachgewiesen und dafür Zu-

weisungen in Höhe von 17,6 M'io DM erhalten.
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Das Rechnungsprtifungsamt hat festgestellt, daß der Verwendungsnachwels

Aufwendungen ln Höhe von etwa 615 000 Dl,l filr Lelstungen enthlelt, dle

nach den Zweckbestlmmungen und den Förderungsvorschrlften als nlcht zu-

wendungsfählg hätten abgesetzt werden müssen.

Im einzelnen handelt es slch um

- Ausgaben fUr dle Straßenbeleuchtung,

- Verwaltungskosten,

- Ausgaben filr Lelstungen außerhalb des geförderten ProJekts,

- Ausgaben fi.lr den Erwerb von GrundstUcken, dle fUr das Vorhaben nlcht
benötlgt wurden,

- Grunderwerbskosten, dle der Stadt aufgrund elner Verelnbarung gesondert

erstattet, von 'lhr Jedoch voll geltend gemacht wurden.

Êerner wurde festgestellt, daß dle fijr dle Baumaßnahme erworbenen Grund-

flächen zunächst nur übersch'läglg ermlttelt und abgerechnet worden rlaren,
well zum damallgen Zeltpunkt noch keine genauen Angaben llber dle tatsäch-
llchen Flãchengrößen vorlagen. Nach der lnzwischen vorgenommenen Vermes-

sung wurde die Stadt veranlaßt, die auf dle Fördenungsmaßnahme tatsäch-
llch entfallenen Grunderwerbskosten neu zu ennitteln.

Danach hat dle Bewilllgungsbehörde weltere 143 000 DM, lnsgesamt also
758 000 DM als nlcht zuwendungsfählg gewertet und Zuwendungen ln Höhe von

432 000 DM zurückgefordert. Der Zinsanspruch beläuft slch auf 108 000 DM.

Belde Beträge slnd eingegangen.

37.3 FUr den Ausbau einer Gemeindeverblndungsstrage mlt veranschlagten zuwen-

dungsfählgen Kosten von 1,05 l'|'lo DM waren elner Stadt Zuwelsungen nach

dem GVFG in Höhe von 630 000 DM bewJlllgt worden.

Das Rechnungsprljfungsamt hat festgesteì I t , daß lm Verwendungsnachwel s

nicht zuwendungsfähige Aufwendungen von etwa 94 000 DM für Lelstungen
elnbezogen worden waren, die nicht Gegenstand der Förderung waren.

Im einzelnen handelt es sich um

- Ausgaben für Leistungen außerhalb des geförderten ProJekts,

- vertragswidrig vergütete Lohnmehraufwendungen,

- Kosten für Grundstücke, die nicht für das Vorhaben benötlgt wurden.
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Aufgrund dleser Feststelìungen hat die Regierung Zuwendungen in Höhe

von 57 000 Dl,l zurückgefordert. Dieser Betrag sowie Zinsen in Höhe von

18 000 Dl'l slnd elngegangen.

37.1 Der Bau elner städtischen Hauptverkehrsstraße mit Gesamtkosten von etwa
11 Mlo DM war ab 1968 gefördert worden. l{egen der abschnlttsweisen Er-
schlleßungsfunktion hatte dle 0BB dle Bewiìligungsbehörde besonders dar-
auf hlngewiesen, daß die Erschließungsbelträge nach dem BBauG nicht zu-
wendungsfähig slnd. Die Stadt hat die wesentlichen Ausgaben 1976 in einem
Zwischennachweis erfaßt, der 1978 Grundlage für die Rechnungsprüfung war.

Der ORH hat festgestellt, daß bei der Anforderung und Auszahlung der Zu-

wendungsraten sowie im Zwischennachweis, den die Verwa'ltung ohne Bean-
standung geprüft hatte, in erheblichem Umfang nicht zuwendungsfähige Aus-
gaben elnbezogen worden ylaren. Es handelte sich insbesondere um:

- Kosten, die durch Erschließungsbeitnäge
zu decken waren 3 696 000 DM

- Kosten außerhalb des geförderten Projekts

- Verrechnung nicht erbrachter Leistungen

101 000 DM

73 000 DM

Da außerdem ein Teilauftrag VOB-widrig nicht auf das annehmbanste Angebot

vergeben worden war, hat der ORH gebeten, die venneidbaren Mehrkosten von
208 000 DM als nicht zuwendungsfähig zu werten.

Die Bewilligungsbehörde hat die Feststelìungen des ORH bei der verwal-
tungsprüfung des Verwendungsnachweises übernommen und die Erstattung der
0berzahlung von 1,8 Mio DM sowie Zinsen von 923 000 DM ver'langt.

Die hohen Zinsen sind insbesondere durch die nicht zulässige jahrelange
Vorfinanzierung den Erschließungsbeiträge entstanden. Sie wären erheblich
niedriger gewesen, wenn dìe Regierung, nachdem sie schon den ausdrück-
ìlchen Hinweis der 088 von 1968 nicht beachtet hatte, wenigstens auf die
Prüfungsmitteilung des ORH von 1978 die anteiligen Zuwendungen wegen der
nicht strittigen Erschì ießungsbeiträge sofort zurückgefordert hätte.

Die stadt hat gegen den Rückforderungsbescheid }llderspruch eingelegt. Die
Regierung will darüber erst entscheiden, sobald sich das Staatsministe-
rium der Finanzen zu verschiedenen grundsätzlichen Fragen, die in diesem
Zusammenhang aufgetreten sind, geäul3ert hat.

37.5 Dieselbe Stadt hatte fijr eine Straßenbaumaßnahme mit 5 Mio DM Kosten
die Bepflanzung zunächst mit 30 000 DM veranschlagt, diese Summe zwei
.lahre später aber auf 200 000 DM erhöht. Das Straßenbauamt hatte im bau-
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fachllchen Gutachten ledigìich 50 000 DM als förderungswürdig bezefchnet.
Gleichwohl wurden später die Bepflanzungskosten sogar mit 250 000 DM in

di e Förderung ei nbezogen. Im Verwendungsnachwei s machte di e Stadt

schließlich Ausgaben in Höhe von 524 000 DM geltend, was bei der Ver-

waltungsprljfung unbeachtet bl ieb.

Das Rechnungsprüfungsamt verì angte nach sei ner Prüfung , daß dle
250 000 DM übersteigenden Kosten als nicht förderungsfähig behandelt wer-

den.

Die Regierung schìoB sich dem an und forderte nach Zurückwelsung elnes

l,liderspruchs 106 000 DM zurück. Dìeser Betrag sowie Zinsen'ln Höhe von

19 400 DM sind eingegangen.

37.6 Eine Regìerung hatte einem Landkreis für eìne Straßenbaumaßnahme Zuwen-

dungen aus Bundesmitteln nach g 5 a FStrG und aus Landesmitteln nach Art.
13 c FAG in Höhe von 1,9 Mio DM bewilligt. Die zunächst mlt den Bauarbel-

ten beauftragte Firma ging in Konkurs. Bei der erneuten Ausschreibung
mußten höhere Kosten in Kauf genommen werden, so dap slch zuwendungsfä-

hige Kosten von 2,3 Mìo DM ergaben. Darauf erhöhte die Reglerung dle Zu-

wendungen entsprechend.

Der Landkreis erhieìt wegen der Zahlungsunfähigkeit der Firma aus einer
Vertragserfüì l ungsbürgschaft von einer Sparkasse 90 000 DM. Diese Eln-
nahme ließ die Regierung bei der Prüfung des Verwendungsnachweises außer

acht. Das Rechnungsprüfungsamt vertrat dagegen di e Auffassung , daß di e

aus der Bankbljrgschaft erhaltene Zahlung aìs "Kostenbeteiligung Dritter"
zu werten sei, zumaì dìe wegen des Konkurses entstandenen Mehrkosten auch

als zuwendungsfähig erklärt wurden und alle mit dem Zuwendungszweck zu-

sammenhängenden Einnahmen aìs Deckungsmittel für alìe mit dem Zuwendungs-

zweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen sind.

Die Baumaßnahme war von der Tiefbauabteiìung des Landkreises geplant und

durchgeführt worden. Hierfür sind im Verwendungsnachweis rd.110 000 DM

aufgerechnet worden. Bei der Bundeszuwendung wurden diese Aufwendungen

von den zuwendungsfähigen Kosten abgesetzt, da Planungs- und Bauleitungs-
kosten hier genereìì von der Fördenung ausgeschlossen sind. Für die Lan-

deszuwendung hat die Regierung diesen Betrag jedoch als zuwendungsfählg

anerkannt, dabei aber nicht beachtet, daß hier zwar seinerzelt die Pla-
nungs- und Bauleitungskosten als zuwendungsfähig galten, nicht aber sol-
che der eigenen Bauverwa'l tung.

Die Regierung schìoß sich der Auffassung des Rechnungsprüfungsamts an und

forderte 53 000 DM Bundeszuwendungen und 57 000 DM Landeszuwendungen zu-

rück.
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31.7 Bei einen Stadt hat der ORH nach Abschluß der Förderung zwei Straßenbau-

maßnahmen mit Gesamtkosten von 15 Mio DM und 5 Mio DM geprijft. Er hat

dabei festgestellt, daß in die Verwendungsnachweise nicht zuwendungsfähi-

ge Ausgaben von etwa 590 000 DM bzw.96 000 DM einbezogen, durch dïe Be-

wi ì I i gungsbehörde bei der Verwal tungsprüfung aber ni cht ausgeschi eden

worden waren. Es handelte sich insbesondere um

- Kosten für Grundstücke, die nicht für den Straßenbau benötigt wurden,

- Baukosten für Parkpìätze, die nicht Gegenstand der Förderung waren und

nach dem GVFG auch nicht hätten gefördert werden dürfen und

- Verwaltungskosten.

Die Regierung hat daraufhin die überzahlten Zuwendungen von rd.
446 000 DM rückvereinnahmt. Die Zinsen beliefen sich auf 120 000 DM.

37.8 Etwa gleichzeitig hat der ORH im selben Regierungsbezirk eine weitere
städtische Maßnahme mit Gesamtkosten von 15 Mio DM geprüft; bei der llaß-

nahme handeìte es sich insbesondere um Brückenbauarbeiten. Die letzte;Zu-
wendungsrate war I976 ausbezahlt und der Verwendungsnachweis ein J'ahr

später eingereicht worden.

Zum Zeitpunkt der Rechnungsprüfung (1982) war die lr'laßnahme von der Regle-

rung noch nicht abschließend geprüft. Zwar war eine Zuschußüberzahlung in
Höhe von 226 000 DM festgestellt, Foìgerungen aber noch nicht gezogen

worden. Der 0RH hat deshalb den Ablauf und die ìange Dauer der Verwal-

tungsprüfung bemängeìt. Im Ubrigen ergab die Rechnungsprüfung, daß wegen

wei terer Fehì buchungen statt der von der Regi erung festgestel I ten
226 000 DM insgesamt Zuwendungen in Höhe von 438 000 DM zurückzufordern

waren;die fäìligen Zinsen belaufen sich auf etwa 250 000 DM.

Gegen die Rückforderung einschließlich Verzinsung hat die Stadt t.{ider-
spruch eingelegt, über den noch nicht entschieden wunde.

37.9 Eine Gemeinde hatte zum Bau eines höhenungleichen Anschlusses an çine
Bundesstraße Zuwendungen in Höhe von 3,5 Mio DM erhalten. I

Das Rechnungsprüfungsamt hat festgesteìlt, dal3 im Verwendungsnachweis 'für
den Grunderwerb teilweise nicht nur die tatsächlichen Gestehungskosten,

sondern fiktive höhere Kosten aufgenommen wurden, die nach Richtwerten
unter Berücksichtigung der l.lertsteigerung ermitte'lt worden waren. Nach

dem GVFG ist dies nicht zulässig.
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Die 0berzahlung von 60 000 DM und Zlnsen von 31 000 Dl{ wurden vereln-
nahmt.

37.10 Elne Gemeinde hatte für den Ausbau'ihrer HauptstraBe im Oktober 1978 dle
Förderung aus dem Landratsamtskontingent beantragt. Der Antrag enthlelt
den ausdrücklichen Vermerk, daß die Bauarbeiten zum gröBten Telì lm,lahr
1978 abgeschlossen wurden. Die erforderìiche baufachl lche Stellungnahme
des Straßenbauamtes war dem Antrag nlcht beigefi.,igt. Im November 1978 er-
lleß das Landratsamt einen vorìãufigen Bewllligungsbescheld unter dem

ausdrückl'lchen Vorbehalt, daß sich das Straßenbauamt posltlv zum Vorhaben

äußert und der Ausbau den einschlägigen Rlchtllnlen gerecht wfrd. Dle

Auszahl ung wurde vorl äufi g ausgesetzt.

Das Straßenbauamt stellte fest, daß die vorliegende Planung nicht den

technjschen Erfordernissen entspricht. Für diesen Fall war lm Zuwendungs-

bescheid bestimmt worden, daß die Bewiìligung gegenstandslos seln solle.
Dessen ungeachtet bewilligte das Landratsamt schlleßllch Zuwendungen ln
Höhe von 259 000 DM, d.s.70 v.H. der zuwendungsfählgen Kosten der lnzwl-
schen fertiggesteì lten Straße.

Nach den seinerzeit güìtigen Richtlinien hätte bereits zum Zeltpunkt der
Bewiìligung das Gutachten des Straßenbauamtes als Entscheidungsgrundlage
vorllegen müssen. Darijber hinaus durften Zuwendungen nur fUr solche Vor-
haben bewilligt werden, die zum Zeitpunkt der Bewllligung noch nlcht be-

gonnen worden v{aren. Da das Vorhaben bereits vor Antragstellung begonnen

wonden und die Bauarbeiten zum Zeitpunkt der Bewilllgung sogar schon zum

größten Teil abgesch'lossen ularen, hätte davon ausgegangen werden mljssen,

daß es auch ohne dje Zuwendung durchgeführt werden konnte. Dle Zuwendung

war dahen im I,/iderspruch zu Art. 23 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 Satz I BayHO

und somit rechtswidrig gewährt worden.

Der ORH hat außerdem festgesteììt, daß dìe Bauarbeiten nicht ausgeschrie-
ben, sondern entgegen der V0B al s Anschl ußauftrag fre l händi g vergeben

worden waren. Das war weder vom Umfang noch von der Art der Baumaßnahme

her gerechtfertigt.

Der rechtswidrige Zuwendungsbescheid konnte allerdings aus verwaltungs-
verfahrensrechtlichen Gründen nicht mehr zurückgenommen werden. Die Re-

gierung hat aber das Verhalten des Landrats, der dle Entscheldungen ln
dieser Angeìegenheit selbst getroffen hatte, nachdrücklich mlßbitligt.
Sie hat außerdem das Landratsamt angewiesen, die Zuwendung wegen des V0B-

verstoßes unter teilweisem t.ljderruf des Zuwendungsbeschelds zu kijnzen.
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Das Landratsamt ist, nachdem die Reglerung Gegenvorstellungen zurückge-
wlesen hatte, dieser Aufforderuung gefolgt und hat einen Zuwendungsbetrag

von 52 000 DM zuzüglich Zinsen zurückgefordert. Der von der Gemelnde da-
gegen eingelegte lrllderspruch wurde von der Regierung zurückgewiesen. Die
Gemefnde hat daraufhin Kìage be'lm Verwaìtungsgericht erhoben, über die
noch nlcht entschieden ist.

37.11 Den Gemelnden und Landkreisen können lm Rahmen des Flnanzausgleichs ijber
die Pauscha'lzuweisungen für die Straßenunterhaltung hinaus Zuwendungen zu
den Aufwendungen für den t,|interdienst auf Gerneinde- und Kreisstraßen aus
dem Härtefonds gewährt werden. Nach den dazu ergangenen Bestimmungen kön-
nen Konnunen sämtllche Kosten, die für den l.linterdienst anfallen, geltend
machen, vrenn eine Härte im Sinne des FAG vorìlegt. Personalkosten können
nur elnbezogen werden, soweit sie durch den l.linterdienst zusätzlich ent-
standen sind; die Kosten für Geräte sind grundsätzlich durch angemessene

Abschreibungen zu berücksichtigen.

Urtllche Erhebungen eines Rechnungsprüfungsamtes ergaben, daß einige Ge-

meinden in einem Regierungsbezirk diese Bestimmungen aul3er acht gelassen
haben. So wurden beträchtliche Aufwendungen für 0berstunden geltend ge-

macht, die jedoch tatsächlich durch Freizeit ausgeglichen worden waren,
so daß zusätzliche Aufwendungen nicht entstanden sind. Ferner waren Ab-
schreibungskosten fijr bereits voll abgeschriebene l.linterdienstgeräte und

Betriebskosten für Kraftfahrzeuge abgerechnet worden, die im Rahmen des
normalen Dienstbetriebes eingesetzt wanen.

Elne Marktgemeinde hat sogar sämtliche bei ihr in einem ¡4lnter angefaì-
lenen Kosten für Treibstoffe, darunter auch Superbenzin, einbezogen, ob-
wohl die im l.linterdienst eingesetzten Fahrzeuge und Geräte nur mit Die-
seìöl oder Normalbenzin betrieben werden.

Eine andere Marktgemeinde hat l,linterdienstkosten für l.Janderwege geltend
gemacht, obwohl FAG-Mittel fijr Gemeinde- und Kreisstraßen zweckgebunden
slnd.

Die Regierung wurde gebeten, die zuwendungsfähigen Kosten zu berichtigen
und die Frage der Rückforderung zu prüfen. Da die betroffenen Gemeinden
im Rahmen der Anhönung zu den beabsichtigten Rückforderungen Einwendungen
vorbrachten, bat die Regìerung das Staatsministerium der Finanzen um eine
allgemeine K1ärung. Das Staatsministerium ist der Auffassung des Rech-
nungsprüfungsamtes grundsätzl ich beigetreten.

Aufgrund der Rechnungsprüfung ergaben sich bei acht Gemeinden Zuschuß-
überzahlungen von zusammen 543 000 DM, die inzwischen zurijckgezahìt oder
verrechnet wurden.
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tt.l2 Elne Stadt hatte lm Verwendungsnachwels fUr dle Zuwendungen zum Bau elner
I nnerörtl I chen Hauptverkehrsstraße dl e uml egungsfähl gen Erschl I eßungs-

kosten mit 735 000 DM angegeben. Nach Abzug der nlcht zuwendungsfählgen

Aufwendungen (wle z.B. fi,ir Beleuchtung) wurden von den gesamten belhll-
fefählgen Kosten 713 000 Dt'l als Erschlle$ungsbelträge abgesetzt.

Bel selnen örtllchen Erhebungen stellte das Rechnungsprtjfungsamt dage-
gen fest , daß dl e Stadt tatsächl I ch Erschl I eßungsbel träge I n Höhe

von 952 000 DM erhoben hatte. Das hatte zur Folge, daß Zuwendungen von

95 000 Dl,l erstattet werden mu0ten. Dle Zlnsen bellefen slch auf 8600 Dl'|.

38 Zurcl¡ungcn fllr den Bru von Anlrgen des üffcntllchcn Pcr¡onen-
nrhvcrkeh r¡
(Kap. 13 l0 Tit. 883 03 und 883 09)

Elne von der Vemaltung yorgesehene Nachbewllllgung elner Zurendung
von 94 000 Dl'l erwles slch bel der RechnungsprUfung als nlcht gerecht-
fertlgt und lst darauf unterblleben.

Bei der Errichtung eines Betriebshofes für eln Fuhr- und Omnlbusunter-
nehmen wurde im Jahr 1980 der zuwendungsfählge Kostenantell fur den öf-
fentl lchen Personennahverkehr durch dle Bewll I lgungsbehörde auf z,B
Mlo DM festgelegt. Die Anlage rrar u.a. für 22 Kraftomnlbusse besilmmt,
so daß die stelìpìatzkosten 127 000 DM je Fahrzeug betrugen. Für elne
Anìage mlttlerer Größenordnung überstleg dleser l,lert auch unter Bertjck-
sichtlgung der Kostenentwlcklung die vom Staatsmlnlsterlum fijr l{lrt-
schaft und verkehr 1978 mit 100 000 DM bls tz0 000 DM als Rlchtwert
festgel egten stel I pt atzkosten l) . Da bei der Bauausführung l¡þhrkosten
entstanden, errechneten sich rggz nach einer vorläuflgen Abrechnung
Stellplatzkosten von etwa 13b 000 DM je Fahrzeug.

Die Bewilllgungsbehörde betrachtete bel der Prllfung des Verwendungsnach-

weises Mehrkosten von 133 000 DM als zuwendungsfählg.

Der ORH hat die MaBnahme noch vor der Auszahìung der schlußrate geprUft
geprüft und festgestelìt, daß

- der auf den öffentlichen Personennahverkehr entfallende Antelt der Ge-

samtanlage zu hoch angesetzt worden und

- im verwendungsnachwels weitere nicht zuwendungsfähige Kosten abgerech-
net worden t{a ren.

l) Vgl. Beschluß des Bayêr. Landlags vom 5. Aprll 1979 (Drucks. 9/ll4rr) Nr.2 Buchsf. f
zum ffiH-Ber lcht 1976 (TNr. 72 )



I'lUnchen, 7. November l9B4

l,lann
Präsldont
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